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Blatt 1: Antrag nach § 249 FamFG

An das

Amtsgericht-Familiengericht
PLZ, Ort

1

Antrag auf Festsetzung
von Unterhalt

Ergänzungsblatt zum Antrag 
auf Festsetzung von Unterhalt
für ein weiteres Kind 
� Bitte ausfüllen erst ab Zeile 5 (Name des Kindes) �Es sind            Ergänzungsblätter beigefügt.

A Antragsteller / in: Elternteil,
im eigenen Namen

Kind,
vertreten durch:

 
Elternteil

 
Beistand

Vorname, Name, Anschrift des Elternteils, in dessen Obhut das Kind lebt

Vorname, Name, PLZ, Wohnort des minderjährigen Kindes geboren am

Beistand /Verfahrensbevollmächtigter

Es wird beantragt, den Unterhalt, den der / die Antragsgegner / in an das Kind zu zahlen hat, im vereinfachten Verfahren wie folgt festzusetzen:

Unterhalt nach § 1612a Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches veränderlich

Unterhalt 
gleichbleibend

Soweit unter �beginnend ab�  
Unterhalt für die Vergangenheit verlangt wird,  

liegen die Voraussetzungen,  
unter denen Unterhalt für die Vergangenheit geltend 

gemacht werden kann, seither vor.
Auf diesen Unterhalt sind  

seit dem unter �beginnend ab� bezeichneten Zeitpunkt  
bis heute gezahlt:

�

beginnend ab beginnend ab � mtl.

Prozent
beginnend ab � mtl.in Höhe von

des Mindestunterhalts der 
jeweiligen Altersstufe

beginnend ab � mtl.

Es werden zusätzlich gesetzliche Verzugszinsen ab  
Zustellung des Festsetzungsantrags in Höhe von 5 Prozentpunkten  
über dem Basiszinssatz aus einem rückständigen Unterhaltsbetrag von � beantragt.

Das Kind hat ein monatliches Bruttoeinkommen von: �. Belege sind beigefügt

Die kindbezogenen Leistungen
(z.B. Kindergeld) erhält:

andere Person (Bezeichnung)
die Mutter der Vater

Die kindbezogenen Leistungen (z.B. Kindergeld) betragen:

Es handelt sich um das                     gemeinschaftliche Kind. 

ab � mtl. ab � mtl.

Für das Verfahren wird Verfahrenskostenhilfe beantragt.
Eine Erklärung zu den Voraussetzungen ihrer Bewilligung ist beigefügt.

Die Beiordnung von Rechtsanwalt / Rechtsanwältin

wird beantragt.

Der / Die Antragsgegner / in wurde zur Erteilung der Auskunft über Einkünfte und Vermögen aufgefordert am:

Der / Die Antragsgegner / in  wurde zur Unterhaltszahlung aufgefordert am:

Es wird beantragt, die von dem / der Antragsgegner/ in an den / die Antragsteller / in zu erstattenden Kosten  
laut zweifach beiliegender Aufstellung (zuzüglich Zinsen) festzusetzen auf:

�

Zwischen Kind und Antragsgegner / in besteht ein Eltern-Kind-Verhältnis.

Das Kind lebt mit dem auf Unterhaltsleistung in Anspruch genommenen Elternteil nicht in einem Haushalt und hat für Zeiträume, für die der Unterhalt festgesetzt 
werden soll, weder Leistungen nach  dem Zweiten, Achten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder dem Unterhaltsvorschussgesetz noch Unterhalt von einer 
verwandten oder dritten Person im Sinne des § 1607 Abs. 2 oder 3 BGB erhalten. Soweit solche Leistungen erbracht worden sind, sind gesetzlich übergegangene 
Ansprüche auf das Kind treuhänderisch rückübertragen.

Über den Unterhaltsanspruch hat bisher weder ein Gericht entschieden noch ist über ihn ein gerichtliches Verfahren anhängig oder ein Vollstreckungstitel  
(z. B. Beschluss über Unterhalt, Vergleich, notarielle Urkunde, Urkunde vor dem Jugendamt) errichtet worden.

Ort, Datum Unterschrift Antragst. / gesetzl. Vertreter / Verfahrensbevollm. Aufgenommen von (Dienststelle, Name, Unterschrift)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Antragsgegner / in2

Raum für Geschäftsnummer des Gerichts

� Bitte beachten Sie die Hinweise in dem Merkblatt zu diesem Formular �

,

Anlage 1 zu Artikel 1 Nummer 4 



Blatt 2: Abschrift für Antragsgegner / in nach § 251 FamFG 

Geschäftsnummer des Gerichts 
Bei Schreiben an das Gericht bitte stets angeben

Seite 1

Antrag auf Festsetzung 
von Unterhalt

Ergänzungsblatt zum Antrag 
auf Festsetzung von Unterhalt
für ein weiteres Kind 
� Bitte ausfüllen erst ab Zeile 5 (Name des Kindes) �Es sind            Ergänzungsblätter beigefügt.

A Antragsteller / in: Elternteil,
im eigenen Namen

Kind,
vertreten durch:

 
Elternteil

 
Beistand

Vorname, Name, Anschrift des Elternteils, in dessen Obhut das Kind lebt

Vorname, Name, PLZ, Wohnort des minderjährigen Kindes geboren am

Beistand /Verfahrensbevollmächtigter

Es wird beantragt, den Unterhalt, den der / die Antragsgegner / in an das Kind zu zahlen hat, im vereinfachten Verfahren wie folgt festzusetzen:

Unterhalt nach § 1612a Abs. 1 des  
Bürgerlichen Gesetzbuches veränderlich

Unterhalt 
gleichbleibend

Soweit unter �beginnend ab�  
Unterhalt für die Vergangenheit verlangt wird,  

liegen die Voraussetzungen,  
unter denen Unterhalt für die Vergangenheit geltend 

gemacht werden kann, seither vor.
Auf diesen Unterhalt sind  

seit dem unter �beginnend ab� bezeichneten Zeitpunkt  
bis heute gezahlt:

�

beginnend ab beginnend ab � mtl.

Prozent
beginnend ab � mtl.in Höhe von

des Mindestunterhalts der 
jeweiligen Altersstufe

beginnend ab � mtl.

Es werden zusätzlich gesetzliche Verzugszinsen ab Zustellung  
des Festsetzungsantrags in Höhe von 5 Prozentpunkten  
über dem Basiszinssatz aus einem rückständigen Unterhaltsbetrag von � beantragt.

Das Kind hat ein monatliches Bruttoeinkommen von: �. Belege sind beigefügt

Die kindbezogenen Leistungen 
(z.B. Kindergeld) erhält:

andere Person (Bezeichnung)
die Mutter der Vater

Die kindbezogenen Leistungen (z.B. Kindergeld) betragen:          

Es handelt sich um das                       gemeinschaftliche Kind. 

ab � mtl. ab � mtl.

Für das Verfahren wird Verfahrenskostenhilfe beantragt. 
Eine Erklärung zu den Voraussetzungen ihrer Bewilligung ist beigefügt.

Die Beiordnung von Rechtsanwalt / Rechtsanwältin

wird beantragt.

Der / Die Antragsgegner / in wurde zur Erteilung der Auskunft über Einkünfte und Vermögen aufgefordert am:

Der / Die Antragsgegner / in wurde zur Unterhaltszahlung aufgefordert am:

Es wird beantragt, die von dem / der Antragsgegner/ in an den / die Antragsteller / in zu erstattenden Kosten  
laut zweifach beiliegender Aufstellung (zuzüglich Zinsen) festzusetzen auf:

�

Zwischen Kind und Antragsgegner / in besteht ein Eltern-Kind-Verhältnis.

Das Kind lebt mit dem auf Unterhaltsleistung in Anspruch genommenen Elternteil nicht in einem Haushalt und hat für Zeiträume, für die der Unterhalt festgesetzt 
werden soll, weder Leistungen nach  dem Zweiten, Achten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder dem Unterhaltsvorschussgesetz noch Unterhalt von einer 
verwandten oder dritten Person im Sinne des § 1607 Abs. 2 oder 3 BGB erhalten. Soweit solche Leistungen erbracht worden sind, sind gesetzlich übergegangene 
Ansprüche auf das Kind treuhänderisch rückübertragen.

Über den Unterhaltsanspruch hat bisher weder ein Gericht entschieden noch ist über ihn ein gerichtliches Verfahren anhängig oder ein Vollstreckungstitel  
(z. B. Beschluss über Unterhalt, Vergleich, notarielle Urkunde, Urkunde vor dem Jugendamt) errichtet worden.

Ort, Datum Unterschrift Antragst. / gesetzl. Vertreter / Verfahrensbevollm. Aufgenommen von (Dienststelle, Name, Unterschrift)

� Abschrift �

Sehr geehrte / r  

Das Amtsgericht-Familiengericht übermittelt Ihnen hiermit

die Abschrift eines Antrages, mit dem Sie als Antragsgegner bzw. 
Antragsgegnerin des Kindes im vereinfachten Verfahren auf Zahlung 
von Unterhalt in Anspruch genommen werden,
beiliegend ein Erklärungsformular (3 fach), auf dem Sie bei dem Gericht 
Einwendungen erheben können.

Das Gericht teilt Ihnen auf der folgenden Seite 2 mit, in welcher Höhe nach 
dem Antrag der Unterhalt festgesetzt werden kann und was Sie in dem 
Verfahren beachten müssen.  
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Seite 2

Blatt 2: Abschrift für Antragsgegner / in nach § 251 FamFG 

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch hat ein Kind Anspruch auf angemessenen, seiner Lebensstellung entsprechenden Unterhalt. Der Unterhalt umfasst den gesamten 
Lebensbedarf des Kindes einschließlich der Kosten einer angemessenen Vorbildung zu einem Beruf. Er ist monatlich im Voraus zu zahlen.

Von einem Elternteil, mit dem es nicht in einem Haushalt lebt, kann ein minderjähriges Kind den angemessenen Unterhalt nach seiner Wahl entweder in Höhe eines � 
vorbehaltlich späterer Änderung � gleichbleibenden Monatsbeitrages oder veränderlich als Prozentsatz des jeweiligen Mindestunterhalts nach § 1612 a Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs verlangen. Der festgelegte Mindestunterhalt ändert sich in regelmäßigen Zeitabständen. Der Mindestunterhalt ist nach dem Alter des Kindes 
gestaffelt, und zwar für die Zeit bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres (erste Altersstufe), die Zeit vom siebten bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres 
(zweite Altersstufe) und für die Zeit vom dreizehnten Lebensjahr an (dritte Altersstufe). Er beträgt:

vom bis 1. Altersstufe, � 2. Altersstufe, � 3. Altersstufe, � Der Mindestunterhalt deckt im Allgemeinen den bei 
einfacher Lebenshaltung erforderlichen Bedarf des 
Kindes. Im vereinfachten Verfahren ist die Festsetzung 
des Unterhalts bis zur Höhe des 1,2 fachen (120 %) 
des Mindestunterhalts nach § 1612 a Abs. 1 des  
Bürgerlichen Gesetzbuchs zulässig.

Auf den Ihnen in Abschrift mitgeteilten Antrag kann der Unterhalt wie folgt festgesetzt werden:

Der zum Ersten jeden Monats zu zahlende Unterhalt kann festgesetzt werden:

Vorname des Kindes für die Zeit Veränderlich gemäß dem Mindestunterhalt nach
§ 1612a Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

gleichbleibend

ab auf % des Mindestunterhalts 
der ersten Altersstufe

auf � mtl.

ab auf % des Mindestunterhalts 
der zweiten Altersstufe

auf � mtl.

ab auf % des Mindestunterhalts 
der dritten Altersstufe

auf � mtl.

Berücksichtigung kindbezogener Leistungen

Gleichbleibend:

Der für das Kind festgesetzte Unterhalt vermindert sich (Betrag mit Minuszeichen) /
erhöht sich (Betrag mit Pluszeichen) um anteilige kindbezogene Leistungen wie folgt:

Veränderlich: (nur bei Kindergeld)

a) Der für das Kind festzusetzende Unterhalt vermindert sich um zu 
berücksichtigendes Kindergeld für ein 1. / 2. / 3. / 4. oder weiteres 
Kind. Zu berücksichtigen ist das hälftige / volle Kindergeld, derzeit:

�

b) Der für das Kind festzusetzende Unterhalt erhöht sich um das hälf-
tige / volle Kindergeld für ein 1. / 2. / 3. / 4. oder weiteres Kind, derzeit:

� 

ab um � mtl. 

ab um � mtl.

ab um � mtl.

Der rückständige Unterhalt 
kann festgesetzt werden für die Zeit

vom bis auf �

Es werden zusätzlich gesetzliche Verzugszinsen ab Zustellung des Festsetzungsantrags aus einem rückständigen Unterhaltsbetrag  

von              � festgesetzt.                             

Das Gericht hat nicht geprüft, ob angegebenes Kindeseinkommen schon berücksichtigt ist oder bedarfsmindernd zu berücksichtigen ist.

Wenn Sie innerhalb eines Monats nach der Zustellung dieser Mitteilung Einwendungen in der vorgeschriebenen Form nicht erheben, kann über den Unter-
halt in der angegebenen Höhe ein Festsetzungsbeschluss ergehen, aus dem die Zwangsvollstreckung betrieben werden kann.

Einwendungen können Sie erheben gegen die Zulässigkeit des vereinfachten Verfahrens, gegen den Zeitpunkt des Beginns der Unterhaltszahlung, gegen die vorste-
hend angekündigte Festsetzung des Unterhalts, soweit Sie geltend machen können, dass die darin mitgeteilten Zeiträume oder Beträge nicht dem Antrag entsprechend 
berechnet sind, dass der Unterhalt nicht höher als beantragt festgesetzt werden darf oder dass kindbezogene Leistungen nicht oder nicht richtig berücksichtigt worden 
sind, gegen die Auferlegung der Kosten, wenn Sie zur Einleitung des Verfahrens keinen Anlass gegeben haben und dem Gericht mitteilen, dass Sie sich zur Zahlung des 

Andere Einwendungen sind nur zulässig, wenn Sie dem Gericht mitteilen, inwieweit Sie zur Unterhaltsleistung bereit sind und dass Sie sich insoweit zur Erfüllung des 

beigefügten Formular verlangten Auskünfte über Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse erteilen und Belege über Ihre Einkünfte vorlegen.

Die Einwendungen müssen dem Gericht auf einem Formular der beigefügten Art zweifach � mit einer Abschrift für den / die Antragsteller / in � mitgeteilt 
werden. Das Formular ist bei jedem Amtsgericht erhältlich.

Hilfe beim Ausfüllen des Formulars leisten Angehörige der rechtsberatenden Berufe, jedes Amtsgericht und gegebenenfalls das Jugendamt. Beim Jugendamt oder 
Amtsgericht wird das Formular nach Ihren Angaben kostenlos für Sie ausgefüllt. Bringen Sie dazu bitte unbedingt die notwendigen Unterlagen und Belege mit.

Mit freundlichen Grüßen

Datum dieser Mitteilung Telefon

Anschrift des Gerichts



Merkblatt 

zum Antrag auf Festsetzung von Unterhalt 

für ein minderjähriges Kind im vereinfachten Verfahren

Allgemeine Hinweise

Worum geht es im vereinfachten Verfahren?

Das vereinfachte Verfahren gibt dem minderjährigen Kind getrennt lebender � verheirateter oder nicht ver-
heirateter � Eltern die Möglichkeit, über seinen Unterhaltsanspruch gegen den Elternteil, der nicht mit ihm 
zusammenlebt, rasch und kostengünstig einen Vollstreckungstitel zu erwirken. Besteht schon ein Unterhalts-

titel oder ist ein gerichtliches Verfahren anhängig, kann das vereinfachte Verfahren nicht genutzt werden.

Wo und wie ist die Festsetzung des Unterhalts zu beantragen?

Zuständig für das vereinfachte Verfahren ist das Amtsgericht-Familiengericht, in dessen Bezirk das Kind 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Antragsformulare sind beim Jugendamt oder bei jedem Amtsgericht erhältlich. Dort erhalten Sie auch Hilfe 
beim Ausfüllen des Formulars.

Um zu klären, ob und mit welchem Ziel das vereinfachte Verfahren in Ihrem Fall geeignet ist, sollten Sie 
sich an einen Angehörigen der rechtsberatenden Berufe (z. B. Rechtsanwältin, Rechtsanwalt) oder an das 
Jugendamt wenden. Dessen gesetzliche Aufgabe ist es unter anderem, alleinerziehende Mütter und Väter 
bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen für das Kind kostenfrei zu beraten und zu unterstützen. 
Außerdem besteht die Möglichkeit einer kostenfreien oder doch wesentlich verbilligten Rechtsberatung nach 
dem Beratungshilfegesetz, über die Sie sich bei Ihrem Amtsgericht oder einer Rechtsanwältin oder einem 
Rechtsanwalt erkundigen sollten.

Was geschieht im vereinfachten Verfahren?

In dem Verfahren setzt das Gericht den Unterhalt auf Antrag des Kindes oder des Elternteils, der den Unter-
halt für das Kind geltend macht, in einem Beschluss fest. Aus dem Beschluss kann wie aus einem Urteil die 
Zwangsvollstreckung betrieben werden, wenn der Unterhalt nicht oder nicht pünktlich gezahlt wird.

Das Kind oder der Elternteil, der die Festsetzung des Unterhalts für das Kind beantragt, wird in dem Ver-
fahren als Antragsteller bzw. Antragstellerin bezeichnet, der auf Unterhaltszahlung in Anspruch genommene 
Elternteil als Antragsgegner oder Antragsgegnerin.

In welcher Höhe kann die Festsetzung des Unterhalts im vereinfachten Verfahren bean-

tragt werden?

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch hat ein Kind Anspruch auf angemessenen, seiner Lebensstellung ent-
sprechenden Unterhalt. Der Unterhalt umfasst den gesamten Lebensbedarf des Kindes einschließlich der 
Kosten einer angemessenen Vorbildung für einen Beruf. Die Höhe des Unterhalts, den das Kind verlangen 

des Unterhaltsanspruchs verfügbar ist.

Das Kind kann den Unterhalt nach seiner Wahl als gleichbleibenden Monatsbetrag oder veränderlich in 
Höhe eines bestimmten Prozentsatzes des Mindestunterhalts nach § 1612 a Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs verlangen.

Die Festlegung des Unterhalts als Prozentsatz des Mindestunterhalts hat den Vorteil, dass dem Kind wegen 
des höheren Lebensbedarfs, den es mit dem Heranwachsen ab Erreichen bestimmter Altersstufen hat, oder 
wegen der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse künftige Anträge auf Abänderung des 
Unterhalts weitgehend erspart werden.
Der Mindestunterhalt ist in § 1612 a  Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nach dem Alter des Kindes gestaffelt, 
und zwar für die Zeit bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres (erste Altersstufe), die Zeit vom siebten 
bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres (zweite Altersstufe) und für die Zeit vom dreizehnten Lebens-
jahr an (dritte Altersstufe). Diese Beträge werden regelmäßig angepasst. Für die Höhe des Unterhalts wird 
nicht mehr danach unterschieden, ob das Kind in den neuen oder alten Bundesländern lebt. 
Der Mindestunterhalt minderjähriger Kinder im Sinne des § 1612 a Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs beträgt ab dem 1. Januar 2010:

1. Altersstufe 2. Altersstufe 3. Altersstufe

317 € 364 € 426 €
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Die Mindestunterhaltsbeträge bezeichnen das sächliche Existenzminimum, das für den Unterhalt des Kin-
des bei einfacher Lebenshaltung erforderlich ist. Damit für möglichst viele Kinder Unterhalt im vereinfachten 
Verfahren festgesetzt werden kann, ist die Grenze, bis zu der es statthaft ist, auf das 1,2 fache (120%) 

des Mindestunterhalts vor Berücksichtigung der Leistungen nach den §§ 1612 b, 1612 c des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs festgelegt worden. Derzeit sind das entsprechend der Altersstufe des Kindes 
also 381,- �, 437,- � oder 512,- �.

Kann der als Antragsgegner in Anspruch genommene Elternteil Einwendungen 

erheben?

Gegen die Festsetzung des Unterhalts in der für das Kind beantragten Höhe kann der in Anspruch genomme-
 

wichtigsten der möglichen Einwände: den Einwand, den Unterhalt ohne Gefährdung des eigenen Unterhalts 

Einwand lässt das Gericht nur zu, d. h. es setzt den Unterhalt nur dann nicht in der für das Kind beantragten 

1. nach einem dafür eingeführten Formular ordnungsgemäß Auskunft über seine persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse erteilt, die für die Bemessung der Unterhaltshöhe bedeutsam sind,

2. Belege über seine Einkünfte vorlegt (z. B. Lohnabrechnung des Arbeitgebers, Einkommensteuerbe-
scheid) und

3. eine Erklärung darüber abgibt, inwieweit er zur Unterhaltsleistung bereit ist.

-
wand unberücksichtigt und setzt den Unterhalt in der für das Kind verlangten Höhe fest.

den Unterhalt für das Kind � gerichtskostenfrei � in der Höhe fest, in der sich der in Anspruch genommene 
-

teien zu erleichtern, die Kosten einer Rechtsberatung aufzuwenden.

-
lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse und die vorgelegten Belege über die Einkünfte in die Lage versetzt 

-
teten Elternteils zu bemessen ist oder welche weitere Auskunft von diesem dazu eingeholt werden muss.

Ergibt die Beratung, dass eine weitere Auskunft nötig ist oder höherer Unterhalt verlangt werden kann als 

Kindes im streitigen Verfahren vor dem Familiengericht verfolgt werden. Ein solches Verfahren ist mit Kos-
ten verbunden, die im Einzelfall das für die Erfüllung des Unterhaltsanspruchs verfügbare Einkommen des 

-
derliche weitere Auskunft freiwillig zu erteilen bzw. sich in einer vom Jugendamt oder Amtsgericht kostenfrei 

Wird das Kind durch die Wahl des vereinfachten Verfahrens gebunden?

Das Kind kann zwischen dem vereinfachten Verfahren und einem Verfahren in Unterhaltssachen, über das

das Familiengericht durch Beschluss entscheidet, grundsätzlich frei wählen. Es wird durch die Festsetzung 
des Unterhalts im vereinfachten Verfahren nicht gebunden und nicht daran gehindert, später mit einem 

Streitantrag einen Anspruch auf höheren Unterhalt geltend zu machen, auch wenn sich die Verhältnisse, 
die für die Bemessung des Unterhalts maßgeblich sind, zwischenzeitlich nicht geändert haben. 
In Fällen von Verfahrenskostenhilfe kann das mit geringeren Kosten verbundene vereinfachte Verfahren 
unter Umständen vorrangig vor einem Unterhaltsverfahren sein.

Was ist zu beachten?

Bevor der Antrag auf Festsetzung des Unterhalts im vereinfachten Verfahren bei dem Familiengericht ein-

in einer Urkunde, die das Jugendamt oder Amtsgericht kostenfrei aufnimmt, zur Zahlung des Unterhalts in 

das Verfahren für das Kind betreibt, die Kosten des Verfahrens auferlegt werden, wenn der in Anspruch 
genommene Elternteil einwendet, zu dem Verfahren keinen Anlass gegeben zu haben, und sich sofort zur 
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Ausfüllhinweise

1 Der Festsetzungsantrag ist an das Amtsgericht-Familiengericht zu richten, in dessen Bezirk das Kind oder 

Einzutragen sind hier Postleitzahl und Ort dieses Gerichts.

2 In diesem Feld bezeichnen Sie bitte den auf Unterhaltszahlung in Anspruch genommenen Elternteil in der 
Form der Postanschrift mit Vornamen, Namen und Anschrift.

3 Für das erste Kind, für das Unterhalt begehrt wird, ist das Feld �Antrag auf Festsetzung von Unterhalt� anzu-
kreuzen. Für alle weiteren sind Ergänzungsblätter zu diesem Antrag auszufüllen und das entsprechende 
Feld anzukreuzen. Außerdem ist auf dem Antragsformular die Anzahl der beigefügten Ergänzungsblätter zu 
bezeichnen. Für die Festsetzung von Unterhalt muss auf jeden Fall ein Formular, das durch Ankreuzen als 
�Antrag auf Festsetzung� bezeichnet ist, vorliegen.

In der mit A bezeichneten Zeile geben Sie bitte an, wer Antragsteller ist. Dies können Eltern im eigenen 
Namen sein oder aber das Kind. Das Kind wird im letzten Fall entweder durch einen Elternteil gesetz-
lich vertreten oder durch einen Beistand. Solange verheiratete Eltern getrennt leben oder eine Ehesache 
(z. B. Scheidungsverfahren) zwischen ihnen anhängig ist, kann ein Elternteil Unterhaltsansprüche des Kin-
des gegen den anderen Elternteil nur in eigenem Namen geltend machen. In diesem Fall ist das erste Käst-
chen dieser Zeile anzukreuzen. In allen anderen Fällen ist das zweite Kästchen anzukreuzen und außerdem 
ein weiteres Kästchen für den jeweiligen Vertreter des Kindes. Besteht für das Kind eine Beistandschaft des 
Jugendamts, kann der jeweilige Elternteil das Kind nicht vertreten und keinen Antrag stellen.

4 In dieser Zeile bezeichnen Sie bitte mit Vornamen, Namen und Anschrift den Elternteil, in dessen Obhut das 
Kind lebt.

5 Bitte das Kind, für das die Festsetzung des Unterhalts beantragt wird, jeweils mit Vornamen, Namen, Post-
leitzahl, Wohnort und Geburtsdatum bezeichnen.

6 Diese Zeile ist nur auszufüllen, wenn das Kind vom Jugendamt als Beistand vertreten wird oder für das ver-
einfachte Verfahren Verfahrensvollmacht (z. B. einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt) erteilt ist.

7 In diesem Abschnitt des Formulars ist anzugeben, ab welchem Zeitpunkt und in welcher Höhe der Unter-
halt für das Kind (ohne Berücksichtigung der kindbezogenen Leistungen, z. B. des Kindergelds) festgesetzt 
werden soll. Bei der Angabe des Beginns der Unterhaltszahlungen und der Höhe des Unterhalts sollten Sie 
sich von einer zur Rechtsberatung zugelassenen Person oder Stelle beraten lassen. Insbesondere kann 
hier eventuell vorhandenes Kindeseinkommen bedarfsmindernd zu berücksichtigen sein.

Unterhalt kann als �Unterhalt nach § 1612a Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches� veränderlich oder

als gleichbleibender Unterhalt verlangt werden:

§ 1612 a des Bürgerlichen Gesetzbuches über den Mindestunterhalt minderjähriger Kinder lautet:

(1) Ein minderjähriges Kind kann von einem Elternteil, mit dem es nicht in einem Haushalt lebt, den Unterhalt 
als Prozentsatz des jeweiligen Mindestunterhalts verlangen. Der Mindestunterhalt richtet sich nach dem 
doppelten Freibetrag für das sächliche Existenzminimum eines Kindes (Kinderfreibetrag) nach § 32 

      Abs. 6 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes. Er beträgt monatlich entsprechend dem Alter des Kindes

1. für die Zeit bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahrs (erste Altersstufe) 87 Prozent,

2. für die Zeit vom siebten bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahrs (zweite Altersstufe) 
    100 Prozent und

3. für die Zeit vom 13. Lebensjahr an (dritte Altersstufe) 117 Prozent

eines Zwölftels des doppelten Kinderfreibetrags.

(2) Der Prozentsatz ist auf eine Dezimalstelle zu begrenzen; jede weitere sich ergebende Dezimalstelle wird 
nicht berücksichtigt. Der sich bei der Berechnung des Unterhalts ergebende Betrag ist auf volle Euro 
aufzurunden.

(3) Der Unterhalt einer höheren Altersstufe ist ab dem Beginn des Monats maßgebend, in dem das Kind das 
betreffende Lebensjahr vollendet.

Nach § 1612a Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit § 32 Abs. 6 S. 1 Einkommensteuer-

gesetz beträgt ab 1. Januar 2010der Mindestunterhalt minderjähriger Kinder:

a) für die Zeit bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres (erste Altersstufe) 317 Euro

b) für die Zeit vom siebten bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres (zweite Altersstufe) 364 Euro

c) für die Zeit vom 13. Lebensjahr an (dritte Altersstufe) 426 Euro.
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Wird �Unterhalt gemäß § 1612 a Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches veränderlich� gewählt, so wird sei-
ne Höhe in einem Prozentsatz des jeweiligen Mindestunterhalts festgesetzt, der auf das Kind anzuwen-

den ist. Der Unterhalt ändert sich immer, wenn der Mindestunterhalt angepasst wird und wenn das Kind 
die nächsthöhere Altersstufe erreicht. Hierzu brauchen Sie in der Spalte nur das Datum des Beginns der 
Unterhaltszahlung und den Prozentsatz des Mindestunterhalts anzugeben.

Als �Unterhalt gleichbleibend� kann die Festsetzung eines unveränderlichen Monatsbetrags beantragt wer-

wenn Unterhalt für einen zurückliegenden Zeitraum begehrt wird. Es können auch für verschiedene Zeit-
räume unterschiedliche Unterhaltsbeträge geltend gemacht werden, z. B. wenn sich die Einkommensver-

unterschiedlicher Höhe geschuldet wird.

Für einen Zeitraum darf immer nur eine der Spalten ausgefüllt werden. Möglich ist aber, für verschiedene 

unveränderlichen Monatsbetrag in der zweiten Spalte (Unterhalt gleichbleibend), Unterhalt für die Zukunft in 
der ersten Spalte (Unterhalt nach § 1612 a Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches) angegeben werden.

1,2 fachen des Mindestunterhalts festgesetzt werden kann. Das Gericht muss den Antrag als unzulässig 
zurückweisen, wenn beantragt wird, den Unterhalt auf einen höheren Betrag als 120 Prozent des Mindestun-
terhalts festzusetzen. Ab dem 1. Januar 2010 darf der Unterhalt � vor Berücksichtigung der kindbezoge-

1. Altersstufe 2. Altersstufe 3. Altersstufe

381 € 437 € 512 €

Auf die Einhaltung dieser Höchstbeträge ist besonders zu achten, wenn die Festsetzung nicht gemäß den 
Altersstufen nach § 1612 a Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches, sondern für abweichende Zeiträume bean-
tragt wird. Die in diesem Fall in dem Betragsfeld ,,� mtl.� anzugebende Höhe des Unterhalts darf den nach 
dem Alter des Kindes maßgebenden Höchstbetrag während des in dem zugehörigen Datumsfeld bezeich-
neten Zeitraums nicht übersteigen.

Besonders zu beachten ist, dass der tatsächlich geschuldete Unterhalt nicht selten hinter den Höchstbeträ-
gen zurückbleibt. Um nachteilige Kostenfolgen zu vermeiden, ist zu empfehlen, sich zunächst Klarheit über 
den ungefähr geschuldeten Unterhalt zu verschaffen. Diesen bemisst die Rechtsprechung regelmäßig auf 
der Grundlage von Unterhaltstabellen

Ihrem Gerichtsbezirk verwandte Unterhaltstabelle informiert Sie u. a. auch das Jugendamt.

Wenn Sie in dem �beginnend ab� überschriebenen Datumsfeld einen zurückliegenden Zeitpunkt angeben, 
d. h. Unterhalt für die Vergangenheit verlangen, beachten Sie bitte die letzte Spalte dieses Abschnitts.

-
tete Elternteil zum Zwecke der Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs aufgefordert worden ist, über sei-

kann in diesen Fällen ab dem Ersten des Monats verlangt werden, in dem der Elternteil aufgefordert worden 

bestanden hat. Unabhängig davon kann der Unterhalt für einen zurückliegenden Zeitraum verlangt werden, 

über dem Basiszinssatz, die ab dem Zeitpunkt der Zustellung des Festsetzungsantrags auf den zu dieser 
Zeit rückständigen Unterhalt gezahlt werden müssen, beantragt und festgesetzt werden.

entweder als fester Betrag in der Spalte �Unterhalt gleichbleibend� oder mit den vor dem Inkrafttreten gültigen 
 

Wenn Sie nicht sicher sind, von welchem Zeitpunkt ab Sie den Unterhalt für das Kind verlangen können, 
sollten Sie sich von einer zur Rechtsberatung zugelassenen Person oder Stelle beraten lassen.

8 In dieser Zeile ist eventuell vorhandenes Einkommen des Kindes, z. B. Arbeitseinkommen, Ausbildungs-
vergütung, Zinserträge, Mieterträge usw. anzugeben, das den Unterhaltsbedarf mindern kann (Taschengeld 
muss hier nicht angegeben werden). Die Angabe hier dient nur der Information des Unterhaltsschuldners. 
Ob Einkommen bedarfsmindernd zu berücksichtigen ist, hat schon in die Höhe des beantragten Unterhalts 
(oben unter  7
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9 Geben Sie in dieser Zeile bitte an, wer das Kindergeld oder die sonstigen kindbezogenen Leistungen erhält, 
in der 2. Zeile, in welcher Höhe für das Kind Kindergeld oder andere kindbezogene Leistungen gewährt 
werden (z. B. Kinderzuschüsse aus den gesetzlichen Rentenversicherungen, im Ausland gezahlte, dem Kin-
dergeld vergleichbare Leistungen, Kinderbonus; nicht: Familienzuschlag der Beamtenbesoldung). 

     Bitte geben Sie an, um das wievielte gemeinschaftliche es sich handelt.

10 In der beizufügenden Erklärung sind Angaben zu den Einkommens- und Vermögensverhältnissen des Kin-
des und der Eltern zu machen. Näheres teilt Ihnen das Jugendamt oder das Amtsgericht mit, die Ihnen auch 

11 Die Zeilen 1 und 2 dieses Abschnitts sind nur auszufüllen, wenn entsprechende Aufforderungen an den 
Antragsgegner ergangen sind.

Mit einer Angabe in Zeile 3 kann die Festsetzung von Kosten beantragt werden. Diese sind in einer anzufü-
genden Aufstellung (in zweifacher Ausfertigung) näher darzulegen.

-
ne Elternteil zulässige Einwendungen erhebt, über die auf Antrag das streitige Verfahren durchgeführt wird. 
Über die Kosten wird in diesem Fall in dem Beschluss entschieden, der das streitige Verfahren beendet.

12 Ein Eltern-Kind-Verhältnis besteht zwischen dem Kind und seiner Mutter und seinem Vater, einschließlich 
dem Kind und den Personen, die es als Kind angenommen (adoptiert) haben. Nach der gesetzlichen Rege-
lung ist Vater, wer im Zeitpunkt der Geburt des Kindes mit dessen Mutter verheiratet war, wer die Vaterschaft 
anerkannt hat oder wessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt wurde.

Mit der Unterzeichnung des Antrags geben Sie an, dass die in diesem Abschnitt vorgedruckten Erklä-

rungen der Wahrheit entsprechen.
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Stand: 01.01.2013 

D Ü S S E L D O R F E R  T A B E L L E 1 

 

A. Kindesunterhalt 

Nettoeinkommen des 
Barunterhaltspflichtigen 

(Anm. 3, 4) 

Altersstufen in Jahren 
(§ 1612 a Abs. 1 BGB) 

Prozent-
satz 

Bedarfskontroll- 
betrag (Anm. 6) 

 0 – 5  6 – 11  12 – 17  ab 18     

Alle Beträge in Euro 

1. bis 1.500 317 364 426 488 100 800/1000 

2. 1.501 - 1.900 333 383 448 513 105 1.100 

3. 1.901 - 2.300 349 401 469 537 110 1.200 

4. 2.301 - 2.700 365 419 490 562 115 1.300 

5. 2.701 - 3.100 381 437 512 586 120 1.400 

6. 3.101 - 3.500 406 466 546 625 128 1.500 

7. 3.501 - 3.900 432 496 580 664 136 1.600 

8. 3.901 - 4.300 457 525 614 703 144 1.700 

9. 4.301 - 4.700 482 554 648 742 152 1.800 

10. 4.701 - 5.100 508 583 682 781 160 1.900 

 ab 5.101 nach den Umständen des Falles 

Anmerkungen: 

1.  Die Tabelle hat keine Gesetzeskraft, sondern stellt eine Richtlinie dar. Sie weist den monatlichen Unter-
haltsbedarf aus, bezogen auf zwei Unterhaltsberechtigte, ohne Rücksicht auf den Rang. Der Bedarf ist nicht 
identisch mit dem Zahlbetrag; dieser ergibt sich unter Berücksichtigung der nachfolgenden Anmerkungen. 

  
Bei einer größeren/ geringeren Anzahl Unterhaltsberechtigter können Ab- oder Zuschläge durch Einstufung 
in niedrigere/höhere Gruppen angemessen sein. Anmerkung 6 ist zu beachten. Zur Deckung des notwendi-
gen Mindestbedarfs aller Beteiligten – einschließlich des Ehegatten – ist gegebenenfalls eine Herabstufung 
bis in die unterste Tabellengruppe vorzunehmen. Reicht das verfügbare Einkommen auch dann nicht aus, 
setzt sich der Vorrang der Kinder im Sinne von Anm. 5 Abs. 1 durch. Gegebenenfalls erfolgt zwischen den 
erstrangigen Unterhaltsberechtigten eine Mangelberechnung nach Abschnitt C. 

2. Die Richtsätze der 1. Einkommensgruppe entsprechen dem Mindestbedarf in Euro gemäß § 1612 a BGB.  
Der Prozentsatz drückt die Steigerung des Richtsatzes der jeweiligen Einkommensgruppe gegenüber dem 
Mindestbedarf (= 1. Einkommensgruppe) aus. Die durch Multiplikation des gerundeten Mindestbedarfs mit 
dem Prozentsatz errechneten Beträge sind entsprechend § 1612 a Abs. 2 S. 2 BGB aufgerundet. 

                                            
1 Die neue Tabelle nebst Anmerkungen beruht auf Koordinierungsgesprächen, die unter Beteiligung aller Ober-
landesgerichte und der Unterhaltskommission des Deutschen Familiengerichtstages e.V. stattgefunden haben. 
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3. Berufsbedingte Aufwendungen, die sich von den privaten Lebenshaltungskosten nach objektiven Merkma-
len eindeutig abgrenzen lassen, sind vom Einkommen abzuziehen, wobei bei entsprechenden Anhaltspunk-
ten eine Pauschale von 5 % des Nettoeinkommens - mindestens 50 EUR, bei geringfügiger Teilzeitarbeit 
auch weniger, und höchstens 150 EUR monatlich - geschätzt werden kann. Übersteigen die berufsbeding-
ten Aufwendungen die Pauschale, sind sie insgesamt nachzuweisen. 

4. Berücksichtigungsfähige Schulden sind in der Regel vom Einkommen abzuziehen. 

5. Der notwendige Eigenbedarf (Selbstbehalt) 
- gegenüber minderjährigen unverheirateten Kindern, 
- gegenüber volljährigen unverheirateten Kindern bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, die im Haushalt 
der Eltern oder eines Elternteils leben und sich in der allgemeinen Schulausbildung befinden,  
beträgt beim nicht erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen monatlich 800 EUR, beim erwerbstätigen Unter-
haltspflichtigen monatlich 1.000 EUR. Hierin sind bis 360 EUR für Unterkunft einschließlich umlagefähiger 
Nebenkosten und Heizung (Warmmiete) enthalten. Der Selbstbehalt kann angemessen erhöht werden, 
wenn dieser Betrag im Einzelfall erheblich überschritten wird und dies nicht vermeidbar ist. 

 Der angemessene Eigenbedarf, insbesondere gegenüber anderen volljährigen Kindern, beträgt in der Regel 
mindestens monatlich 1.200 EUR. Darin ist eine Warmmiete bis 450 EUR enthalten. 

6. Der Bedarfskontrollbetrag des Unterhaltspflichtigen ab Gruppe 2 ist nicht identisch mit dem Eigenbedarf. Er 
soll eine ausgewogene Verteilung des Einkommens zwischen dem Unterhaltspflichtigen und den unter-
haltsberechtigten Kindern gewährleisten. Wird er unter Berücksichtigung anderer Unterhaltspflichten unter-
schritten, ist der Tabellenbetrag der nächst niedrigeren Gruppe, deren Bedarfskontrollbetrag nicht unter-
schritten wird, anzusetzen. 

7. Bei volljährigen Kindern, die noch im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils wohnen, bemisst sich der 
Unterhalt nach der 4. Altersstufe der Tabelle. 

 Der angemessene Gesamtunterhaltsbedarf eines Studierenden, der nicht bei seinen Eltern oder einem 
Elternteil wohnt, beträgt in der Regel monatlich 670 EUR. Hierin sind bis 280 EUR für Unterkunft einschließ-
lich umlagefähiger Nebenkosten und Heizung (Warmmiete) enthalten. Dieser Bedarfssatz kann auch für ein 
Kind mit eigenem Haushalt angesetzt werden.  

8. Die Ausbildungsvergütung eines in der Berufsausbildung stehenden Kindes, das im Haushalt der Eltern 
oder eines Elternteils wohnt, ist vor ihrer Anrechnung in der Regel um einen ausbildungsbedingten Mehrbe-
darf von monatlich 90 EUR zu kürzen.  

9. In den Bedarfsbeträgen (Anmerkungen 1 und 7) sind Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie 
Studiengebühren nicht enthalten. 

10. Das auf das jeweilige Kind entfallende Kindergeld ist nach § 1612 b BGB auf den Tabellenunterhalt (Bedarf) 
anzurechnen. 

B. Ehegattenunterhalt 

I. Monatliche Unterhaltsrichtsätze des berechtigten Ehegatten ohne unterhaltsberechtigte Kinder (§§ 1361, 
1569, 1578, 1581 BGB): 

 1. gegen einen erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen:  

  a) wenn der Berechtigte kein Einkommen hat: 3/7 des anrechenbaren Erwerbseinkommens 
zuzüglich 1/2 der anrechenbaren sonstigen Ein-
künfte des Pflichtigen, nach oben begrenzt 
durch den vollen Unterhalt, gemessen an den zu 
berücksichtigenden ehelichen Verhältnissen; 

  b) wenn der Berechtigte ebenfalls Einkommen 
hat: 

3/7 der Differenz zwischen den anrechenbaren 
Erwerbseinkommen der Ehegatten, insgesamt 
begrenzt durch den vollen ehelichen Bedarf; für 
sonstige anrechenbare Einkünfte gilt der Halbtei-
lungsgrundsatz; 
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  c) wenn der Berechtigte erwerbstätig ist, obwohl 
ihn keine Erwerbsobliegenheit trifft:  

gemäß § 1577 Abs. 2 BGB; 

 2. gegen einen nicht erwerbstätigen Unterhalts-
pflichtigen (z. B. Rentner): 

wie zu 1 a, b oder c, jedoch 50 %. 

II. Fortgeltung früheren Rechts:   

 1. Monatliche Unterhaltsrichtsätze des nach dem Ehegesetz berechtigten Ehegatten ohne unterhaltsbe-
rechtigte Kinder: 

  a) §§ 58, 59 EheG: in der Regel wie I, 

  b) § 60 EheG: in der Regel 1/2 des Unterhalts zu I, 

  c) § 61 EheG: nach Billigkeit bis zu den Sätzen I. 

 2. Bei Ehegatten, die vor dem 03.10.1990 in der früheren DDR geschieden worden sind, ist das DDR-
FGB in Verbindung mit dem Einigungsvertrag zu berücksichtigen (Art. 234 § 5 EGBGB). 

III. Monatliche Unterhaltsrichtsätze des berechtigten Ehegatten, wenn die ehelichen Lebensverhältnisse durch 
Unterhaltspflichten gegenüber Kindern geprägt werden: 

 Wie zu I bzw. II 1, jedoch wird grundsätzlich der Kindesunterhalt (Zahlbetrag; vgl. Anm. C und Anhang) 
vorab vom Nettoeinkommen abgezogen. 

IV. Monatlicher Eigenbedarf (Selbstbehalt) gegenüber dem getrennt lebenden und dem geschie-
denen Berechtigten: 

 

 unabhängig davon, ob erwerbstätig oder nicht erwerbstätig 
Hierin sind bis 400 EUR für Unterkunft einschließlich umlagefähiger Nebenkosten und Hei-
zung (Warmmiete) enthalten.  

1.100 EUR 

V. Existenzminimum des unterhaltsberechtigten Ehegatten einschließlich des trennungsbeding-
ten Mehrbedarfs in der Regel: 

 

 1. falls erwerbstätig: 1.000 EUR 

 2. falls nicht erwerbstätig: 800 EUR 

VI. 1. Monatlicher notwendiger Eigenbedarf des von dem Unterhaltspflichtigen getrennt lebenden  
    oder geschiedenen Ehegatten unabhängig davon, ob erwerbstätig oder nicht erwerbstätig: 

a) gegenüber einem nachrangigen geschiedenen Ehegatten  
b) gegenüber nicht privilegierten volljährigen Kindern  
c) gegenüber Eltern des Unterhaltspflichtigen 
 

2. Monatlicher notwendiger Eigenbedarf des Ehegatten, der in einem gemeinsamen Haushalt  
    mit dem Unterhaltspflichtigen lebt, unabhängig davon, ob erwerbstätig oder nicht erwerbs- 
    tätig: 

a) gegenüber einem nachrangigen geschiedenen Ehegatten  
b) gegenüber nicht privilegierten volljährigen Kindern  
c) gegenüber Eltern des Unterhaltspflichtigen   
 

 

 

1.100 EUR 

1.200 EUR 

1.600 EUR 

 

 

 

 

880 EUR 

960 EUR 
1.280 EUR 

(vergl. 
Anm. D I) 

 

   

Anmerkung zu I-III: 

Hinsichtlich berufsbedingter Aufwendungen und berücksichtigungsfähiger Schulden gelten Anmerkungen A. 3 und 
4 - auch für den erwerbstätigen Unterhaltsberechtigten - entsprechend. Diejenigen berufsbedingten Aufwendun-
gen, die sich nicht nach objektiven Merkmalen eindeutig von den privaten Lebenshaltungskosten abgrenzen 
lassen, sind pauschal im Erwerbstätigenbonus von 1/7 enthalten. 
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C. Mangelfälle 

Reicht das Einkommen zur Deckung des Bedarfs des Unterhaltspflichtigen und der gleichrangigen Unterhaltsbe-
rechtigten nicht aus (sog. Mangelfälle), ist die nach Abzug des notwendigen Eigenbedarfs (Selbstbehalts) des 
Unterhaltspflichtigen verbleibende Verteilungsmasse auf die Unterhaltsberechtigten im Verhältnis ihrer jeweiligen 
Einsatzbeträge gleichmäßig zu verteilen.  

Der Einsatzbetrag für den Kindesunterhalt entspricht dem Zahlbetrag des Unterhaltspflichtigen. Dies ist der nach 
Anrechnung des Kindergeldes oder von Einkünften auf den Unterhaltsbedarf verbleibende Restbedarf. 

Beispiel: Bereinigtes Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen (M): 1.350 EUR. Unterhalt für drei unterhaltsbe-
rechtigte Kinder im Alter von 18 Jahren (K1), 7 Jahren (K2) und 5 Jahren (K3), Schüler, die bei der nicht unter-
haltsberechtigten, den Kindern nicht barunterhaltspflichtigen Ehefrau und Mutter (F) leben. F bezieht das Kinder-
geld.  

 

Notwendiger Eigenbedarf des M:  1.000 EUR  

Verteilungsmasse: 1.350 EUR – 1.000 EUR = 350 EUR  

Summe der Einsatzbeträge der Unterhaltsberechtigten:   

304 EUR (488 – 184) (K 1) + 272 EUR (364 – 92) (K 2) + 222 EUR (317 – 95) (K 3) = 798 EUR  

Unterhalt:   

K 1: 304 x 350 : 798 = 133,33 EUR  

K 2: 272 x 350 : 798 = 119,30 EUR  

K 3. 222 x 350 : 798 = 97,37 EUR  

D. Verwandtenunterhalt und Unterhalt nach § 1615 l BGB 

I. Angemessener Selbstbehalt gegenüber den Eltern: mindestens monatlich 1.600 EUR (einschließlich 450 
EUR Warmmiete) zuzüglich der Hälfte des darüber hinausgehenden Einkommens, bei Vorteilen des Zu-
sammenlebens in der Regel 45 % des darüber hinausgehenden Einkommens. Der angemessene Unterhalt 
des mit dem Unterhaltspflichtigen zusammenlebenden Ehegatten bemisst sich nach den ehelichen Lebens-
verhältnissen (Halbteilungsgrundsatz), beträgt jedoch mindestens 1.280 EUR (einschließlich 350 EUR 
Warmmiete). 

II. Bedarf der Mutter und des Vaters eines nichtehelichen Kindes (§ 1615 l BGB): nach der Lebensstellung des 
betreuenden Elternteils, in der Regel mindestens 800 EUR.  

Angemessener Selbstbehalt gegenüber der Mutter und dem Vater eines nichtehelichen Kindes (§§ 1615 l, 
1603 Abs. 1 BGB): unabhängig davon, ob erwerbstätig oder nicht erwerbstätig: 1.100 EUR. 

Hierin sind bis 400 EUR für Unterkunft einschließlich umlagefähiger Nebenkosten und Heizung  
(Warmmiete) enthalten. 

E. Übergangsregelung 

Umrechnung dynamischer Titel über Kindesunterhalt nach § 36 Nr. 3 EGZPO: Ist Kindesunterhalt als Pro-
zentsatz des jeweiligen Regelbetrages zu leisten, bleibt der Titel bestehen. Eine Abänderung ist nicht erforder-
lich. An die Stelle des bisherigen Prozentsatzes vom Regelbetrag tritt ein neuer Prozentsatz vom Mindestunter-
halt (Stand: 01.01.2008). Dieser ist für die jeweils maßgebliche Altersstufe gesondert zu bestimmen und auf eine 
Stelle nach dem Komma zu begrenzen (§ 36 Nr. 3 EGZPO). Der Prozentsatz wird auf der Grundlage der zum 
01.01.2008 bestehenden Verhältnisse einmalig berechnet und bleibt auch bei späterem Wechsel in eine andere 
Altersstufe unverändert (BGH Urteil vom 18.04.12 – XII ZR 66/10 – FamRZ 2012, 1048). Der Bedarf ergibt sich 
aus der Multiplikation des neuen Prozentsatzes mit dem Mindestunterhalt der jeweiligen Altersstufe und ist auf 
volle Euro aufzurunden (§ 1612a Abs. 2 S. 2 BGB). Der Zahlbetrag ergibt sich aus dem um das jeweils anteilige 
Kindergeld verminderten bzw. erhöhten Bedarf.  

Es sind vier Fallgestaltungen zu unterscheiden: 
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1.  Der Titel sieht die Anrechnung des hälftigen Kindergeldes (für das 1. bis 3. Kind 77 EUR, ab dem 4. Kind 
89,50 EUR) oder eine teilweise Anrechnung des Kindergeldes vor (§ 36 Nr. 3 a EGZPO). 

(Bisheriger Zahlbetrag + 1/2 Kindergeld) x 100 
= Prozentsatz neu 

Mindestunterhalt der jeweiligen Altersstufe 

Beispiel für 1. Altersstufe 

(196 EUR + 77 EUR) x 100 
= 97,8 % 279 EUR x 97,8% = 272,86 EUR,  aufgerundet 273 EUR 

279 EUR 

Zahlbetrag: 273 EUR ./. 77 EUR = 196 EUR 

 

2.  Der Titel sieht die Hinzurechnung des hälftigen Kindergeldes vor (§ 36 Nr. 3 b EGZPO). 

(Bisheriger Zahlbetrag – 1/2 Kindergeld) x 100 
= Prozentsatz neu 

Mindestunterhalt der jeweiligen Altersstufe 

Beispiel für 1. Altersstufe 

(273 EUR - 77 EUR) x 100 
= 70,2 % 279 EUR x 70,2 % = 195,85 EUR,  aufgerundet 196 EUR 

279 EUR 

Zahlbetrag: 196 EUR + 77 EUR = 273 EUR 

 

3.   Der Titel sieht die Anrechnung des vollen Kindergeldes vor (§ 36 Nr. 3 c EGZPO). 

(Zahlbetrag + 1/1 Kindergeld) x 100 
= Prozentsatz neu 

Mindestunterhalt der jeweiligen Altersstufe 

Beispiel für 2. Altersstufe   

(177 EUR + 154 EUR) x 100 
= 102,7 % 322 EUR x 102,7 % = 330,69 EUR,  aufgerundet 331 EUR 

322 EUR 

Zahlbetrag: 331 EUR ./. 154 EUR = 177 EUR 

 

4.  Der Titel sieht weder eine Anrechnung noch eine Hinzurechnung des Kindergeldes vor (§ 36 Nr. 3 d EGZPO). 

(Zahlbetrag + 1/2 Kindergeld) x 100 
= Prozentsatz neu 

Mindestunterhalt der jeweiligen Altersstufe 

Beispiel für 3. Altersstufe   

(329 EUR +77 EUR) x 100 
= 111,2 % 365 EUR x 111,2 % = 405,88 EUR, aufgerundet 406 EUR 

365 EUR 

Zahlbetrag: 406 EUR ./. 77 EUR = 329 EUR 
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Anhang: Tabelle Zahlbeträge 

Die folgenden Tabellen enthalten die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei 
Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge. Für das 1. und 2. Kind beträgt das 
Kindergeld derzeit 184 EUR, für das 3. Kind 190 EUR, ab dem 4. Kind 215 EUR. 

1. und 2. Kind 0 – 5 6 – 11 12 - 17 ab 18 % 

1. bis 1.500 225 272 334 304 100 

2. 1.501  - 1.900 241 291 356 329 105 

3. 1.901  - 2.300 257 309 377 353 110 

4. 2.301  - 2.700 273 327 398 378 115 

5. 2.701  - 3.100 289 345 420 402 120 

6. 3.101  - 3.500 314 374 454 441 128 

7. 3.501  - 3.900 340 404 488 480 136 

8. 3.901  - 4.300 365 433 522 519 144 

9. 4.301  - 4.700 390 462 556 558 152 

10. 4.701  - 5.100 416 491 590 597 160 

 

3. Kind 0 – 5 6 – 11 12 - 17 ab 18 % 

1. bis 1.500 222 269 331 298 100 

2. 1.501  - 1.900 238 288 353 323 105 

3. 1.901  - 2.300 254 306 374 347 110 

4. 2.301  - 2.700 270 324 395 372 115 

5. 2.701  - 3.100 286 342 417 396 120 

6. 3.101  - 3.500 311 371 451 435 128 

7. 3.501  - 3.900 337 401 485 474 136 

8. 3.901  - 4.300 362 430 519 513 144 

9. 4.301  - 4.700 387 459 553 552 152 

10. 4.701  - 5.100 413 488 587 591 160 

 

Ab 4. Kind 0 – 5 6 – 11 12 - 17 ab 18 % 

1. bis 1.500 209,50 256,50 318,50 273 100 

2. 1.501  - 1.900 225,50 275,50 340,50 298 105 

3. 1.901  - 2.300 241,50 293,50 361,50 322 110 

4. 2.301  - 2.700 257,50 311,50 382,50 347 115 

5. 2.701  - 3.100 273,50 329,50 404,50 371 120 

6. 3.101  - 3.500 298,50 358,50 438,50 410 128 

7. 3.501  - 3.900 324,50 388,50 472,50 449 136 

8. 3.901  - 4.300 349,50 417,50 506,50 488 144 

9. 4.301  - 4.700 374,50 446,50 540,50 527 152 

10. 4.701  - 5.100 400,50 475,50 574,50 566 160 
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Leitlinien zum Unterhalt  

Stand: 01.07.2012 

zur Ergänzung der Düsseldorfer Tabelle herausgegeben  

von den Senaten für Familiensachen des Oberlandesgerichts Düsseldorf 

 

Unterhaltsrechtliches Einkommen 

 

1. Geldeinnahmen 

 
1.1 

Auszugehen ist vom Jahresbruttoeinkommen einschließlich Weihnachts- und Urlaubsgeld 

sowie sonstiger Zuwendungen, wie z.B. Tantiemen und Gewinnbeteiligungen. 

 

1.2 

Einmalige höhere Zahlungen, wie z.B. Abfindungen oder Jubiläumszuwendungen, sind auf 

einen angemessenen Zeitraum zu verteilen (in der Regel mehrere Jahre). 

 

1.3 

Überstundenvergütungen werden in der Regel dem Einkommen voll zugerechnet, soweit sie 

berufsüblich sind oder nur in geringem Umfang anfallen oder wenn der Mindestunterhalt min-

derjähriger Kinder oder der entsprechende Unterhalt ihnen nach § 1603 Abs. 2 S. 2 BGB 

gleichgestellter Volljähriger nicht gedeckt ist. Sonst ist die Anrechnung unter Berücksichtigung 

des Einzelfalls nach Treu und Glauben zu beurteilen. 

 

1.4  

Auslösungen und Spesen sind nach den Umständen des Einzelfalls anzurechnen. Soweit sol-

che Zuwendungen geeignet sind, laufende Lebenshaltungskosten zu ersparen, ist diese Er-

sparnis in der Regel mit 1/3 des Nettobetrags zu bewerten. 
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1.5 

Bei Selbständigen ist grundsätzlich vom durchschnittlichen Gewinn während eines längeren 

Zeitraums von in der Regel mindestens drei aufeinander folgenden Jahren, möglichst den letz-

ten drei Jahren, auszugehen. 

Für die Vergangenheit sind die in dem jeweiligen Kalenderjahr erzielten Einkünfte maßge-

bend. 

Anstatt auf den Gewinn kann ausnahmsweise auf die Entnahmen abzüglich der Einlagen ab-

gestellt werden, wenn eine zuverlässige Gewinnermittlung nicht möglich oder der Betriebsin-

haber unterhaltsrechtlich zur Verwertung seines Vermögens verpflichtet ist. 

Abschreibungen (Absetzung für Abnutzung: AfA) können insoweit anerkannt werden, als dem 

steuerlich zulässigen Abzug ein tatsächlicher Wertverlust entspricht. Dies ist bei Gebäuden in 

der Regel nicht der Fall. Zinsen für Kredite, mit denen die absetzbaren Wirtschaftsgüter finan-

ziert werden, mindern den Gewinn. Wenn und soweit die Abschreibung unterhaltsrechtlich 

anerkannt wird, sind Tilgungsleistungen nicht zu berücksichtigen. 

Steuer und Vorsorgeaufwendungen sind nach Nr. 10.1 zu berücksichtigen. Der Gewinn ist 

nicht um berufsbedingte Aufwendungen (Nr. 10.2.1) zu kürzen. 

 

1.6 

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung werden durch eine Überschussrechnung ermittelt. 

Dabei kann zur Ermittlung der durchschnittlichen Einkünfte auf einen Mehrjahreszeitraum ab-

gestellt werden. Nr. 1.5 Abs. 2 gilt entsprechend. Hinsichtlich der Abschreibungen gilt Nr. 1.5. 

Auch Kapitaleinkünfte sind unterhaltsrechtliches Einkommen. 

 

1.7 

Steuererstattungen sind in der Regel in dem Jahr, in dem sie anfallen, zu berücksichtigen (In-

Prinzip); bei Selbständigen kann zur Ermittlung eines repräsentativen Einkommens auf den 

Zeitraum der Veranlagung abgestellt werden (Für-Prinzip). Steuervorteile, die auf unterhalts-

rechtlich nicht zu berücksichtigenden Aufwendungen beruhen, bleiben in der Regel außer Be-

tracht. 
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1.8 

Sonstige Einnahmen wie z. B. berufstypische Trinkgelder, Krankentagegeld. 

 

2. Sozialleistungen 

 

2.1 

Arbeitslosengeld (§ 117 SGB III) und Krankengeld sind Einkommen. 

 

2.2 

Arbeitslosengeld II und andere Leistungen nach dem SGB II sind Einkommen beim Verpflich-

teten. Beim Berechtigten sind Arbeitslosengeld II und Sozialgeld kein Einkommen, nicht sub-

sidiäre Leistungen nach dem SGB II sind Einkommen, insbesondere befristete Zuschläge § 24 

SGB II, Einstiegsgeld § 29 SGB II, Entschädigung für Mehraufwendungen § 16 SGB II. Die 

Geltendmachung von Unterhalt durch den Hilfeempfänger kann jedoch treuwidrig sein, wenn 

er infolge des Ausschlusses des Anspruchsübergangs (vgl. § 33 Abs. 2 SGB II) insbesondere 

für die Vergangenheit (aber allenfalls bis zur Rechtshängigkeit) durch das Arbeitslosengeld II 

oder das Sozialgeld und den Unterhalt mehr als seinen Bedarf erhalten würde. 

 

2.3  

Wohngeld ist Einkommen, soweit es nicht erhöhte Wohnkosten abdeckt. 

 

2.4 

BAföG-Leistungen (außer Vorausleistungen) sind Einkommen, auch soweit sie als Darlehen 

gewährt werden. 

 

2.5 

Elterngeld ist Einkommen, soweit es über den Sockelbetrag von 300 EUR bzw.150 EUR bei 

verlängertem Bezug hinausgeht. Der Sockelbetrag sowie Erziehungsgeld sind nur dann Ein-

kommen, wenn einer der Ausnahmefälle der §§ 11 BEEG, 9 S. 2 BErzGG vorliegt. 
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2.6 

Unfall- und Versorgungsrenten sowie Übergangsgelder aus der Unfall- bzw. Rentenversiche-

rung sind Einkommen. 

 

2.7 

Leistungen aus der Pflegeversicherung, Blindengeld, Schwerbeschädigten- und Pflegezulagen 

nach Abzug eines Betrages für tatsächliche Mehraufwendungen sind Einkommen; bei Sozial-

leistungen nach § 1610a BGB wird widerlegbar vermutet, dass sie durch Aufwendungen auf-

gezehrt werden. 

 

2.8 

Der Anteil des an die Pflegeperson weitergeleiteten Pflegegeldes, durch den ihre Bemühun-

gen abgegolten werden, ist Einkommen. Bei Pflegegeld aus der Pflegeversicherung gilt dies 

nur nach Maßgabe des § 13 Abs. 6 SGB XI. 

 

2.9 

Leistungen zur Grundsicherung nach den §§ 41 ff. SGB XII sind anders als beim Ehegattenun-

terhalt beim Verwandtenunterhalt (insbesondere Eltern- und Kindesunterhalt) als Einkommen 

des Beziehers zu berücksichtigen. 

 

2.10 

Sozialhilfe ist kein Einkommen; jedoch kann die Geltendmachung von Unterhalt durch den 

Hilfeempfänger treuwidrig sein, wenn er infolge des Ausschlusses des Anspruchsübergangs 

(vgl. § 94 Abs. 1 Satz 3 und 4, Abs. 2 und Abs. 3 Nr. 1 und 2 SGB XII) - insbesondere für die 

Vergangenheit (aber allenfalls bis zur Rechtshängigkeit) - durch die Sozialhilfe und den Unter-

halt mehr als seinen Bedarf erhalten würde. 

 

2.11  

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind kein Einkommen. 
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3. Kindergeld 

 

Kindergeld ist kein Einkommen der Eltern. Kinderzulagen und Kinderzuschüsse zur Rente 

sind, wenn die Gewährung des staatlichen Kindergeldes entfällt (§ 65 EStG; § 270 SGB VI), in 

dessen Höhe wie Kindergeld, im Übrigen wie Einkommen zu behandeln (BGH FamRZ 1981, 

28, 29). 

 

4. Geldwerte Zuwendungen des Arbeitgebers 

 

Geldwerte Zuwendungen des Arbeitgebers aller Art, z.B. Firmenwagen, freie Kost und Logis, 

mietgünstige Wohnung, sind dem Einkommen hinzuzurechnen, soweit sie entsprechende Ei-

genaufwendungen ersparen. 

 

5. Wohnwert 

 

Der Wohnvorteil durch mietfreies Wohnen im eigenen Heim ist als wirtschaftliche Nutzung des 

Vermögens wie Einkommen zu behandeln, wenn sein Wert die Belastungen übersteigt, die 

unter Berücksichtigung der staatlichen Eigenheimförderung durch die allgemeinen Grund-

stückskosten und -lasten, durch Annuitäten und durch sonstige nicht nach § 556 BGB umlage-

fähige Kosten entstehen. 

Zinsen sind in diesem Zusammenhang absetzbar, Tilgungsleistungen, wenn sie nicht der ein-

seitigen Vermögensbildung dienen, insoweit kommt allein eine Berücksichtigung unter dem 

Gesichtspunkt der ergänzenden Altersvorsorge in Betracht (vgl. Ziffer 10.1). 

Auszugehen ist von der erzielbaren Miete (objektiver oder voller Wohnwert). Wenn es nicht 

möglich oder zumutbar ist, die Wohnung aufzugeben und das Objekt zu vermieten oder zu 

veräußern, kann stattdessen die ersparte Miete angesetzt werden, die angesichts der persön-

lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse angemessen wäre (subjektiver oder angemessener 

Wohnwert). Dies kommt insbesondere für die Zeit bis zur endgültigen Vermögensauseinan-

dersetzung oder bis zum endgültigen Scheitern der Ehe, etwa bei Zustellung des Scheidungs-

antrags, in Betracht, wenn ein Ehegatte das Eigenheim allein bewohnt. 
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6. Haushaltsführung 

 

Für die Führung des Haushalts eines leistungsfähigen Dritten ist ein Einkommen anzusetzen. 

Bei der Haushaltsführung durch einen Nichterwerbstätigen kann in der Regel ein Betrag von 

350 EUR monatlich angesetzt werden. 

 

7. Einkommen aus unzumutbarer Erwerbstätigkeit 

 

Einkünfte aus Nebentätigkeit und unzumutbarer Erwerbstätigkeit sind im Rahmen der Billigkeit 

(vgl. §§ 242, 1577 Abs. 2 BGB) als Einkommen zu berücksichtigen. 

 

8. Freiwillige Zuwendungen Dritter 

 

Freiwillige Leistungen Dritter (z.B. Geldleistungen, mietfreies Wohnen) sind kein Einkommen, 

es sei denn, dass die Anrechnung dem Willen des Dritten entspricht. 

 

9. Erwerbsobliegenheit und Einkommensfiktion 

 

Einkommen sind auch aufgrund einer unterhaltsrechtlichen Obliegenheit erzielbare Einkünfte, 

die sich bei gesteigerter Unterhaltspflicht gemäß § 1603 Abs. 2 BGB im Rahmen der Zumut-

barkeit auch aus einer Nebentätigkeit ergeben können. 

 

10. Bereinigung des Einkommens 

 
10.1 Steuern und Vorsorgeaufwendungen 

Vom Bruttoeinkommen sind Steuern, Sozialabgaben und/oder angemessene Vorsorgeauf-

wendungen abzusetzen (Nettoeinkommen); zu den angemessenen Vorsorgeaufwendungen 

kann auch eine zusätzliche Altersvorsorge zählen. 

Personen, die der gesetzlichen Rentenversicherung nicht unterliegen, können für ihre Alters-

vorsorge regelmäßig 20 % ihres Bruttoeinkommens aufwenden. Für eine zusätzliche Alters-

vorsorge können sie ebenso wie gesetzlich Rentenversicherte weitere 4 % (bei Elternunterhalt 

5 %) ihres Bruttoeinkommens einsetzen. Ferner können bei Personen, die der gesetzlichen 

Rentenversicherung unterliegen, 20 % des oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze der ge-

setzlichen Rentenversicherung liegenden Einkommens als angemessene Altersversorgung 

aufgewendet werden. 
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Steuerzahlungen und -nachzahlungen sind in der Regel in dem Jahr, in dem sie anfallen, zu 

berücksichtigen (In-Prinzip). Bei Selbständigen kann auf den Zeitraum der Veranlagung abge-

stellt werden (Für-Prinzip). Grundsätzlich ist jeder gehalten, ihm zustehende Steuervorteile in 

Anspruch zu nehmen; hierzu gehört bei unstreitigem, freiwillig geleistetem oder tituliertem, 

aber nicht angegriffenem Unterhalt auch das Realsplitting (vgl. BGH FamRZ 2007, S. 793 f; 

BGH FamRZ 2007, S. 882 f; BGH FamRZ 2007, 1303). Ob im laufenden Jahr von der Mög-

lichkeit der Eintragung eines Freibetrages Gebrauch zu machen ist, richtet sich nach den Um-

ständen des Einzelfalls. 

 

10.2 Berufsbedingte Aufwendungen 

 
10.2.1 

Für berufsbedingte Aufwendungen gilt Anm. A. 3 der Düsseldorfer Tabelle. 

 

10.2.2 

Als notwendige Kosten der berufsbedingten Nutzung eines Kraftfahrzeugs können 0,30 EUR 

pro gefahrenem Kilometer (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 JVEG) angesetzt werden. Ab dem 31. Entfer-

nungskilometer kommt in der Regel eine Kürzung der Kilometerpauschale auf 0,20 EUR in 

Betracht.  

 

10.2.3 

Für die Ausbildungsvergütung eines Kindes, das im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils 

wohnt, gilt Anm. A. 8 der Düsseldorfer Tabelle. Lebt das Kind im eigenen Haushalt, ist Anm. 

A. 3 der Düsseldorfer Tabelle anzuwenden. 

 

10.3 Kinderbetreuung 

 

Das Einkommen aus einer neben der Kinderbetreuung ausgeübten Erwerbstätigkeit kann um 

den notwendigen, konkret dargelegten Aufwand für die Betreuung des Kindes vermindert wer-

den. Zum Aufwand für die Betreuung des Kindes zählen nicht die Kosten des Kindergartenbe-

suchs, diese sind Mehrbedarf des Kindes. 
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10.4 Schulden 

 

Schulden können je nach den Umständen des Einzelfalls (Art, Grund und Zeitpunkt des Ent-

stehens) das anrechenbare Einkommen vermindern. Die Abzahlung soll im Rahmen eines 

Tilgungsplans in angemessenen Raten erfolgen. Dabei sind die Belange von Unterhaltsgläu-

biger, Unterhaltsschuldner und Drittgläubiger gegeneinander abzuwägen. Unter Umständen 

besteht im Rahmen gesteigerter Unterhaltspflicht nach § 1603 Abs. 2 BGB die Obliegenheit 

zur Einleitung eines Insolvenzverfahrens und Geltendmachung der gesetzlichen Pfändungs-

freigrenzen (BGH FamRZ 2005, 608; BGH FamRZ 2008, 497). 

 

10.5 nicht besetzt 

 

10.6 Vermögensbildung 

 

Vermögenswirksame Leistungen, die nicht unter Nr. 10.1 fallen, vermindern das Einkommen 

nicht. Zusatzleistungen des Arbeitgebers für die vermögenswirksame Anlage sind dem Bezie-

her zu belassen. 

 

 

 

Kindesunterhalt 

 

 

11. Bemessungsgrundlage (Tabellenunterhalt) 

 

Der Kindesunterhalt  ist der Düsseldorfer Tabelle unter Beachtung des Bedarfskontrollbetra-

ges (Anm. A. 6) zu entnehmen. Bei minderjährigen Kindern kann er als Festbetrag oder als 

Prozentsatz des Mindestunterhalts gemäß § 1612 a Abs. 1 BGB geltend gemacht werden.  

 

11.1 

In den Unterhaltsbeträgen sind Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie Studien-

gebühren nicht enthalten.  
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11.2 

Bei minderjährigen Kindern, die bei einem Elternteil leben, richtet sich die Eingruppierung in 

die Düsseldorfer Tabelle nach dem anrechenbaren Einkommen des anderen Elternteils. Der 

Bedarfskontrollbetrag (Anm. A. 6 der Düsseldorfer Tabelle) und Ab- oder Zuschläge (Anm. A. 

1 der Düsseldorfer Tabelle) sind zu beachten.  

 

 

12. Minderjährige Kinder  

 

12.1 

Der betreuende Elternteil braucht in der Regel keinen Barunterhalt für das minderjährige Kind 

zu leisten. Eine anteilige Barunterhaltspflicht des nicht betreuenden Elternteils kann jedoch 

entfallen oder sich ermäßigen, wenn er zu Unterhaltszahlungen nicht ohne Beeinträchtigung 

seines angemessenen Unterhalts in der Lage wäre, während der andere Elternteil neben der 

Betreuung des Kindes auch den Barunterhalt leisten könnte, ohne dass dadurch sein eigener 

angemessener Unterhalt gefährdet würde. In solchen Fällen entfällt aber lediglich die gestei-

gerte Unterhaltspflicht nach § 1603 Abs. 2 Satz 1 und 2 BGB, also die Beschränkung auf den 

notwendigen Selbstbehalt. Die Unterhaltspflicht mit dem Einkommen, das den angemessenen 

Selbstbehalt übersteigt, wird davon nicht berührt (BGH, FamRZ 2011, 1041). 

 

12.2 

Das bereinigte Einkommen des Kindes, das von einem Elternteil betreut wird, wird nur teilwei-

se, in der Regel zur Hälfte auf den Barunterhalt angerechnet; im Übrigen kommt es dem be-

treuenden Elternteil zu Gute.  

 

12.3 

Sind, z. B. bei auswärtiger Unterbringung des Kindes, beide Eltern zum Barunterhalt verpflich-

tet, haften sie anteilig nach Nr. 13.3 für den Gesamtbedarf.        

 

12.4 

Bei Zusatzbedarf (Kostenvorschuss, Mehrbedarf, Sonderbedarf) gilt  § 1606 Abs. 3 Satz 1 

BGB.  
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13. Volljährige Kinder 

 

13.1 

Der Unterhalt für volljährige Kinder, die noch im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils 

wohnen, richtet sich nach der 4. Altersstufe der Düsseldorfer Tabelle. Dies gilt bis zur Vollen-

dung des 21. Lebensjahres auch für unverheiratete volljährige Kinder, die sich in der allgemei-

nen Schulausbildung befinden. Ihr Bedarf bemisst sich, falls beide Eltern leistungsfähig sind, 

in der Regel nach dem zusammengerechneten Einkommen ohne Höhergruppierung nach 

Anm. A. 1 der Düsseldorfer Tabelle. Für die Haftungsquote gilt 13.3. Ein Elternteil hat jedoch 

höchstens den Unterhalt zu leisten, der sich allein - unter Berücksichtigung von Anm. A. 1 der 

Düsseldorfer Tabelle - nach seinem Einkommen ergibt.  

Für ein volljähriges Kind mit eigenem Hausstand gilt Anm. A. 7 Abs. 2  der Düsseldorfer Tabel-

le. Von diesem Regelbetrag kann bei entsprechender Lebensstellung der Eltern abgewichen 

werden.  

 

13.2 

Das bereinigte Einkommen des volljährigen Kindes wird in der Regel in vollem Umfange auf 

den Bedarf angerechnet. Bei Einkünften aus unzumutbarer Erwerbstätigkeit gilt § 1577 Abs. 2 

BGB entsprechend. Zu den Einkünften des Kindes gehören auch BAföG-Darlehen und Ausbil-

dungsbeihilfen.  

 

13.3 

Sind beide Eltern barunterhaltspflichtig, bemisst sich die Haftungsquote nach dem Verhältnis 

ihrer anrechenbaren Einkünfte. Diese sind vorab jeweils um den Sockelbetrag zu kürzen. Der 

Sockelbetrag entspricht dem angemessenen Selbstbehalt gemäß Anm. 5 Abs. 2 der Düssel-

dorfer Tabelle, bei minderjährigen unverheirateten und ihnen gleichgestellten volljährigen Kin-

dern (§ 1603 Abs. 2 S. 2 BGB) jedoch dann dem notwendigen Selbstbehalt gemäß Anm. 5 

Abs. 1 der Düsseldorfer Tabelle, wenn bei einem Sockelbetrag in Höhe des angemessenen 

Selbstbehalts der Bedarf dieser Kinder nach der ersten Einkommensgruppe nicht sicherge-

stellt ist.  

 

Bei minderjährigen unverheirateten und ihnen gleichgestellten volljährigen Kindern (§ 1603 

Abs. 2 Satz 2 BGB) sind die anrechenbaren Einkommen der Eltern außerdem wegen gleich-

rangiger Unterhaltspflichten und bei anderen volljährigen Kindern wegen vorrangiger Unter-

haltspflichten zu kürzen.  
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Der Verteilungsschlüssel kann bei Vorliegen besonderer Umstände (z. B. Betreuung eines 

behinderten Volljährigen) wertend verändert werden.  

 

 

14. Verrechnung des Kindergeldes  

 

Kindergeld wird nach § 1612 b BGB zur Deckung des Barbedarfs verwandt, bei minderjähri-

gen Kindern, die von einem Elternteil betreut werden zur Hälfte, ansonsten in voller Höhe.  

 

 

 

 

 

 

Ehegattenunterhalt 

 

15. Unterhaltsbedarf 

15.1 

Der Bedarf der Ehegatten richtet sich nach ihren Einkommens- und Vermögensverhältnis-

sen im Unterhaltszeitraum, soweit diese als die ehelichen Lebensverhältnisse nachhaltig 

prägend anzusehen sind. Die ehelichen Lebensverhältnisse im Sinne von § 1578 Abs. 1 

Satz 1 BGB werden dabei grundsätzlich durch die Umstände bestimmt, die bis zur Rechts-

kraft der Ehescheidung eingetreten sind. Nachträgliche Entwicklungen wirken sich auf die 

Bedarfsbemessung nach den ehelichen Lebensverhältnissen aus, wenn sie auch bei fort-

bestehender Ehe eingetreten wären oder in anderer Weise in der Ehe angelegt und mit ho-

her Wahrscheinlichkeit zu erwarten waren (BGH FamRZ 2012, 281).  

 

Es ist von einem Mindestbedarf auszugehen, der nicht unter dem Existenzminimum für 

nicht Erwerbstätige liegen darf (Anm. B V Nr. 2 der Düsseldorfer Tabelle). 

Bei Berechnung des Bedarfs ist von dem anrechenbaren Einkommen des Pflichtigen 

(Nr. 10) vorab der prägende Kindesunterhalt Zahlbetrag  abzuziehen. Ergänzend wird auf 

B. III der Düsseldorfer Tabelle Bezug genommen.  
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Unterhalt für nachrangige volljährige Kinder ist abzusetzen, wenn der Kindesunterhalt die 

ehelichen Lebensverhältnisse geprägt hat und den Eheleuten ein angemessener Unterhalt 

verbleibt. 

 

15.2 

Der Bedarf eines jeden Ehegatten ist grundsätzlich mit der Hälfte des unterhaltsrechtlich 

relevanten Einkommens beider Ehegatten anzusetzen. 

Dem erwerbstätigen Ehegatten steht vorab ein Bonus von 1/7 seiner Erwerbseinkünfte als 

Arbeitsanreiz und zum Ausgleich derjenigen berufsbedingten Aufwendungen zu, die sich 

nicht nach objektiven Merkmalen eindeutig von den privaten Lebenshaltungskosten abgren-

zen lassen. 

Der Erwerbstätigenbonus ist von dem gemäß Nr. 10 bereinigten Erwerbseinkommen, das 

zusätzlich um den Kindesunterhalt in Höhe des Zahlbetrages zu mindern ist, zu bilden.  

Der Bedarf des berechtigten Ehegatten beträgt danach 3/7 der Erwerbseinkünfte des ande-

ren Ehegatten und 4/7 der eigenen Erwerbseinkünfte sowie 1/2 der sonstigen Einkünfte bei-

der Eheleute. Der Bedarf des Verpflichteten beträgt 4/7 der eigenen Erwerbseinkünfte und 3/7 

der Erwerbseinkünfte des anderen Ehegatten sowie 1/2 des sonstigen Einkommens beider 

Eheleute (Quotenbedarf). 

 

15.3 

Bei sehr guten Einkommensverhältnissen der Eheleute kommt eine konkrete Bedarfsbe-

rechnung in Betracht. Von sehr guten Einkommensverhältnissen kann in der Regel ausge-

gangen werden, wenn das bereinigte Gesamteinkommen der Eheleute oberhalb der höchs-

ten Einkommensgruppe der Düsseldorfer Tabelle liegt. 

 

15.4 

Verlangt der Berechtigte neben dem Elementarunterhalt für Alter, Krankheit und Pflegebe-

dürftigkeit Vorsorgeunterhalt, den er aus seinen eigenen Einkünften nicht decken kann, sind 

grundsätzlich die vom Pflichtigen geschuldeten Beträge wie eigene Vorsorgeaufwendungen 

(Nr. 10.1) von seinem Einkommen abzuziehen. 
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Altersvorsorgeunterhalt wird nicht geschuldet, wenn das Existenzminimum des Berechtigten 

nicht gesichert ist. 

Zur Ermittlung des Altersvorsorgeunterhalts wird zunächst ein vorläufiger Elementarunter-

halt nach Nr. 15.2, 21.4 bestimmt. Einkünfte des Berechtigten, die zu keiner Altersvorsorge 

führen, bleiben unberücksichtigt. Hinzu kommt ein Zuschlag entsprechend der jeweils gülti-

gen Bremer Tabelle. Von dieser Bruttobemessungsgrundlage wird mit Hilfe des jeweiligen 

Beitragssatzes in der gesetzlichen Rentenversicherung (Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbei-

trag) der Vorsorgeunterhalt errechnet. Dieser wird vom bereinigten Nettoeinkommen des 

Verpflichteten abgezogen; auf dieser Basis wird der endgültige Elementarunterhalt errech-

net. 

Die zweistufige Berechnung und der Vorwegabzug des Vorsorgeunterhalts für Alter, Krank-

heit oder Pflegebedürftigkeit können unterbleiben, wenn und soweit der Verpflichtete über 

nicht prägendes Einkommen verfügt, das den Mehrbedarf übersteigt, oder wenn und soweit 

auf den Bedarf nicht prägendes Einkommen des Berechtigten angerechnet wird (BGH 

FamRZ 1999, 372). 

 

15.5 

Die Unterhaltspflichten für neue Ehegatten sowie für nachehelich geborene Kinder und den 

dadurch bedingten Betreuungsunterhalt nach § 1615 l BGB sind nicht bei der Bemessung 

des Unterhaltsbedarfs eines geschiedenen Ehegatten nach § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB zu 

berücksichtigen.  

 

15.6 

Trennungsbedingter Mehrbedarf kann berücksichtigt werden, wenn der Berechtigte oder der 

Verpflichtete über zusätzliches nicht prägendes Einkommen verfügen, das die Zahlung des 

nach dem prägenden Einkommen berechneten Unterhalts sowie des trennungsbedingten 

Mehrbedarfs erlaubt. 

 

16. Bedürftigkeit 

Eigenes Einkommen des Berechtigten ist auf den Bedarf (Nr. 15) anzurechnen. 

Erwerbseinkommen ist um 1/7 zu kürzen (Nr. 15.2). 
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17. Erwerbsobliegenheit 

17.1 

Bei Kindesbetreuung besteht bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres eines gemein-

schaftlichen Kindes keine Erwerbsobliegenheit. Gleichwohl erzieltes Erwerbseinkommen ist 

überobligatorisch und nach den Umständen des Einzelfalls zu berücksichtigen (BGH 

FamRZ 2009, 770; FamRZ 2009, 1124; FamRZ 2009, 1391).  

Nach Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes kommt es bei Beurteilung der Frage, 

ob und inwieweit der betreuende Ehegatte bei einer bestehenden Betreuungsmöglichkeit 

auf eine Erwerbstätigkeit verwiesen werden kann, auf die Verhältnisse des Einzelfalls an. 

Bei besonderer Betreuungsbedürftigkeit des Kindes und bei nicht oder nur unzureichender 

Fremdbetreuung (kindbezogene Gründe, § 1570 Abs. 1 S. 2 BGB) kommt ein Unterhaltsan-

spruch auch nach Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes in Betracht. 

Eine Erwerbstätigkeit des betreuenden Ehegatten kann auch aus Gründen der nacheheli-

chen Solidarität ganz oder teilweise unbillig erscheinen. Hierbei sind das in der Ehe ge-

wachsene Vertrauen in die vereinbarte und praktizierte Rollenverteilung und die gemeinsa-

me Ausgestaltung der Kinderbetreuung sowie der Dauer der Ehe zu berücksichtigen (el-

ternbezogene Gründe, § 1570 Abs. 2 BGB). 

Die Erwerbsobliegenheit beurteilt sich auch danach, ob eine Erwerbstätigkeit neben der 

Betreuung des Kindes zu einer überobligationsmäßigen Belastung führen würde. 

 

Die Darlegungs- und Beweislast für die Umstände, die einer vollen oder teilweisen Er-

werbsobliegenheit ab Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes entgegenstehen, 

trifft den betreuenden Ehegatten. Dies gilt auch, wenn ein Titel über den Basisunterhalt 

nach § 1570 Abs. 1 S. 1 BGB abgeändert werden soll. 

 

Der Betreuungsunterhalt nach § 1570 BGB ist nicht nach § 1578 b BGB  zu befristen.  

 

17.2 

In der Regel besteht für den Berechtigten im ersten Jahr nach der Trennung keine Oblie-

genheit zur Aufnahme oder Ausweitung einer Erwerbstätigkeit. 

 

18. Ansprüche nach § 1615 l BGB 

Der Bedarf nach § 1615 l BGB bemisst sich nach der Lebensstellung des betreuenden El-

ternteils. Er ist auch dann nicht nach dem Einkommen des Pflichtigen zu bemessen, wenn 
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dieser mit dem betreuenden Elternteil zusammengelebt hat (BGH FamRZ 2008, 1739; 

FamRZ 2010, 357). Der Bedarf, der sich auch aus einem Unterhaltsanspruch gegen einen 

früheren Ehegatten ergeben kann, darf das Existenzminimum für nicht Erwerbstätige (Anm. 

B V Nr. 2 der Düsseldorfer Tabelle) nicht unterschreiten (BGH FamRZ 2010, 357, FamRZ 

2010, 444). 

Zur Frage der Berücksichtigung eigener Einkünfte,  zu Abzügen und zur Erwerbsobliegen-

heit gelten die Ausführungen für den Ehegatten entsprechend. 

 

19. Elternunterhalt 

Der Bedarf der Eltern bemisst sich in erster Linie nach deren Einkommens- und Vermö-

gensverhältnissen. Mindestens muss jedoch das Existenzminimum eines Nichterwerbstäti-

gen (Anm. B V Nr. 2 der Düsseldorfer Tabelle)  sichergestellt werden. Darin sind Kosten der 

Kranken- und Pflegeversicherung nicht enthalten. Etwaiger Mehrbedarf ist zusätzlich aus-

zugleichen. 

 

20. Lebenspartnerschaft 

Bei Getrenntleben oder Aufhebung der Lebenspartnerschaft gelten §§ 12, 16 LPartG. 

 

 

 

 

Leistungsfähigkeit und Mangelfall 

 

21. Selbstbehalt des Verpflichteten 

 

21.1 

Der Unterhaltsverpflichtete ist leistungsfähig, wenn ihm der Selbstbehalt verbleibt. Es ist zu 

unterscheiden zwischen dem notwendigen (§ 1603 Abs. 2 BGB) und dem angemessenen 

Selbstbehalt. 
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21.2 

Der notwendige Selbstbehalt bemisst sich nach Anm. A. 5 Abs. 1 und B. IV der Düsseldorfer 

Tabelle. Er gilt gegenüber minderjährigen unverheirateten und ihnen gleichgestellten volljähri-

gen Kindern (§ 1603 Abs. 2 Satz 2 BGB).  

 

21.3 

Der angemessene Selbstbehalt gilt gegenüber volljährigen Kindern, die minderjährigen Kin-

dern nicht gleichgestellt sind, dem Ehegatten, der Mutter oder dem Vater eines nicht ehelich 

geborenen Kindes gemäß § 1615 l BGB sowie den Eltern des Unterhaltsverpflichteten.  

 

21.3.1 

Der angemessene Selbstbehalt gegenüber volljährigen Kindern (§ 1603 Abs. 1) beträgt nach 

Anm. A. 5 Abs. 2 der Düsseldorfer Tabelle 1.150 EURO.  

 

21.3.2 

Der angemessene Selbstbehalt gegenüber dem Ehegatten sowohl beim Trennungs- als auch 

beim nachehelichen Unterhalt und gegenüber Ansprüchen nach § 1615 l BGB beträgt 

1.050 EURO, unabhängig davon, ob der Unterhaltspflichtige erwerbstätig ist oder nicht.  

 

Im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen nach § 1581 BGB ist ferner ein 

individueller Selbstbehalt zu berücksichtigen, bei dem der Halbteilungsgrundsatz zu beachten 

ist, was zu einem relativen Mangelfall führen kann, wenn dem Unterhaltspflichtigen für den 

eigenen Unterhalt weniger verbleibt, als der Unterhaltsberechtigte mit dem Unterhalt zur Ver-

fügung hat. Sonstige Verpflichtungen gegenüber anderen Unterhaltsberechtigten, die nicht 

bereits den Bedarf des Unterhaltsberechtigten beeinflusst haben, sind entsprechend ihrem 

Rang zu berücksichtigen.  

 

Sind ein geschiedener und ein neuer Ehegatte nach § 1609 BGB gleichrangig, ist im Rahmen 

der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen eine Billigkeitsabwägung in Form einer Dreitei-

lung des gesamten unterhaltsrelevanten Einkommens zulässig. Weitere individuelle Billig-

keitserwägungen können berücksichtigt werden.  

 

Die Erwerbsobliegenheit des neuen, mit dem Unterhaltspflichtigen zusammenlebenden Ehe-

gatten bestimmt sich nach Maßgabe der §§ 1569 ff BGB, wobei ein Anspruch nach § 1570 

Abs. 2 BGB wegen elternbezogener Gründe, die auf der Rollenverteilung in der neuen Ehe 

beruhen, in der Regel außer Betracht bleibt.  
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21.3.3 

Der Selbstbehalt gegenüber Eltern beträgt gemäß D.1 der Düsseldorfer Tabelle 1.500 EURO.  

 

21.4 

Vorteile durch das Zusammenleben mit einem Ehegatten oder Partner können eine Herabset-

zung des notwendigen Selbstbehalts rechtfertigen.  

 

22. Bedarf des mit dem Pflichtigen zusammenlebenden Ehegatten 

 

Insoweit wird auf Anm. B. VI der Düsseldorfer Tabelle verwiesen. 

 

23. Mangelfall 

 

23.1 

Ein absoluter Mangelfall liegt vor, wenn das Einkommen des Unterhaltsverpflichteten zur De-

ckung seines Selbstbehalts und der gleichrangigen Unterhaltsansprüche der Berechtigten 

nicht ausreicht. Für diesen Fall ist die nach Abzug des Eigenbedarfs (Selbstbehalts) des Un-

terhaltspflichtigen verbleibende Verteilungsmasse auf die gleichrangigen Unterhaltsberechtig-

ten im Verhältnis ihrer jeweiligen Einsatzbeträge gleichmäßig zu verteilen. 

 

23.2 

Die Einsatzbeträge im Mangelfall belaufen sich bei minderjährigen und diesen nach § 1603 

Abs. 3, S. 2 BGB gleichgestellten Kindern auf den Mindestunterhalt der jeweiligen Altersstufe 

nach der Düsseldorfer Tabelle nach den jeweiligen Zahlbeträgen. 

 

24. Rundung 

 

Der Unterhalt ist auf volle Euro zu runden. 

 

25. Ost  West  Fälle 

 
überholt 
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Anhang 

 

Rechenbeispiel zu Nr. 15.2 

 

a)  

Nur ein Ehegatte hat Einkommen: 

 

B (ohne Einkommen) ist wegen Krankheit erwerbsunfähig 

 

 

b)  

beide Ehegatten haben prägendes Einkommen:  

 

 

Unterhaltsberechnung nach der Quotenbedarfsmethode (vgl. Nr. 15.2)  

 

nämlich  2.100 x 3/7 + 1.400 x 4/7. 

hnen. 

Es bleibt ein ungedeckter Bedarf (Anspruch)  von . 

 

Verkürzte Unterhaltsberechnung  in diesem Fall nach der Differenzmethode:  

(2.100 - 1.400 ) x 3/7 =  

 

c)  

beide Ehegatten haben prägendes Einkommen, B hat zusätzlich nicht prägende Einkünfte (z. 

B. Lottogewinn, Erbschaft, nach unvorhersehbarem Karrieresprung, unzumutbares Einkom-

men):  

 

 

 

Unterhaltsberechnung nach der Quotenbedarfsmethode (Nr. 15.2):         

Bedarf B: 2.100 x 3/7 + 1.050 x 4/7 =                                    

anzurechnen:  

 

das nicht prägende Einkommen von B                          

Restbedarf ( = Anspruch):                                                      
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Unterhaltsberechnung nach der Additionsmethode:  

       

anzurechnen:   

             

Restbedarf  (Anspruch)                                                               

 

 

d)  

V hat prägendes, B hat nicht prägendes Einkommen (Zinsen aus nach Scheidung angefalle-

ner Erbschaft). Bei B, nicht bei V , ist trennungsbedi k-

sichtigen: 

Prägendes Erwerbseinkommen V:       

nicht prägendes Zinseinkommen B:           

Unterhaltsberechnung nach der Anrechnungsmethode: 

Bedarf B: 3/7 x 2.100 =                                

trennungsbedingter Mehrbedarf B:             

Gesamtbedarf B:                                    

anzurechnen: 7/7 x 300 =                           

Restbedarf:                                                  

 

V ist leistungsfähig, weil ihm m

verbleibt. 

 

 

Zu Nr. 23 Mangelfall 

Wegen der Unterhaltsberechnung im Mangelfall wird auf das Rechenbeispiel in der  Düssel-

dorfer Tabelle unter C. Bezug genommen. 

 



Wesentliche Änderungen  § 33 

Wesentliche Änderungen 

Fassung vom 20.05.2011 

 Anpassungen aufgrund des Gesetzes zur Ermittlung von 
Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch 

 Rz. 33.4 : Aufnahme von Hinweisen zur darlehensweisen 
Gewährung von Leistungen zur Sicherung des 
LebensunterhaltsRz. 33.12: Anpassung an FamFG 

 Rz. 33.55a: Aufnahme von Ausführungen zu § 170 StGB 

Fassung vom 20.05.2010: 

 Rz. 33.74: Klarstellung, dass bei der Prüfung der Kausalität 
die Freibeträge nach §§ 11, 30 zu berücksichtigen sind 

 Kapitel 7.4: Einfügung von Beispielen anstelle eines Orientie-
rungswertes 

 Leitfaden Lohnwucher: Aufnahme weiterer Bearbeitungshin-
weise 

 

Fassung vom 20.01.2010: 

 Aktualisierung Gesetzestext 

 Rz. 33.7: Änderung der Rechtsauffassung: Leistungen müs-
sen "tatsächlich" erbracht, d. h. im Regelfall überwiesen, 
worden sein. Die Bewilligung alleine reicht nicht aus. 

 Rz. 33.17: redaktionelle Änderung 

 Rz. 33.22: redaktionelle Änderung 

 Rz. 33.56 ff: Vorrang der §§ 115 f SGB X gem. § 33 Abs. 5 

 Rz. 33.93: Anpassung des Beispiels 

 

Fassung vom 20.03.2009: 

 Aktualisierung des Gesetzestextes 

 Rz. 33.1: Ergänzung der Aufzählung 

 Rz. 33.8a: Neuregelung des § 33 Abs. 1 Satz 2, Verschie-
bung von Kindergeld 

 Rz. 33.14: redaktionelle Anpassung 

 Rz. 33.30: Verpflichtung zur regelmäßigen Prüfung, ob Leis-
tungsfähigkeit eingetreten ist. 

 Rz. 33.31: Klarstellung, dass auch bei tatsächlich geleisteten 
Unterhaltszahlungen ein Anspruchsübergang möglich ist und 
auch in diesen Fällen zu prüfen ist, ob ein tatsächlich höherer 
Unterhaltsanspruch besteht. 

 Rz. 33.52: Änderung der Rechtsauffassung: Durch die Leis-
tungsträger ist ein Prozesskostenvorschuss zu gewähren. 

 



Wesentliche Änderungen  § 33 

Fassung vom 17.04.2008: 

 Rz. 33.14: redaktionelle Anpassung 

 Rz. 33.19: Änderung der Rechtsauffassung: Die aufgrund 
des Alg II - Bezuges zu zahlenden Versicherungsbeiträge 
gehören nicht zu den "erbrachten Aufwendungen" i. S. d. § 
33 Abs. 1 Satz 1. 

 Rz. 33.20: Verweis auf Kapitel 8.2 Abs. 7, Beispiel 

 Rz. 33.27: Unterhaltsreform ergänzt 

 Rz. 33.32: Änderung der Rechtsauffassung: Bei der Ver-
gleichsberechnung ist auf den individuellen Bedarf des Un-
terhaltspflichtigen abzustellen. 

 Rz. 33.56: Aufenthalt im Frauenhaus ergänzt 

 Rz. 33.57 ff: Leistungen nach dem UhVorschG 

 

Fassung vom 07.02.2007: 

 Vollständige Neuüberarbeitung der Fachlichen Hinweise 
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§ 33  
 

Übergang von Ansprüchen 

(1) Haben Personen, die Leistungen zur Sicherung des Lebensun-
terhalts beziehen, für die Zeit, für die Leistungen erbracht werden, 
einen Anspruch gegen einen Anderen, der nicht Leistungsträger ist, 
geht der Anspruch bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen auf 
die Träger der Leistungen nach diesem Buch über, wenn bei recht-
zeitiger Leistung des Anderen Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts nicht erbracht worden wären. Satz 1 gilt auch, soweit 
Kinder unter Berücksichtigung von Kindergeld nach § 11 Absatz 1 
Satz 4 keine Leistungen empfangen haben und bei rechtzeitiger 
Leistung des Anderen keine oder geringere Leistungen an die Mit-
glieder der Haushaltsgemeinschaft erbracht worden wären. Der 
Übergang wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Anspruch 
nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet werden kann. Unter-
haltsansprüche nach bürgerlichem Recht gehen zusammen mit dem 
unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf die Träger der Leis-
tungen nach diesem Buch über. 

 

(2) Ein Unterhaltsanspruch nach bürgerlichem Recht geht nicht 
über, wenn die unterhaltsberechtigte Person  

 

1. mit der oder dem Verpflichteten in einer Bedarfsgemeinschaft 
lebt, 

2. mit der oder dem Verpflichteten verwandt ist und den Unter-
haltsanspruch nicht geltend macht; dies gilt nicht für Unterhalts-
ansprüche 

a) minderjähriger Leistungsberechtigter 

b) von Hilfebedürftigen, die das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet und die Erstausbildung noch nicht abgeschlossen haben, 
gegen ihre Eltern, 

3. in einem Kindschaftsverhältnis zum Verpflichteten steht und  

a) schwanger ist oder 

b) ihr leibliches Kind bis zur Vollendung seines sechsten Le-
bensjahres betreut. 

 

Der Übergang ist auch ausgeschlossen, soweit der Unterhaltsan-
spruch durch laufende Zahlung erfüllt wird. Der Anspruch geht nur 
über, soweit das Einkommen und Vermögen der unterhaltsverpflich-
teten Person das nach den §§ 11 bis 12 zu berücksichtigende Ein-
kommen und Vermögen übersteigt. 

 

(3) Für die Vergangenheit können die Träger der Leistungen nach 
diesem Buch außer unter den Voraussetzungen des bürgerlichen 
Rechts nur von der Zeit an den Anspruch geltend machen, zu wel-
cher sie der oder dem Verpflichteten die Erbringung der Leistung 
schriftlich mitgeteilt haben. Wenn die Leistung voraussichtlich auf 
längere Zeit erbracht werden muss, können die Träger der Leistun-
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gen nach diesem Buch bis zur Höhe der bisherigen monatlichen 
Aufwendungen auch auf künftige Leistungen klagen. 

 

(4) Die Träger der Leistungen nach diesem Buch können den auf 
sie übergegangenen Anspruch im Einvernehmen mit der Empfänge-
rin oder dem Empfänger der Leistungen auf diese oder diesen zur 
gerichtlichen Geltendmachung rückübertragen und sich den geltend 
gemachten Anspruch abtreten lassen. Kosten, mit denen die Leis-
tungsempfängerin oder der Leistungsempfänger dadurch selbst 
belastet wird, sind zu übernehmen. Über die Ansprüche nach Ab-
satz 1 Satz 3 ist im Zivilrechtsweg zu entscheiden. 

 

Die §§ 115 und 116 des Zehnten Buches gehen der Regelung des 
Absatzes 1 vor. 

 

§ 115 SGB X 
 

Ansprüche gegen Arbeitgeber 

(1) Soweit der Arbeitgeber den Anspruch des Arbeitnehmers auf 
Arbeitsentgelt nicht erfüllt und deshalb ein Leistungsträger Sozial-
leistungen erbracht hat, geht der Anspruch des Arbeitnehmers ge-
gen den Arbeitgeber auf den Leistungsträger bis zur Höhe der er-
brachten Sozialleistungen über. 

(2) Der Übergang wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der An-
spruch nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet werden kann. 

(3) An Stelle der Ansprüche des Arbeitnehmers auf Sachbezüge tritt 
im Fall des Absatzes 1 der Anspruch auf Geld; die Höhe bestimmt 
sich nach den nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Vierten Buches 
festgelegten Werten der Sachbezüge. 

 

§ 116 SGB X 
 

Ansprüche gegen Schadensersatzpflichtige 

(1) Ein auf anderen gesetzlichen Vorschriften beruhender Anspruch 
auf Ersatz eines Schadens geht auf den Versicherungsträger oder 
Träger der Sozialhilfe über, soweit dieser auf Grund des Schadens-
ereignisses Sozialleistungen zu erbringen hat, die der Behebung 
eines Schadens der gleichen Art dienen und sich auf denselben 
Zeitraum wie der vom Schädiger zu leistende Schadensersatz be-
ziehen. Dazu gehören auch 

1. die Beiträge, die von Sozialleistungen zu zahlen sind, und 
2. die Beiträge zur Krankenversicherung, die für die Dauer des 

Anspruchs auf Krankengeld unbeschadet des § 224 Abs. 1 des 
Fünften Buches zu zahlen wären. 

(2) Ist der Anspruch auf Ersatz eines Schadens durch Gesetz der 
Höhe nach begrenzt, geht er auf den Versicherungsträger oder Trä-
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ger der Sozialhilfe über, soweit er nicht zum Ausgleich des Scha-
dens des Geschädigten oder seiner Hinterbliebenen erforderlich ist. 

(3) Ist der Anspruch auf Ersatz eines Schadens durch ein mitwir-
kendes Verschulden oder eine mitwirkende Verantwortlichkeit des 
Geschädigten begrenzt, geht auf den Versicherungsträger oder 
Träger der Sozialhilfe von dem nach Absatz 1 bei unbegrenzter Haf-
tung übergehenden Ersatzanspruch der Anteil über, welcher dem 
Vomhundertsatz entspricht, für den der Schädiger ersatzpflichtig ist. 
Dies gilt auch, wenn der Ersatzanspruch durch Gesetz der Höhe 
nach begrenzt ist. Der Anspruchsübergang ist ausgeschlossen, so-
weit der Geschädigte oder seine Hinterbliebenen dadurch hilfebe-
dürftig im Sinne der Vorschriften des Zwölften Buches werden. 

(4) Stehen der Durchsetzung der Ansprüche auf Ersatz eines Scha-
dens tatsächliche Hindernisse entgegen, hat die Durchsetzung der 
Ansprüche des Geschädigten und seiner Hinterbliebenen Vorrang 
vor den übergegangenen Ansprüchen nach Absatz 1. 

(5) Hat ein Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe auf 
Grund des Schadensereignisses dem Geschädigten oder seinen 
Hinterbliebenen keine höheren Sozialleistungen zu erbringen als vor 
diesem Ereignis, geht in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 und 2 
der Schadenersatzanspruch nur insoweit über, als der geschuldete 
Schadenersatz nicht zur vollen Deckung des eigenen Schadens des 
Geschädigten oder seiner Hinterbliebenen erforderlich ist. 

(6) Ein Übergang nach Absatz 1 ist bei nicht vorsätzlichen Schädi-
gungen durch Familienangehörige, die im Zeitpunkt des Schadens-
ereignisses mit dem Geschädigten oder seinen Hinterbliebenen in 
häuslicher Gemeinschaft leben, ausgeschlossen. Ein Ersatzan-
spruch nach Absatz 1 kann dann nicht geltend gemacht werden, 
wenn der Schädiger mit dem Geschädigten oder einem Hinterblie-
benen nach Eintritt des Schadensereignisses die Ehe geschlossen 
hat und in häuslicher Gemeinschaft lebt. 

(7) Haben der Geschädigte oder seine Hinterbliebenen von dem 
zum Schadenersatz Verpflichteten auf einen übergegangenen An-
spruch mit befreiender Wirkung gegenüber dem Versicherungsträ-
ger oder Träger der Sozialhilfe Leistungen erhalten, haben sie in-
soweit dem Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe die er-
brachten Leistungen zu erstatten. Haben die Leistungen gegenüber 
dem Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe keine befrei-
ende Wirkung, haften der zum Schadenersatz Verpflichtete und der 
Geschädigte oder dessen Hinterbliebene dem Versicherungsträger 
oder Träger der Sozialhilfe als Gesamtschuldner. 

(8) Weist der Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe nicht 
höhere Leistungen nach, sind vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 je 
Schadensfall für nicht stationäre ärztliche Behandlung und Versor-
gung mit Arznei- und Verbandmitteln 5 vom Hundert der monatli-
chen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches zu ersetzen. 

(9) Die Vereinbarung einer Pauschalierung der Ersatzansprüche ist 
zulässig. 

(10) Die Bundesagentur für Arbeit und die Träger der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch gelten als Versi-
cherungsträger im Sinne dieser Vorschrift. 
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§ 170 StGB 

Verletzung der Unterhaltspflicht  

(1) Wer sich einer gesetzlichen Unterhaltspflicht entzieht, so daß 
der Lebensbedarf des Unterhaltsberechtigten gefährdet ist oder 
ohne die Hilfe anderer gefährdet wäre, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Wer einer Schwangeren zum Unterhalt verpflichtet ist und ihr 
diesen Unterhalt in verwerflicher Weise vorenthält und dadurch den 
Schwangerschaftsabbruch bewirkt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
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1. Allgemeines 

(1) Liegen die Voraussetzungen des § 33 vor, gehen Ansprüche von 
Personen, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts be-
ziehen, gegen andere, vorrangig verpflichtete Dritte auf die Träger 
der Leistungen nach dem SGB II (BA, kommunale Träger; im Fol-
genden: Leistungsträger) über. 

(2) Mit dem Übergang soll der Zustand herbeigeführt werden, der 
bestünde, wenn die oder der Dritte rechtzeitig geleistet hätte und 
deshalb Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nicht oder 
nur teilweise gewährt worden wären. Die Regelung dient damit der 
Verwirklichung des gesetzlich eingeräumten Nachranges der Leis-
tungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. 

(3) Der Nachrang der Leistungen nach dem SGB II kann grundsätz-
lich auf verschiedene Weise hergestellt werden, nämlich durch 

 die Realisierung vorrangiger Ansprüche durch die leistungs-
berechtigte Person selbst (sog. "Selbsthilfe") 

 die Anrechnung bereits laufender Zahlungen auf der Grund-
lage von fälligen öffentlich- oder zivilrechtlichen Ansprüchen 
(z. B. Kindergeld, Unterhaltszahlungen, Unterhaltsvorschuss, 
vgl. Kapitel 8.2). 

 die Geltendmachung/Durchsetzung nach § 33 oder §§ 115, 
116 SGB X übergegangenen Ansprüche durch die Leistungs-
träger. 

2. Vereinbarte Selbsthilfe 

(1) § 33 Abs. 1 stellt den Grundsatz auf, dass vorrangige Ansprüche 
auf die Leistungsträger übergehen. Neben der Geltendmachung der 
Ansprüche durch die Jobcenter für die Leistungsträger selbst be-
steht jedoch auch die Möglichkeit, mit der leistungsberechtigten 
Person zu vereinbaren, dass diese die Geltendma-
chung/Durchsetzung übernimmt (Selbsthilfe). 

Ist der vorrangige Anspruch bereits nach den Vorrausetzungen des 
§ 33 auf die Leistungsträger übergegangen, ist für eine Geltendma-
chung durch die leistungsberechtigte Person eine Rückübertragung 
nach § 33 Abs. 4 erforderlich. Auf die Ausführungen in Kapitel 6 
wird verwiesen. 

Wird mit der Person, die Leistungen zur Sicherung des Lebensun-
terhalts bezieht, vereinbart, dass sie lediglich die Erfüllung künftiger 
(Unterhalts-)Ansprüche, die noch nicht übergegangen sind, durch-
setzen soll, so kommt eine Rückübertragung naturgemäß nicht in 
Betracht. 

Die durch die leistungsberechtigte Person realisierte, laufende Zah-
lung auf künftige Forderungen ist nach Maßgabe der §§ 11- 11b 
und 12 bei der Prüfung der Hilfebedürftigkeit zu berücksichtigen, 
vgl. § 33 Abs. 2 Satz 2. 

(2) Zu beachten ist, dass der leistungsberechtigten Person die 
Selbsthilfe zumutbar sein muss. Die Zumutbarkeit ist nach den je-
weiligen Umständen des Einzelfalls zu prüfen. Die Zumutbarkeit 
kann beispielsweise bei einer besonderen Abhängigkeit der leis-

Normzweck 
(33.1) 

Vereinbarung der 
Selbsthilfe 
(33.2) 

Zumutbarkeit 
(33.3) 
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tungsberechtigten Person von der zur Zahlung verpflichteten Person 
fehlen. 

(3) Bei der Entscheidung, ob die Jobcenter mit der leistungsberech-
tigten Person eine Selbsthilfe vereinbaren oder ob sie einen über-
gegangenen Anspruch selbst verfolgen, sind Effektivitäts- und Effi-
zienzgesichtspunkte zu beachten. Verspricht die Selbsthilfe im Ein-
zelfall keinen Erfolg oder ist eine unangemessene „Verzögerung“ 
des Verfahrens zu befürchten, ist von der Vereinbarung der Selbst-
hilfe abzusehen. 

(4) Die zu treffenden Vereinbarungen beruhen auf dem Grundsatz 
der Freiwilligkeit. Daraus folgt, dass die Ablehnung der Selbsthilfe 
durch die leistungsberechtigte Person keine leistungsrechtlichen 
Folgen nach sich ziehen darf. 

(5) Bei der Vereinbarung der Selbsthilfe sind der leistungsberechtig-
ten Person die notwendigen Schritte zu erläutern und ggf. Fristen zu 
setzen. Der Fortschritt ist von den Leistungsträgern zu beobachten. 

(6) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts können gem. 
§ 24 Abs. 4 als Darlehen erbracht werden, soweit in dem Monat, für 
den die Leistungen erbracht werden, voraussichtlich Einnahmen 
anfallen (z. B. bedarfsdeckender Unterhalt bei vereinbarter Selbst-
hilfe).  

(Näheres zur Darlehensgewährung: vgl. FH zu § 24 und 42a)  

 

3. Grundvoraussetzungen des Anspruchsübergangs,  
§ 33 Abs. 1 

3.1 Anwendungsbereich 

(1) Nach § 33 Abs. 1 Satz 1 können nur Ansprüche von Personen, 
die  „Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts“ beziehen, 
übergehen. Darunter fallen alle Leistungen des 3. Kapitels, Ab-
schnitt 2, Unterabschnitte 1 und 2 des SGB II sowie die zum 
1.1.2011 neu eingeführten Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach 
§ 28 (Unterabschnitt 4). 

(2) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gem. §§ 14 ff können 
daher keinen Anspruchsübergang nach § 33 auslösen. 

(3) Einstiegsgeld (ESG) gem. § 16b ist keine Leistung zur Sicherung 
des Lebensunterhalts. Diese Leistung wird zusätzlich zum Alg II und 
ggf. über den Leistungsbezug hinaus erbracht. Die Gewährung von 
ESG löst daher keinen Anspruchsübergang nach § 33 aus. 

(4) Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts müssen 
tatsächlich „erbracht“, d. h. im Regelfall überwiesen, worden sein. 
Die Bewilligung allein reicht nicht aus. 

Bei Gewährung von Gutscheinen (v. a. Bedarfe nach § 28 Abs. 2 
Satz 1 Nummer 1, Absatz 4 bis 6) gelten die Leistungen mit Ausga-
be des jeweiligen Gutscheins als erbracht. 

Beachte: zur Frage, wann innerhalb eines Bewilligungsabschnittes 
laufende Ansprüche übergehen, vgl. Rz. 33.11. 

(5) Die Leistungen müssen rechtmäßig erbracht worden sein. Hat 
die leistungsberechtigte Person (teilweise) zu Unrecht Leistungen 
erhalten, sind sie von ihm unter den gesetzlichen Voraussetzungen 

Rechtsfolgen bei Ab-
lehnung der Selbst-
hilfe 
(33.4) 

Leistungen zur Si-
cherung des Le-
bensunterhaltes 
(33.5) 

Einstiegsgeld 
(33.6) 

„Erbrachte“ 
Leistungen 
(33.7) 

Rechtmäßige 
Leistungserbringung 
(33.8) 
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zu erstatten. Ein Rückgriff auf die oder den Verpflichteten gestützt 
auf § 33 ist hier nicht zulässig. 

(6) Der Anspruch zugunsten eines Kindes geht unter bestimmten 
Voraussetzungen auch dann über, wenn dieses Kind selbst keine 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bezieht, vgl. § 33 
Abs. 1 Satz 2 (Stand 01.01.2009). Voraussetzungen sind, dass das 
Kind nur deshalb kein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft ist, weil es 
aufgrund der Anrechnung von Kindergeld nach § 11 Abs. 1 Satz 4 
selbst nicht hilfebedürftig ist und bei rechtzeitiger Leistung der oder 
des Anderen keine oder geringere Grundsicherungsleistungen an 
die übrigen Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft erbracht worden 
wären. In diesem Sonderfall hat das Kind den Anspruch gegen den 
Anderen, bezieht selbst jedoch keine Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes.  

(7) Werden Leistungen nur in Form eines Darlehens erbracht, löst 
diese Erbringung keinen Anspruchsübergang nach § 33 aus. Der 
Nachrang des SGB II wird über die Rückzahlung des Darlehens 
hergestellt. 

 

3.2 Übergangsfähige Ansprüche 

(1) Grundsätzlich kann jeder privat- oder öffentlich-rechtliche An-
spruch übergehen. Ansprüche gegen andere Leistungsträger sind 
jedoch ausschließlich nach den §§ 102 ff SGB X und Ansprüche auf 
Arbeitsentgelte und Schadensersatzansprüche sind ausschließlich 
nach den §§ 115 und 116 SGB X geltend zu machen. 

Folgende Ansprüche kommen beispielsweise in Betracht: 

 vertragliche Zahlungsansprüche gegen Dritte  

 vertragliche Schadensersatzforderungen 

 Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung (§§ 812 ff 
BGB) 

 Pflichtteilsansprüche gegen Erben (§§ 2303 ff BGB) 

 Rückforderungsansprüche aus Schenkungen (§ 528 Abs. 1 
BGB) 

 Ansprüche aus einem Übergabe- oder Altenteilsvertrag 

 nicht erfüllte vertraglich gesicherte Leibrentenzahlung (§§ 
759 - 761 BGB) 

(2) Der vorrangige Anspruch der leistungsberechtigten Person muss 
in dem Zeitraum realisierbar sein, für den Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts erbracht wurden. 

(3) Damit gehen auch ältere, schon fällige Ansprüche nach § 33 
über, wenn die Leistungspflicht des oder der Verpflichteten zur Zeit 
der Leistungserbringung weiter fortbesteht (z. B. bei Verzug des 
oder der Verpflichteten). 

 

Verschiebung von 
Kindergeld 
(33.8a) 

Darlehen 
(33.9) 

Privat- und öffent-
lich-rechtliche An-
sprüche 
(33.10) 

Zeitliche Deckung 
(33.11) 
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Beispiel: 
 
              1.10   1.12. 
 
 
 
       Kaufvertrag  Beginn Leistungsbezug Betrachtungs-
 ohne Zahlung 

 

Zu beachten ist, dass Forderungen, die vor Beginn der Bedarfszeit 
fällig gewesen sind, als Vermögen berücksichtigt werden. Sind For-
derungen erst in der Bedarfszeit fällig, sind sie als Einkommen zu 
berücksichtigen. 

(4) Werden Ansprüche erst während des Leistungsbezuges fällig 
oder entstehen sie in dieser Zeit, gehen sie erst zum Zeitpunkt der 
Fälligkeit/des Entstehens über. Dies gilt insb. für Unterhaltsansprü-
che, die bei Vorliegen der Voraussetzungen jeden Monat neu ent-
stehen. 

(5) Die Leistungspflicht des oder der Verpflichteten besteht grds. bis 
zum Eintritt der Verjährung (z. B. §§ 194 ff BGB) fort. 

(6) Bei Unterhaltsansprüchen ist jedoch zu beachten, dass sie bei 
Untätigkeit des Gläubigers verwirkt werden, wenn sie längere Zeit 
nicht geltend gemacht werden. Nach Rechtsprechung des BGH ist 
im Allgemeinen als längere Zeit ein Zeitraum von einem Jahr, im 
Einzelfall aber auch früher oder später, anzusehen. Eine zeitnahe 
Geltendmachung ist daher geboten. 

(7) Kann der Anspruch bei Vorliegen eines sachlichen Grundes 
nicht zeitnah geltend gemacht werden, ist spätestens nach 6 Mona-
ten eine Zwischennachricht zu erteilen. 

(8) Kein sachlicher, die Verwirkung beeinflussender Grund ist nach 
der Rechtsprechung fehlendes Personal der Träger. 

(9) Ist die Verwirkung eingetreten, muss der Unterhaltsanspruch für 
die Folgezeit erst wieder neu geltend gemacht werden. 

(10) Zu beachten ist, dass Unterhaltsansprüche grds. nur unter den 
Voraussetzungen der §§ 1613 Abs. 1, 1585b BGB oder nach Zu-
gang der Rechtswahrungsanzeige für die Vergangenheit geltend 
gemacht werden können, vgl. Kapitel 5. Ob ein Anspruch „für die 
Vergangenheit“ vorliegt, ist abhängig vom Zeitpunkt der Geltendma-
chung. 

 

Beispiel: 
 
1.8.  1.9.  1.10.  1.11. 
 
 
         Antrag       Erbringung       Klageerhebung 
 

 
 
     Mahnung n. § 1613 BGB  RWA 

 

Verwirkung von Un-
terhaltsansprüchen 
(33.13) 

Unterhalt für die Ver-
gangenheit 
(33.14) 
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Lösung: 
 

Beantragt das Jobcenter am 01.11. vor dem zuständigen Familiengericht 
die Zahlung von übergegangenem Unterhalt, handelt es sich beim Unter-
halt für den Bezugsmonat Oktober bereits um Unterhalt für die Vergan-
genheit. 
  
Beachte: die im Laufe des Monats Oktober ergangene Rechtswahrungs-
anzeige erfasst den bereits am 01.10. fälligen Unterhalt nicht. Weil aber 
bereits vor dem Leistungsbeginn 01.09. eine Mahnung erfolgte, sind die 
Voraussetzungen für einen rückwirkenden Übergang bereits ab 01.09. 
erfüllt. 
 

Um einen Übergang von Unterhaltsansprüchen ab Anspruchsbe-
ginn zu gewährleisten, ist eine unverzügliche Sachverhalts-
aufklärung und Versendung der Rechtswahrungsanzeige sicherzu-
stellen. 

(11) Ein Anspruchsverzicht der leistungsberechtigten Person nach 
Anspruchsübergang ist gegenüber den Trägern unwirksam. Bei 
einem Anspruch für die Vergangenheit fehlt ihm die Verfügungsbe-
fugnis, da nunmehr die Leistungsträger Rechtsinhaber sind. 

(12) Grundsätzlich ist der Verzicht auf einen Anspruch vor dem  
Übergang möglich. Die Rechtsprechung hat jedoch verschiedene 
Einschränkungen entwickelt: Sittenwidrig gemäß § 138 BGB und 
damit nichtig ist ein Verzicht, der in der Absicht erfolgt, den Trägern 
eine Leistungslast aufzubürden. Von einer Nichtigkeit ist insbeson-
dere auszugehen, wenn beim Verzicht Bedürftigkeit des oder der 
Verzichtenden vorlag oder als sicher bevorstehend erkannt wurde, 
der andere Teil jedoch als leistungsfähig angesehen werden muss-
te, und dies den Parteien auch bewusst war. 

(13) Ein Unterhaltsverzicht für die Zukunft ist nur zulässig beim 
nachehelichen Unterhalt, in den anderen Fällen ist er nichtig 
(§§ 1614 Abs. 1, 1360a Abs. 3, 1361 Abs. 4 Satz 4, 1615l Abs. 3 
Satz 1 BGB). 

(14) Der Übergang wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der 
Anspruch nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet werden 
kann, § 33 Abs. 1 Satz 2. 

(15) Zusammen mit Unterhaltsansprüchen nach dem BGB geht 
auch der unterhaltsrechtliche Auskunftsanspruch, vgl. §§ 1580, 
1605 BGB, auf die Leistungsträger über. Der öffentlich-rechtliche 
Auskunftsanspruch nach § 60 Abs. 2 bleibt neben dem unterhalts-
rechtlichen Auskunftsanspruch bestehen. 

(16) Der unterhaltsrechtliche Auskunftsanspruch kann z. B. im We-
ge des Stufenantrags nach § 113 Abs. 1 Satz 2 FamFG i. V. m. 
§ 254 ZPO gegenüber der zum Unterhalt verpflichteten Person oder 
auf Antrag des Jobcenters durch Anordnung des Gerichts nach § 
235 Abs. 1 FamFG, wenn die zum Unterhalt verpflichtete Person 
vor Beginn des Verfahrens einer nach den Vorschriften des BGB 
bestehenden Auskunftspflicht entgegen einer Aufforderung inner-
halb angemessener Frist nicht nachgekommen ist,. geltend ge-
macht werden. 

Auskunftsanspruch 
(33.16) 
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(17) Machen die Jobcenter von dem öffentlich-rechtlichen Aus-
kunftsanspruch nach § 60 Abs. 2 mittels Verwaltungsakt Gebrauch, 
können sie diesen durch Verwaltungszwang durchsetzen. 

(18) Legt die oder der einen Rechtsbehelf gegen das Auskunftser-
suchen ein, wirkt dies nur gegen den Auskunftsanspruch nach § 60 
Abs. 2. 

Wird das Auskunftsersuchen auf beide Rechtsgrundlagen gestützt, 
lässt der Rechtsbehelf den zivilrechtlichen Auskunftsanspruch unbe-
rührt. Dieser kann auch im laufenden Rechtsbehelfsverfahren weiter 
verfolgt werden. 

(19) Darüber hinaus erfüllt die verweigerte oder unterlassene Aus-
kunft unter den Voraussetzungen des § 63 Abs. 1 Nr. 4 einen 
Ordnungswidrigkeitentatbestand. 

(Näheres: vgl. Fachliche Hinweise zu § 63) 

 

3.3 Übergang von Ansprüchen 

(1) Der Anspruch geht mit Erbringung, d. h. i. d. R. mit erster Über-
weisung der Leistung bzw. mit Ausgabe des Gutscheins (vgl. Rz. 
33.7), auf die Leistungsträger über. Bei rückwirkender Erbringung 
gehen vorrangige ältere Ansprüche zum Zeitpunkt des Erbringens 
über, sofern sie zu diesem Zeitpunkt (noch) geltend gemacht wer-
den können. Vgl. hierzu Kapitel 3.2. 

(2) Wird eine Bewilligung nach Anspruchsübergang ganz oder teil-
weise aufgehoben und hat die leistungsberechtigte Person die Leis-
tung ganz oder zum Teil erstattet, so gilt die Leistung insoweit nicht 
mehr als „erbracht“. Da der Anspruch nicht automatisch auf den die 
leistungsberechtigte Person zurückfällt, ist dieser auf sie 
zurückzuübertragen, womit die Übergangsanzeige an  die dritte 
Person gegenstandslos wird. Sie ist durch Durchschrift darüber zu 
informieren. 

(3) Entfällt der Anspruch  der leistungsberechtigten Person z. B. 
wegen der Aufnahme einer Beschäftigung und des Zuflusses von 
Arbeitseinkommen, ist die Bewilligung ab dem Zeitpunkt des Zuflus-
ses aufzuheben. Ansprüche, die erst nach diesem Zeitpunkt fällig 
werden, gehen nicht mehr über - wichtig für laufende Ansprüche wie 
Unterhaltsansprüche. Bei einer nur teilweisen Aufhebung der Bewil-
ligung gehen die Ansprüche zwar über, jedoch nur in entsprechend 
verminderter Höhe. 

(4) Auch ältere, bereits fällige Ansprüche gehen über, solange die 
Pflicht zur Erfüllung weiter fortbesteht, vgl. Kapitel 3.2, Absatz 3. 
War die leistungsberechtigte Person schon vor dem 01.08.06 im 
Leistungsbezug und hat sie aus dieser Zeit einen fälligen noch rea-
lisierbaren Anspruch, geht dieser ab dem 01.08.06 nach Maßgabe 
des § 33 n. F. von Gesetzes wegen über. 

Voraussetzung ist, dass vor dem Stichtag die Voraussetzungen des 
bürgerlichen Rechts (insbesondere Verzug oder die in § 1613 BGB 
geregelten Voraussetzungen) für die rückwirkende Geltendmachung 
erfüllt waren oder die Erbringung der Leistung der oder dem Ver-
pflichteten i. S. d. § 33 Abs. 3 Satz 1 schriftlich mitgeteilt worden ist 
(Rechtswahrungsanzeige). 

Zeitpunkt des 
Übergangs 
(33.17) 

Leistungsbezug vor 
dem 01.08.06 
(33.18) 
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(5) Etwas anderes gilt dann, wenn der Anspruch nach § 33 a. F. 
bereits durch Verwaltungsakt (Überleitungsanzeige) wirksam über-
geleitet wurde. Auf diesen Übergang ist weiterhin die alte Rechtsla-
ge anzuwenden. 

(6) Wurde vor dem 01.08.06 ein vorrangiger Anspruch übergeleitet 
und wurde der Leistungsbezug durch Aufhebung der Bewilligung 
unterbrochen, gilt für einen erneuten Leistungsbezug § 33 n. F. 

 

3.4 Begrenzung des übergegangenen Anspruches 

(1) Der Anspruch der leistungsberechtigten Person geht nur bis zur 
Höhe der geleisteten Aufwendungen auf die Leistungsträger über. 

(2) Unter den geleisteten Aufwendungen sind sämtliche an die Be-
darfsgemeinschaft der leistungsberechtigten Person als ursprüngli-
chem Anspruchsgläubiger sowie des Kindes i. S. v. § 33 Abs. 1 
Satz 2 (Rz. 33.8a) zur Sicherung des Lebensunterhalts zu verste-
hen, vgl. Kapitel 3.1. 

(3) Die aufgrund des Alg II-Bezuges zu zahlenden Sozialversiche-
rungsbeiträge gehören allerdings nicht zu den „geleisteten Aufwen-
dungen“ i. S. d. § 33 Abs. 1 Satz 1. Zu den geleisteten Aufwendun-
gen zählen nur Aufwendungen, für die es einen identischen Anteil 
im Unterhaltsrecht gibt. Anders als die Zahlung von Unterhalt löst 
der Bezug von Alg II eine Versicherungspflicht (u. a. in der KV, PV) 
aus. Bei den durch diese Versicherungspflicht ausgelösten Aufwen-
dungen fehlt es an einer Identität im Unterhaltsrecht - der Erhalt von 
Unterhaltszahlungen löst keine Versicherungspflicht aus. 

(3a) Anders verhält es sich jedoch mit den Zuschüssen zu den Ver-
sicherungsbeiträgen nach § 26 Abs. 2 und 3. Diese Zuschüsse wer-
den vom Leistungsträger nicht aufgrund einer gesetzlichen Versi-
cherungspflicht wegen des Alg II-Bezuges geleistet. Die bezu-
schussten Versicherungsbeiträge müsste die die leistungs-
(unterhalts-)berechtigte Person/ auch ohne den Alg II-Bezug ent-
richten. Insofern sind sie mit dem unterhaltsrechtlichen Anspruch 
identisch. 

Auch die Bedarfe für Bildung und Teilhabe zählen zu den „geleiste-
ten Aufwendungen“ gem. § 33 Abs. 1 Satz 1. 

(4) Bei rechtzeitiger Erfüllung des vorrangigen Anspruchs wären die 
zu berücksichtigenden Zahlungen nach der Bedarfsanteilsmethode 
auf die Bedarfsgemeinschaft verteilt worden. Zur Berechnung der 
wegen Nichterfüllung eines vorrangigen Anspruches geleisteten 
Aufwendungen ist die Bedarfsgemeinschaft demnach so zu stellen, 
als ob die Zahlungen geleistet worden wären, vgl. Rz. 33.1. Eine 
ausdrückliche Regelung wurde zum 01.01.2009 bezüglich der „Ver-
schiebung“ von Kindergeld in § 33 Abs. 1 Satz 2 aufgenommen. 

(5) Es muss ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Nichter-
füllung des vorrangigen Anspruchs durch die oder den Verpflichtete 
und der Leistungserbringung nach dem SGB II bestehen. Nur wenn 
bei rechtzeitiger Zahlung durch den oder die Verpflichtete keine 
oder geringere Leistungen nach dem SGB II erbracht worden wä-
ren, kann der Anspruch nach § 33 übergehen. Daher muss der An-
spruch der leistungsberechtigten Person geeignet sein, ihre Hilfe-
bedürftigkeit (teilweise) zu beseitigen. In diesem Zusammenhang ist 

Höhe der geleisteten 
Aufwendungen 
(33.19) 

Bedarfsanteils 
methode 
(33.20) 

Kausalzusammen-
hang 
(33.21) 
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auch zu prüfen, ob die Leistung der oder des Verpflichtetenden ent-
sprechend den §§ 11-11b und 12 zu einem geringeren Anspruch 
nach dem SGB II geführt hätte. 

 
Beispiele: 
 
1) Die leistungsberechtigte Person hat aus einem Ver-
kehrsunfall einen Anspruch auf  Schmerzensgeld in 
Höhe von 1.000 EUR  
Ein Anspruchsübergang nach § 33 ist ausgeschlossen, 
da Schmerzensgeld kein Einkommen i. S. d. § 11 (§ 11a 
Abs. 2 – Kapitel 2.3 der FH zu § 11) darstellt. 
 
2) Die leistungsberechtigte Person besitzt einen Pflicht-
teilsanspruch gegen einen Erben aus der Zeit vor Be-
ginn der Bedarfszeit in Höhe von 10.000 €. Ihr Freibe-
trag nach § 12 beträgt 5.000 €.  
 
Der Anspruch war bereits vor Beginn der Bedarfszeit 
vorhanden und gehört daher zum Vermögen der leis-
tungsberechtigten Person, vgl. Hinweise zu § 12, Kapitel 
1.1. Er geht nur in Höhe des die Freibeträge überstei-
genden Betrages (und soweit Leistungen erbracht wur-
den) auf die Leistungsträger über. 

 

3.5 Rechtliche Auswirkungen des Übergangs 

(1) Liegen die Voraussetzungen des § 33 vor, findet ein gesetzlicher 
Forderungsübergang statt. Die allgemeinen Vorschriften der §§ 412, 
401-404 sowie §§ 406-410 BGB gelten auch hier. Die Jobcenter 
können für die Leistungsträger als neue Gläubiger Erfüllung an sich 
selbst verlangen. 

Allerdings kann der der oder die Verpflichtete den Leistungsträgern 
nach §§ 412, 404 BGB alle Einwände entgegenhalten, welche sie 
oder er gegenüber dem ursprünglichen Gläubiger, der leistungsbe-
rechtigten Person, hatte. Dies betrifft vor allem privatrechtliche Ver-
einbarungen (vor Absehbarkeit der Hilfebedürftigkeit) oder unter-
haltsrechtliche Ausschlüsse, wie § 1611 Abs.1 BGB bei sittlichem 
Verschulden des volljährigen unterhaltsberechtigten Kindes oder 
des unterhaltsberechtigten Ehepartners gem. § 1579 BGB. 

(2) Der Anspruch geht nur in Höhe der durch die Leistungsträger 
erbrachten Aufwendungen über. Sofern die Forderungen aus dem 
Anspruch höher sind, verbleibt der übersteigende Teil bei der leis-
tungsberechtigten Person. 

(3) Um zu verhindern, dass die oder der Verpflichtete mit befreien-
der Wirkung an die leistungsberechtigte Person zahlt, müssen die 
Jobcenter die oder den Verpflichteten über den gesetzlichen Forde-
rungsübergang in Kenntnis setzen, vgl. §§ 412, 407 BGB. 

(4) Die Mitteilung über den gesetzlichen Forderungsübergang ist zu 
unterscheiden von der Rechtswahrungsanzeige (RWA). Die RWA 
soll den Leistungsträgern ermöglichen, auch für die Vergangenheit 
einen Unterhaltsanspruch geltend zu machen, vgl. Kapitel 5. Die 
Mitteilung über den gesetzlichen Forderungsübergang soll hingegen 
die oder den Verpflichteten über den „richtigen“ Forderungsinhaber 

Gesetzlicher Forde-
rungsübergang 
(33.22) 

Übergangsanzeige 
(33.23) 
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informieren. Die Mitteilung kann zusammen mit der Rechtswah-
rungsanzeige erfolgen. Wollen die Jobcenter jedoch den Anspruch 
gem. § 33 Abs. 4 rückübertragen, kann die Mitteilung über den ge-
setzlichen Forderungsübergang unterbleiben. 

 

4. Übergang von Unterhaltsansprüchen, § 33 Abs. 2 

(1) § 33 Abs. 2 regelt im Wesentlichen, wann Unterhaltsansprüche 
nach bürgerlichem Recht nicht auf die Leistungsträger übergehen 
und begrenzt den Umfang des Anspruchsüberganges, damit bei der 
oder dem Unterhaltsverpflichteten keine Hilfebedürftigkeit eintritt. 

(2) Relevante Unterhaltsansprüche nach bürgerlichem Recht sind 
solche 

 von Verwandten in gerader Linie gegeneinander,  

 (§ 1601 BGB), 

 der getrennt lebenden Ehegatten gegeneinander,  

 der getrennt lebenden Partner einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft gegeneinander, 

 nach Scheidung oder Aufhebung der eingetragenen Lebens-
partnerschaft, 

 des Unterhalts von Mutter und Vater aus Anlass der Geburt 
und der Betreuung eines nichtehelichen Kindes (§ 1615 l 
BGB). 

(3) Ausgeschlossen ist der Übergang eines Unterhaltsanspruches 

 gegenüber der oder dem Verpflichteten, die in Bedarfsge-
meinschaft mit der unterhaltsberechtigten Person leben, 

 von Eltern/Großeltern gegen Kinder/Enkel und von Kindern 
ab Vollendung des 25. Lebensjahres gegen El-
tern/Großeltern, es sei denn, die Berechtigten hätten selbst 
diesen Unterhaltsanspruch geltend gemacht, 

 von volljährigen Kindern bis zur Vollendung des 25. Lebens-
jahres, die ihre (berufliche) Erstausbildung abgeschlossen 
haben, es sei denn, die Berechtigten hätten selbst diesen 
Unterhaltsanspruch geltend gemacht,* 

 eines Kindes gegenüber den Eltern, wenn es schwanger ist 
oder sein leibliches Kind bis zur Vollendung des sechsten 
Lebensjahres betreut. 

*Zu beachten ist, dass volljährige Kinder wegen ihrer gesteigerten 
Erwerbsobliegenheit in der Regel keinen Unterhaltsanspruch haben, 
vgl. Kapitel 4.2, Absatz 5. 

(4) Ein übergangsfähiger Unterhaltsanspruch von Kindern gegen-
über den außerhalb der Bedarfsgemeinschaft lebenden Elternteilen 
ergibt sich nur 

 für minderjährige Kinder,  

 für Kinder zwischen 18. und bis zur Vollendung des 25. Le-
bensjahres, die noch in allgemeiner Schulausbildung oder 
beruflicher Erstausbildung sind oder sich in einer kurzen 
Wartezeit zwischen Ausbildungsabschnitten befinden. 
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(5) § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 regelt, dass Unterhaltsansprüche unter 
Verwandten dann übergehen, wenn sie von diesen tatsächlich gel-
tend gemacht werden. Nach § 1589 BGB sind Personen, deren eine 
von der anderen abstammt (z. B.: Eltern mit Kindern, Großeltern mit 
Enkeln) miteinander in gerader Linie verwandt. 

(6) § 33 Abs. 2 Nr. 2, 2. Halbsatz bezieht sich nach seinem Sinn 
und Zweck nur auf diejenigen Fälle, in denen sich der U25 tatsäch-
lich in der Erstausbildung befindet oder sie unmittelbar beginnen 
wird. Die gesetzliche Regelung wurde in Anlehnung an die Recht-
sprechung zum Ausbildungsunterhalt des BGH in das SGB II auf-
genommen. Danach haben Eltern im Rahmen ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit sowohl ihren minderjährigen als auch den volljäh-
rigen Kindern nach § 1610 Abs. 2 BGB eine optimale begabungs-
bezogene Berufsausbildung zu ermöglichen, vgl. BGH, FamRZ 
2000, 240. Der Ausbildungsunterhalt wird jedoch nur während der 
Ausbildung oder während einer angemessenen, kurzen Wartezeit 
geschuldet. 

(7) Die rechtliche Zuordnung des Kindes zu seinen Eltern wird als 
Kindschaftsverhältnis bezeichnet. Ein solches tritt entweder durch 
Abstammung oder durch Annahme (Adoption) ein. Mit der Adoption 
wird das ursprüngliche Kindschaftsverhältnis gänzlich aufgehoben 
und ein völlig neues begründet. 

(8) Unter Betreuung i. S. d. § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3b) ist hier um-
fassend die Pflege, Erziehung und Beaufsichtigung des Kindes zu 
verstehen. Nicht notwendig ist, dass die Betreuung ausschließlich 
durch Mutter oder Vater erfolgt. Maßgebend ist vielmehr nur, dass 
der begünstigte Elternteil hauptverantwortlich den wesentlichen Teil 
der Betreuungsleistung trägt. So ist die Voraussetzung auch erfüllt, 
wenn das Kind in der Kinderkrippe oder im Kindergarten oder teil-
weise in Tagespflege (z. B. durch die Großeltern) betreut wird. 

(9) Trotz des insoweit missverständlichen Wortlauts ist dem Sinn 
und Zweck der Gesetzesvorschrift nach davon auszugehen, dass 
sie auch dann Anwendung findet, wenn die Betreuung von Mutter 
oder Vater nicht bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres ständig, 
sondern nur zeitweise erfolgt. Auch können Änderungen der Ver-
hältnisse einen berücksichtigungsfähigen „Betreuungswechsel“ zur 
Folge haben. 

 

Beispiel: 
 
Die Mutter erfüllt die Voraussetzungen des § 33 Abs. 2 
Nr. 3b) für die ersten drei Lebensjahre des Kindes. Da-
nach geht sie wieder einer Vollzeitbeschäftigung nach 
und der (hilfebedürftige) Vater übernimmt die Kinderbe-
treuung.  

 
 

Folge:  
 
Der Übergang eines Unterhaltsanspruches des Vaters 
gegen seine Eltern ist ausgeschlossen. Solange diese 
Verhältnisse unverändert fortbestehen, endet der Aus-
schluss erst mit Vollendung des 6. Lebensjahres des 
Kindes. 
Beachte: Soweit nach § 33 Abs. 2 Nr. 3b) der Übergang 

Verwandte 
(33.24) 

Ausbildungsunter-
halt 
(33.25) 

Kindschaftsver-
hältnis 
(33.26) 
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von Ansprüchen gegenüber den Eltern ausgeschlossen 
ist, gilt dies nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift 
auch für Ansprüche gegenüber den übrigen Verwandten 
in gerader Linie (Großeltern). 

 

4.1 Die bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflicht 

Da die Fachlichen Hinweise grundsätzlich nur das materielle Recht 
des SGB II auslegen, gibt die nachfolgende Darstellung des Unter-
haltsrechts nur einen Überblick über die allgemeinen Grundsätze. 
Weiterführende Informationen sind entsprechenden Schulungsun-
terlagen und Arbeitshilfen zu entnehmen. 

Das Unterhaltsrecht des BGB wurde grundlegend reformiert. Die 
Reform ist zum 01.01.2008 in Kraft getreten. Das Schulungskonzept 
wurde entsprechend aktualisiert - auf den Bildungskatalog des BA-
Bildungsinstitutes wird verwiesen. 

Ergänzend wird auf eine Zusammenfassung der Änderungen im 
Intranet hingewiesen: Geldleistungen > SGB II > Arbeitshilfen > § 33 
- Unterstützungspaket > 6. Reform des Unterhaltsrechts zum 
01.01.2008. 

 

4.2 Voraussetzungen des Unterhaltsanspruchs 

(1) Ein Unterhaltsanspruch hat folgende Voraussetzungen: 

 Grundverhältnis 

 Bedarf 

 Bedürftigkeit 

 Leistungsfähigkeit 

(2) Als Grundverhältnis kommen in Bezug auf § 33 folgende Unter-
haltsansprüche in Betracht: 

 Kindes- und Elternunterhalt  
(Verwandtenunterhalt) (§§ 1601 ff BGB) 

 Trennungsunterhalt  (§ 1361 BGB, § 12 LPartG) 

 Geschiedenenunterhalt (§§ 1569 ff BGB, § 16 LPartG) 

 Unterhaltsanspruch aus Anlass der Geburt (§ 1615 l BGB) 

(3) Liegen die Voraussetzungen der oben genannten BGB-
Vorschriften vor, muss der unterhaltsrechtliche Bedarf des Berech-
tigten ermittelt werden. Dieser Bedarf bestimmt sich grds. nach der 
DüsseldorferTabelle, vgl. http://www.olg-duesseldorf.de/. 

Diese unterhaltsrechtliche Bedarfsermittlung ist streng zu unter-
scheiden von der Bedarfsermittlung nach dem SGB II. 

(4) Ist der Bedarf der oder des Unterhaltsberechtigten ermittelt, ist 
zu prüfen, ob dieser Bedarf durch vorhandene Einkünfte der oder 
des Berechtigten gedeckt werden kann (Bedürftigkeit). Für die Be-
rücksichtigung des eigenen Einkommens gelten je nach Grundver-
hältnis und ggf. Alter besondere Regelungen, vgl. hierzu die Leitli-
nien des für die oder den Unterhaltsberechtigten zuständigen OLG. 

(5) Ggf. besteht eine erhöhte Pflicht der oder des Bedürftigen, ihren/ 
seinen Bedarf durch eigene Erwerbstätigkeiten/-bemühungen si-

Unterhaltsreform 
(33.27) 

Grundverhältnis 
(33.27a) 

Bedarf 
(33.28) 

Bedürftigkeit 
(33.29) 
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cherzustellen (sog. Erwerbsobliegenheit). In diesem Fall mindert 
sich ihre oder seine Bedürftigkeit (fiktives Einkommen). 

 
Beispiel: 
 
Ein volljähriges Kind besitzt keine abgeschlossene be-
rufliche Erstausbildung. Nach Beendigung der Schul-
ausbildung hat das Kind weder eine Berufsausbildung 
noch ein Arbeitsverhältnis begonnen oder strebt dies an. 
 
Lösung: 
 
Nach der aktuellen Rechtsprechung des BGH unterlie-
gen volljährige Kinder einer gesteigerten Erwerbsoblie-
genheit. Soweit die Möglichkeit besteht, durch die Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit seinen Bedarf zu decken, 
ist das Kind nicht bedürftig. An die Zumutbarkeit der Tä-
tigkeit sind keine hohen Anforderungen zu stellen, siehe 
auch Kapitel 4, Absatz 6. 
 
Hinweis: 
Beginnt das volljährige Kind (U25) seine Erstausbildung, 
lebt die Unterhaltspflicht der Eltern (§ 1610 Abs. 2 BGB) 
wieder auf. 

 

(6) Ist nach den vorgenannten Grundsätzen der Unterhaltsbedarf 
ermittelt, ist die Leistungsfähigkeit der oder des Unterhaltsverpflich-
teten zu prüfen. Die Leistungsfähigkeit ist entsprechend den Leitli-
nien des für die oder den Unterhaltspflichtigen zuständigen OLG zu 
ermitteln. 

(7) Im Unterhaltsrecht wird - im Gegensatz zum SGB II - auch fikti-
ves Einkommen berücksichtigt und damit ggf. Leistungsfähigkeit 
bejaht, die ansonsten nicht gegeben wäre. Die Grundsätze zur Be-
rücksichtigung von fiktivem Einkommen ergeben sich aus der ein-
schlägigen Rechtsprechung zum Unterhaltsrecht. 

(8) Ist die oder der Unterhaltsverpflichtete nach Maßgabe des Un-
terhaltsrechts nicht leistungsfähig, besteht kein Unterhaltsanspruch. 
Daher findet kein Anspruchsübergang - auch nicht dem Grunde 
nach - statt. 

(9) Wird die oder der Verpflichtete wieder leistungsfähig, z. B. durch 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, besteht ab diesem Zeitpunkt (wie-
der) ein Unterhaltsanspruch. Ob Leistungsfähigkeit wieder eingetre-
ten ist, ist in regelmäßigen Abständen, spätestens nach 12 Monaten 
zu prüfen. Zum Unterhalt für die Vergangenheit vgl. Kapitel 5. 

 

4.3 Sonstige Voraussetzung des § 33 Abs. 2 

(1) Nach § 33 Abs. 2 Satz 2 haben laufende Unterhaltszahlungen 
Vorrang vor dem Anspruchsübergang. Zahlt die oder der Unter-
haltsverpflichtete laufend Unterhalt, geht der Unterhalt in dieser 
Höhe nicht auf die Leistungsträger über, sondern wird als Einkom-
men angerechnet. 

 

Leistungsfähigkeit 
(33.30) 

Laufende Zahlungen 
(33.31) 
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Beispiel: 
 
 
 
   1.10.    26.10. 1.11.                 26.11.           1.12  
Erbringung  Zahlung f.                       Zahlung f. 
    Alg II          Nov.                Dez. 
 

Lösung: 
 

Die oder Verpflichtete  zahlt hier regelmäßig Unterhalt ab dem 26.10. 
Der Unterhaltsanspruch für den Monat Oktober geht auf die Leis-
tungsträger über. In den Folgemonaten geht der Unterhaltsanspruch 
in Höhe des gezahlten Unterhalts nach § 33 Abs. 2 Satz 2 nicht auf 
die Leistungsträger über. 
 

Eine laufende Unterhaltszahlung durch die oder den Unterhaltsver-
pflichteten entbindet nicht von der Prüfung, ob nicht nach den Vor-
schriften des BGB tatsächlich ein höherer Unterhaltsanspruch be-
steht (§ 60 Abs. 2 Satz 3). Sofern die oder der Unterhaltsverpflichte-
te aufgrund ihrer oder seiner Leistungsfähigkeit zu einem höheren 
Unterhalt verpflichtet ist, geht der Unterhaltsanspruch auch in Höhe 
des den tatsächlich gezahlten Unterhaltes übersteigenden Teils auf 
die Träger der Grundsicherung über. Dies gilt jedoch nur, wenn der 
Unterhaltsanspruch nicht tituliert ist. 

Anderenfalls ist die titulierte Höhe des Unterhaltsanspruchs für den 
Anspruchsübergang maßgeblich. Ggf. ist zu prüfen, ob für die Zu-
kunft eine Titeländerung erreicht werden kann. 

(2) Vorrausetzung ist eine laufende, d. h. „regelmäßige“ und recht-
zeitige Zahlung, vgl. § 33 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2. Auf eine 
gleich bleibende Höhe der Zahlungen kommt es nicht an. Eine „wie-
derholte“ Nachzahlung für vergangene Zeiträume erfüllt nicht den 
Tatbestand des § 33 Abs. 2 Satz 2. 

(3) Können die Leistungsträger einen Unterhaltsanspruch für die 
Vergangenheit geltend machen, vgl. Kapitel 5, stehen entsprechen-
de Nachzahlungen ihnen zu. Mit befreiender Wirkung kann die oder 
der Unterhaltsverpflichtete an die leistungsberechtigte Person nur 
zahlen, wenn sie oder er keine Kenntnis vom gesetzlichen Forde-
rungsübergang hat, vgl. §§ 412, 407 BGB. 

(4) Nach Sinn und Zweck des § 33 Abs. 2 Satz 3 soll der oder dem 
Unterhaltsverpflichteten mindestens ein Einkommen verbleiben, das 
zur Deckung ihres oder seines individuellen Bedarfs nach dem SGB 
II ausreicht (siehe auch Hinweise zu § 11, Kapitel 2.7). 

 

Beispiel: 
 
Unterhaltsverpflichteter lebt mit Partnerin in eheähnli-
cher Gemeinschaft, monatliche KdU: 400 €, bereinigtes 
Einkommen 750 €, Unterhaltsverpflichtungen/-
zahlungen 200 € monatlich. Auch nach Absetzung der 
Unterhaltszahlungen tritt Hilfebedürftigkeit für ihn nicht 
ein (550 € verbleibendes Einkommen stehen 511 € indi-
viduellem Bedarf gegenüber). 

 

Vergleichsberech-
nung 
(33.32) 
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Vermögen sollen die Unterhaltsverpflichteten nur einsetzen müssen, 
soweit dieses auch nach § 12 zu berücksichtigen wäre. 

Die Einkommensverteilung nach der Bedarfsanteilsmethode ist für 
die Beurteilung der individuellen Hilfebedürftigkeit im Rahmen der 
Vergleichsberechnung ohne Belang. 

5. Ansprüche für die Vergangenheit, Klage auf künftige 
Leistungen, § 33 Abs. 3 

(1) § 33 Abs. 3 Satz 1 ergänzt die Vorschriften des BGB und schafft 
neben ihnen eine weitere Möglichkeit, Ansprüche für die Vergan-
genheit geltend zu machen. Die Jobcenter haben in diesem Fall der 
oder dem Unterhaltsverpflichteten die Erbringung der Leistung 
schriftlich mitzuteilen (sog. Rechtswahrungsanzeige, „RWA“). Die 
RWA setzt jedoch einen festgestellten Leistungsanspruch nach dem 
SGB II voraus. 

(2) Die RWA hat mit Zugang bei der oder dem Unterhaltsverpflichte-
ten die Wirkung einer Mahnung. Die  Jobcenter haben nun die Mög-
lichkeit, für die Zeit ab Zugang der RWA (Unterhalts-) Ansprüche 
auch für die Vergangenheit geltend zu machen, vgl. Rz. 33.14). 

(3) Im Gegensatz zur Überleitungsanzeige nach § 33 a. F. ist die 
RWA kein Verwaltungsakt. Sie kann daher nicht mit Rechtsbehelfen 
angefochten werden. 

(4) Wie in Kapitel 3.2 dargelegt, können zukünftige Ansprüche nicht 
auf die Leistungsträger übergehen. Daher ist es grds. auch nicht 
möglich, im Voraus die Erfüllung dieser Ansprüche vor den Fami-
liengerichten zu beantragen. § 33 Abs. 3 Satz 2 macht von diesem 
Grundsatz eine Ausnahme und ermöglicht es den Jobcentern für die 
Leistungsträger auch künftige Leistungen vor den Familiengerichten 
zu beantragen. 

(5) Voraussetzung ist, dass die Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts voraussichtlich auf „längere Zeit“ erbracht werden. 
Für die Beurteilung des längeren Zeitraums ist der Zeitpunkt der 
Klageerhebung maßgeblich (Prognoseentscheidung). Ein längerer 
Zeitraum ist in Anlehnung an § 41 Abs. 1 Satz 4 gegeben, wenn ein 
Leistungsbezug von mindestens sechs Monaten abzusehen ist. 

(6) Bei der Bezifferung der künftigen Ansprüche sind die bisherigen 
monatlichen Aufwendungen zu Grunde zu legen. 

(7) Zu beachten ist, dass der Umfang des Antragserfolges davon 
abhängig ist, wie lange tatsächlich Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts erbracht worden sind. Denn nur soweit Leistungen 
auch wirklich erbracht werden, geht der Anspruch über. 

 

6. Rückübertragung von Ansprüchen zur gerichtlichen 
Geltendmachung, § 33 Abs. 4 

(1) Die auf die Leistungsträger übergegangenen und noch überge-
henden Ansprüche können im Einvernehmen mit der leistungsbe-
rechtigten Person zur gerichtlichen Geltendmachung rückübertra-
gen werden. Ist der Unterhaltsanspruch höher als der Leistungsan-
spruch nach dem SGB II, verbleibt der die Sozialleistung überstei-

Rechtswahrungsan-
zeige 
(33.33) 

Klage auf künftige 
Ansprüche 
(33.34) 

Voraussichtlich für 
längere Zeit 
(33.35) 

Grundsätzliches 
(33.36) 
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gende Teil bei der oder dem Unterhaltsberechtigten. Die Rücküber-
tragung vermeidet in diesem Fall eine doppelte Prozessführung. 

(2) Auch nach der Rückübertragung haben die Jobcenter sicherzu-
stellen, dass sie über den Stand des Verfahrens informiert werden: 
Dies umfasst insbesondere: 

 Bevollmächtigung einer Anwältin oder eines Anwaltes oder 
Beistandes, 

 Stand des gerichtlichen Verfahrens (Klageerhebung, Ergeb-
nis). 

(3) Die Entscheidung liegt im Ermessen der Jobcenter. Ist die leis-
tungsberechtigte Person nicht gewillt, den Anspruch selbständig 
durchzusetzen, kann der Anspruch nicht rückübertragen werden. 
Die weitere Leistungserbringung darf nicht an diese Bereitschaft 
geknüpft werden. 

(4) Die Rückübertragung ist eine privatrechtliche Vereinbarung. Sie 
ist schriftlich abzuschließen. Sofern Ansprüche Minderjähriger be-
troffen sind, ist die Vereinbarung mit dessen gesetzlicher Vertreterin 
bzw. dessen gesetzlichem Vertreter zu schließen. 

(5) Bei Unterhaltsansprüchen kann die Vereinbarung nicht mit dem 
Beistand des Jugendamtes abgeschlossen werden, da auch bei 
einer Beistandschaft der Anspruch nicht auf diesen übergeht. 
Gleichwohl können nach einer Rückübertragung die Ansprüche 
durch die leistungsberechtigte Person mit Hilfe des Beistandes gel-
tend gemacht werden. 

(6) Zulässig ist eine Rückübertragung nur zur gerichtlichen Gel-
tendmachung. Die Vereinbarung ist deshalb mit einer aufschieben-
den Bedingung zu schließen. Die aufschiebende Bedingung hat die 
Einleitung prozessualer Schritte (z. B. Beauftragung Rechtsanwältin 
oder Rechtsanwalt) innerhalb einer angemessenen Frist vorzuse-
hen. 

(7) Die Rückübertragung ist ausgeschlossen, wenn offensichtlich 
kein Anspruch besteht. Für eine Rückübertragung muss der An-
spruch jedoch nicht bereits beziffert sein. 

(8) Eine Unterbrechung des Leistungsbezuges beschränkt die 
Rückübertragung auf die bislang übergegangenen Ansprüche. Bei 
erneutem Leistungsanspruch und bestehenden vorrangigen An-
sprüchen ist die Möglichkeit der Rückübertragung erneut zu prüfen. 

(9) Eine Rückübertragung mit der Bedingung, den Abschluss des 
gerichtlichen Verfahrens (z. B. durch Vergleich) von der Zustim-
mung der Leistungsträger abhängig zu machen, ist nach der Recht-
sprechung nicht zulässig. Sie umfasst insoweit auch das Recht, 
gerichtliche Vergleiche abzuschließen. 

(10) Die Rückübertragung eines übergegangenen Anspruches ist 
vollumfänglich. Sie umfasst neben der gerichtlichen Geltendma-
chung (Erwirkung eines Titels) grds. auch die Vollstreckung. 

(11) Betreibt die leistungsberechtigte Person die Zwangsvollstre-
ckung selbst, haben sich Jobcenter den Auszahlungsanspruch der 
leistungsberechtigten Person gegenüber dem Gerichtsvollzieher 
abtreten zu lassen. Die Abtretung ist dem Gerichtsvollzieher anzu-
zeigen. Zahlt der Gerichtsvollzieher (dennoch) mit befreiender Wir-
kung andie leistungsberechtigte Person, vgl. Kapitel 3.5, ist die Zah-
lung als Einkommen anzurechnen. Zu beachten ist, dass bei der 

Überwachung 
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Einkommensanrechung und der Vergleichsberechnung keine dop-
pelte Berücksichtigung von Freibeträgen erfolgt. 

(12) In die Rückübertragungsvereinbarung ist aufzunehmen, dass 
die leistungsberechtigte Person verpflichtet ist, Zahlungen außer-
halb des Zwangsvollstreckungsverfahrens an die Leistungsträger zu 
veranlassen. 

(13) Die oder der Unterhaltsverpflichtete ist über die Rückübertra-
gung und ggf. die Pflicht zur Zahlung an die Leistungsträger zu in-
formieren. 

(14) Ist zum Zeitpunkt des Anspruchsüberganges bereits ein Pro-
zess rechtshängig, treten die Träger nicht in den Prozess ein. Viel-
mehr führt die leistungsberechtigte Person den Prozess zu Ende 
und verlangt Zahlung an den Rechtsnachfolger (§ 265 Abs. 2 ZPO). 

(15) Sofern bereits ein Titel vorliegt und die dem Titel zu Grunde 
liegenden Verhältnisse keine Abänderung erforderlich machen, 
können die Leistungsträger den Titel zur eigenen Geltendmachung 
auf das Jobcenter umschreiben lassen. 

(16) Sehen die Jobcenter von einer Titelumschreibung ab, ist die 
leistungsberechtigte Person weiterhin berechtigt, die Zwangsvoll-
streckung zu betreiben. Die Jobcenter haben dann lediglich die 
Möglichkeit, die anschließende Zahlung durch die oder den Unter-
haltsverpflichteten  als Einkommen der leistungsberechtigten Per-
son anzurechnen. 

(17) Vor dem 01.08.06 übergeleitete Ansprüche können nicht rück-
übertragen werden. Für diese Ansprüche sind weiterhin die bis zum 
31.07.06 geltenden Vorschriften maßgebend. 

6.1 Eine Rückübertragung für nach dem 01.08.06 über-
gegangene Ansprüche wirkt nicht für Zeiten vor dem 
01.08.06, es sei denn, die Jobcenter sind berechtigt, 
Unterhalt für die Vergangenheit geltend zu machen. 
Zur Anwendung altes/neues Recht, vgl. Rz. 
33.18.Kosten der Rückübertragung 

(1) Die durch die Rückübertragung entstehenden Kosten sind zu 
übernehmen. 

(2) In Umsetzung des Beschlusses des BGH vom 02.04.2008 (XII 
ZB 266/03) hat ein Verweis auf die Beantragung/Prüfung von Pro-
zesskostenhilfe (§ 114 ZPO) für rückübertragene Ansprüche nicht 
zu erfolgen. die leistungsberechtigte Person hat gegen die Träger 
der Grundsicherung einen Anspruch auf Prozesskostenvorschuss 
und kann die gerichtliche Geltendmachung rückübertragener An-
sprüche bis zu dessen Zahlung verweigern. Es ist im Einzelfall zu 
ermitteln, in welchem Umfang ein Prozesskostenvorschuss für die 
Geltendmachung rückübertragener Ansprüche durch den Leistungs-
träger erforderlich ist und gewährt werden muss. Soweit in einem 
gerichtlichen Verfahren auch nicht übergegangene Ansprüche gel-
tend gemacht werden (sog. „Mischfälle“), besteht für diese dem 
Grunde nach weiterhin ein Anspruch auf Prozesskostenhilfe. 

Bezüglich der Berechnung des Umfangs der durch die Jobcenter zu 
tragenden Prozesskosten bei sog. „Mischfällen“ wird eine Arbeitshil-
fe erarbeitet. Bis zu deren Veröffentlichung sind die Kosten zu über-
nehmen, die auch bei alleiniger Geltendmachung des übergegan-
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genen Anspruches in einem gesonderten Gerichtsverfahren ent-
standen wäre. Es ist also als Streitwert die Höhe des auf die Leis-
tungsträger übergegangenen Anspruchs zu Grunde zu legen. 

(3) Nähere Informationen zur Verbuchung der Kosten der Rücküber-
tragung werden gesondert bekannt gegeben. 

(4) Soweit die leistungsberechtigte Person im gerichtlichen Verfah-
ren unterliegt, sind auch die Kosten der Gegenseite zu überneh-
men. 

 

6.2 Rechtsweg 

(1) Über Unterhaltsansprüche wird auf dem Zivilrechtsweg ent-
schieden. 

(2) Die sachliche und örtliche Zuständigkeit richtet sich nach der Art 
des Unterhaltes. Sie ist weiterhin abhängig vom gewählten Verfah-
rensweg. 

 

6.3 Strafanzeige wegen Verletzung der Unterhaltspflicht 

 

(5) Gem. § 170 Abs. 1 Strafgesetzbuch (StGB) wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer sich einer 
gesetzlichen Unterhaltspflicht entzieht, so dass der Lebensbedarf 
der oder des Unterhaltsberechtigten gefährdet ist oder ohne die 
Hilfe Anderer gefährdet wäre. 

Nach der Rechtsprechung ist der Lebensbedarf der oder des Unter-
haltsberechtigten auch dann gefährdet, wenn die Gefahr nur durch 
die Zahlung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
nach dem SGB II abgewendet wird. 

Ergibt die unterhaltsrechtliche Prüfung des Jobcenters, dass eine 
gesetzliche Unterhaltspflicht besteht und die oder der Unterhalts-
verpflichtete trotz Leistungsfähigkeit und Kenntnis von der Unter-
haltsverpflichtung an die oder den Berechtigten nicht laufend Unter-
halt im angemessenen Umfang zahlt, besteht der Verdacht einer 
Straftat der Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 170 Abs. 1 
StGB. In diesen Fällen haben die Jobcenter zu prüfen, ob sie bei 
der Staatsanwaltschaft Strafanzeige erstatten.  

Gleiches gilt, wenn die oder der Unterhaltsverpflichtete die Leis-
tungsunfähigkeit für das Jobcenter erkennbar verschuldet hat (z. B. 
bei Anspruch auf Betriebsrente werden die zur Bewilligung erforder-
lichen Unterlagen nicht vorgelegt, Aufnahme einer Zweitausbildung 
aus Eigennutz, ggf. Aufgabe der bisherigen Beschäftigung zuguns-
ten einer selbständigen Tätigkeit, die nur zu Verlusten führt). 

 

7. Vorrang der Übergänge nach §§ 115, 116 SGB X, 
33 Abs. 5 

Die Spezialvorschriften der §§ 115, 116 SGB X, wonach Ansprüche 
der leistungsberechtigten Person auf Arbeitsentgelt gegenüber dem 
Arbeitgeber bzw. auf Schadensersatz gegenüber einem Schaden-

Unterliegen 
(33.53) 

Zivilrechtsweg 
(33.54) 

Sachliche und örtli-
che Zuständigkeit 
(33.55) 

Strafanzeige wegen 
Verletzung der Un-
terhaltspflicht nach 
§ 170 Abs. 1 StGB 
(33.55a) 
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ersatzpflichtigen auf die Leistungsträger übergehen, gehen der Re-
gelung des § 33 Abs. 1 vor. 

 

7.1 Voraussetzungen des Übergangs, § 115 Abs. 1 
SGB X 

7.1.1 Übergangsfähiger Arbeitsentgeltanspruch 

 

(1) Der leistungsberechtigten Person muss im Zeitpunkt der tatsäch-
lichen Leistungserbringung (Rz. 33.17) ein durchsetzbarer Anspruch 
auf fälliges Arbeitsentgelt zustehen. 

(2) Als Arbeitsentgelt kommen nach § 14 SGB IV alle laufenden 
oder einmaligen Einnahmen der leistungsberechtigten Person aus 
seinem Arbeitsverhältnis in Betracht. Es umfasst grundsätzlich das 
Bruttoarbeitsentgelt und neben dem Gehalt z. B. Urlaubsgeld und 
Weihnachtsgratifikation sowie ggf. Sachleistungen (§ 115 Abs. 3 
SGB X). Der Anspruch kann auf dem Einzelarbeitsvertrag, einem 
Tarifvertrag, einer Betriebsvereinbarung oder betrieblicher Übung 
beruhen. Die einzelnen Leistungen sind nach arbeitsvertraglichen 
Regelungen auf die Kalendermonate zu verteilen (z. B. Weih-
nachtsgratifikation und Urlaubsgeld auf die Anzahl der zu vergüten-
den Kalendermonate). 

(3) Die leistungsberechtigte Person muss noch Inhaber/-in des Ar-
beitsentgeltanspruchs sein, d. h. sie darf diesen nicht bereits durch 
Abtretung, gesetzlichen Forderungsübergang oder vorherigen wirk-
samen Verzicht verloren haben. 

(4) Vor dem Übergang ist ein Verzicht der leistungsberechtigte Per-
son grundsätzlich zulässig, z. B. in einer sog. Generalquittung. 

 

Beispiel 1 : Vorheriger Verzicht durch Generalquittung 
 
durch diese Vereinbarung entfallen alle gegenseitigen 
Verpflichtungen der beiden Parteien aus dem Arbeits-
verhältnis“. 

 

Der Verzicht ist allerdings unwirksam, soweit er zulasten der Leis-
tungsträger bei Vorhersehbarkeit der Hilfebedürftigkeit erklärt wird 
(Verstoß gegen §§ 32, 46 SGB I bzw. § 138 Abs. 1 BGB analog), 
vgl. Rz. 33.15. 

 
Beispiel 2: Vorheriger Übergang wegen Insg-Antrags, 
 § 187 SGB III 

 

Hat die leistungsberechtigte Person vor tatsächlicher Leistungser-
bringung einen Antrag auf Insolvenzgeld (Insg) nach § 183 SGB III 
gestellt, ist ihr Arbeitsentgeltanspruch nach § 187 Satz 1 SGB III auf 
die BA als Leistungsträger für Insg übergegangen. 

Die Jobcenter zeigen dann nach ihrer Leistungserbringung unver-
züglich Erstattung nach § 104 Abs. 1 SGB X an. 

Grundtatbestand 
(33.56) 

Anspruch auf 
Arbeitsentgelt 
(33.57) 

Inhaberschaft 
(33.58) 

Kein vorheriger wirk-
samer Verzicht 
(33.59) 

Kein vorheriger An-
trag auf Insolvenz-
geld 
(33.60) 

Erstattungsanzeige 
(33.61) 
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Bestehen Anhaltspunkte für eine Insolvenz des Arbeitgebers, ist zur 
Wahrung des Nachrangs der SGB II-Leistungen gem. § 5 Abs. 3 die 
leistungsberechtigte Person bei der Annahme des SGB II-Antrages, 
spätestens vor tatsächlichem Zahlungsbeginn aufzufordern, einen - 
(ggf. auch formlosen) - Insg-Antrag nach §§ 323 Abs. 1 Satz 1, 324 
Abs. 3 SGB III innerhalb von zwei Monaten nach dem Insolvenzer-
eignis i. S. v. § 183 Abs. 1 Nrn. 1-3 SGB III zu stellen. Nach vergeb-
licher Aufforderung können die Jobcenter diesen Antrag ersatzwei-
se selbst stellen. 

Zur Gewährleistung der rechtzeitigen Antragstellung sind Abspra-
chen mit der Insg-Stelle der zuständigen Arbeitsagentur mit gegen-
seitigen Benachrichtigungen erforderlich. 

Wird der Insg-Antrag nach Gewährung der SGB II-Leistungen ge-
stellt, geht wegen des Übergangs des Arbeitsentgeltanspruchs nach 
§ 115 SGB X vor Insg-Antragstellung nach § 188 Abs. 1 SGB III 
auch der damit untrennbar verbundene Insg-Anspruch über. 

Wird der Insg-Antrag nach Gewährung der SGB II-Leistungen ge-
stellt, geht wegen des Übergangs des Arbeitsentgeltanspruchs nach 
§ 115 SGB X vor Insg-Antragstellung nach § 188 Abs. 1 SGB III 
auch der damit untrennbar verbundene Insg-Anspruch über. 

 

Beispiel 3: vorheriger Übergang wegen sog. Gleich-
wohlgewährung, §§ 143 Abs. 3, 143a Abs. 4 SGB III 

 

Hat die leistungsberechtigte Person vor tatsächlicher Erbringung der 
Leistungen nach dem SGB II trotz ihres (noch nicht erfüllten) Ar-
beitsentgeltsanspruchs (gleichwohl) Alg erhalten (sog. Gleichwohl-
gewährung), ist der Arbeitsentgeltanspruch nach § 115 Abs. 1 SGB 
X bereits auf die BA als Leistungsträger nach § 143 Abs. 3 bzw. § 
143a Abs. 4 SGB III übergegangen. 

Diese Fälle betreffen leistungsberechtigte Personen, deren Alg für 
den Grundbedarf ihrer Bedarfsgemeinschaft nicht ausreicht und 
durch SGB II-Leistungen aufzustocken ist (sog. Alg-Aufstocker). 

(5) Das Arbeitsentgelt muss fällig sein, d. h. von der leistungsbe-
rechtigten Person bereits verlangt werden können. Die Fälligkeit ist 
ggf. gesondert für Nebenforderungen (wie Urlaubsgeld, Weih-
nachtsgratifikation etc.) im Einzelfall zu ermitteln. 

Fehlt eine tarifliche oder einzelarbeitsvertragliche Regelung, gilt die 
gesetzliche Vorleistungspflicht der leistungsberechtigten Person als 
Arbeitnehmerin nach § 614 BGB. Das Entgelt ist danach erst nach 
Ablauf des einzelnen Zeitabschnitts, regelmäßig am Ende eines 
Monats, fällig. 

(6) Der Anspruch auf Arbeitsentgelt muss noch offen sein, d. h. er 
darf noch nicht ganz oder teilweise durch den Arbeitgeber nach 
§ 362 Abs. 1 BGB erfüllt sein. 

(7) Soweit der Arbeitgeber bereits vor SGB II-Antragstellung den 
Anspruch durch Zahlung an die leistungsberechtigte Person ganz 
oder teilweise beglichen hat, ist der Anspruch nach § 362 Abs. 1 
BGB erfüllt und damit nicht mehr offen, so dass ein Übergang nach 
§ 115 SGB X ausscheidet. Die Zahlung ist dann als Vermögen gem. 
§ 12 zu berücksichtigen. 

Aufforderung zur 
Antragstellung Insol-
venzgeld 
(33.62) 

Keine Gleichwohl-
gewährung 
(33.63) 

Fälligkeit 
(33.64) 

nicht erfüllter Ar-
beitsentgeltanspruch 
(33.65) 

Anrechnung statt 
Übergang 
(33.66) 
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(8) Gleiches gilt bei ganzer oder teilweiser Zahlung an die leis-
tungsberechtigte Person nach Antragstellung vor tatsächlicher Er-
bringung der SGB II-Leistungen. Auch hier ist der Anspruch insoweit 
nicht mehr offen. Hier erfolgt eine Anrechnung der Zahlung als Ein-
kommen gem. §§ 11-11b. Wurde der Leistungsbescheid bereits 
zugestellt, ist ein entsprechender Aufhebungs- und Erstattungsbe-
scheid nach §§ 48, 50 SGB X zuzustellen. 

(9) Der Anspruch auf Arbeitsentgelt muss durchsetzbar sein. Soweit 
er verjährt, ausgeschlossen oder gestundet ist, scheidet ein Über-
gang aus. 

Der Anspruch auf Arbeitsentgelt verjährt gem. §§ 195, 199 Abs. 1 
BGB nach drei Jahren ab Ende des Kalenderjahres des Entstehens, 
jeweils ab Fälligkeit des einzelnen Arbeitsentgeltsanspruchs bzw. 
der Nebenansprüche. Danach kann der Arbeitgeber die Verjäh-
rungseinrede nach § 214 BGB erheben, so dass der Anspruch dau-
erhaft nicht durchsetzbar ist. 

Die Geltendmachung des Anspruchs darf nicht durch den Ablauf 
einer tariflichen oder vertraglichen Ausschlussfrist (auch „Verfall- 
oder Präklusivfrist“ genannt) ausgeschlossen sein. 

Hier ist zu prüfen: 

 

 ob die leistungsberechtigte Person und ihr Arbeitgeber nach 
§§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 Tarifvertragsgesetz (TVG) tariflich ge-
bunden sind, für die leistungsberechtigte Person ein allge-
mein verbindlich erklärter Tarifvertrag (§ 5 TVG) existiert, 
oder ob in ihrem Arbeitsvertrag auf einen Tarifvertrag Bezug 
genommen ist, 

 ob die leistungsberechtigte Person als Arbeitnehmerin dem 
Geltungsbereich des Tarifvertrages unterfällt, 

 ob im Tarifvertrag eine Ausschlussfrist geregelt ist, wann sie 
beginnt und von welcher Dauer sie ist und  

 ausnahmsweise, ob im Arbeitsvertrag eine Ausschlussfrist 
vereinbart ist. 

 

Soweit und solange die leistungsberechtigte Person mit dem Arbeit-
geber eine Stundung (Hinausschieben der Fälligkeit) im Arbeitsver-
trag oder in einer Betriebsvereinbarung vereinbart hat, ist der An-
spruch vorübergehend nicht durchsetzbar und damit der Übergang 
solange ausgeschlossen. Allerdings muss diese vor Absehbarkeit 
der Hilfebedürftigkeit vereinbart worden sein. Ansonsten ist sie un-
wirksam. Unter Beachtung der Pfändungsgrenzen für Arbeitsein-
kommen nach §§ 850 ff ZPO für den Arbeitsentgeltanspruch ist sie 
darüber hinaus nur in Höhe des pfändbaren Teils zulässig. 

 

7.1.2 Rechtmäßige Leistungserbringung 

Die Leistungen müssen rechtmäßig erbracht worden sein. Ansons-
ten ist ein Aufhebungs- und Erstattungsbescheid nach §§ 48, 50 
SGB X (ausnahmsweise: §§ 45, 50 SGB X) zuzustellen, vgl. Rz. 
33.8. 

Durchsetzbarkeit 
(33.67) 

Verjährung 
(33.68) 

Ausschlussfrist 
(33.69) 

Stundung 
(33.70) 

Rechtmäßige Leis-
tungserbringung 
(33.71) 
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7.1.3 Sachliche und zeitliche Deckungsgleichheit 

(1) Die erbrachten Leistungen müssen sachlich und zeitlich mit dem 
Anspruch auf Arbeitsentgelt deckungsgleich sein. 

(2) Nur Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Rz. 33.5) 
sind mit dem Anspruch der leistungsberechtigte Person auf Arbeits-
entgelt sachlich deckungsgleich. 

(3) Zeitlich deckungsgleich ist der Anspruch auf Arbeitsentgelt mit 
den erbrachten Leistungen jedenfalls, sofern er demselben Kalen-
dermonat zuzuordnen ist. 

(4) Ein Anspruch geht - anders als nach § 33 Abs. 3 - weder für die 
Vergangenheit noch für die Zukunft über. 

 

7.1.4 Kausalzusammenhang 

Ein Übergang erfolgt nur, soweit die Nichterfüllung des vorrangigen 
Arbeitsentgeltanspruchs die Erbringung der Leistungen überhaupt 
oder in zusätzlicher Höhe verursacht hat, vgl. Rz. 33.21 „Kausalzu-
sammenhang“. Hätte die rechtzeitige Zahlung des Arbeitgebers die 
Leistungserbringung in gleicher Höhe nicht verhindert, fehlt der 
Kausalzusammenhang. Hier sind insbesondere die Freibeträge 
nach  § 11b zu berücksichtigen. 

 
Beispiel: 
Wenn das Juli-Gehalt bei rechtzeitiger Zahlung am 31. 
Juli, Antragstellung am 1. August und Überweisung der 
Leistungen am 20. August, als sog. Schonvermögen 
nach § 12 Abs. 2 nicht berücksichtigt worden wäre, hät-
ten auch bei rechtzeitiger Zahlung des Arbeitgebers 
SGB II-Leistungen in gleicher Höhe erbracht werden 
müssen. 

 

7.2 Rechtliche Auswirkungen des Übergangs 

(1) Liegen alle Tatbestandsvoraussetzungen im Zeitpunkt der tat-
sächlichen Leistungserbringung vor, geht der Anspruch der leis-
tungsberechtigten Person nach § 115 Abs. 1 SGB X kraft Gesetzes 
auf die Leistungsträger über. Sie treten als neue Gläubiger des Ar-
beitgebers an die Stelle der leistungsberechtigten Person.  Dieses 
gilt jedoch nur in Höhe der erbrachten Leistungen, vgl. Rz. 33.19. 
Gem. § 34b zählen dazu auch die an bestimmte Mitglieder der Be-
darfsgemeinschaft des Anspruchsinhabers erbrachten Leistungen. 

(2) Nach § 115 Abs. 3 SGB X ist ein vereinbarter Teilanspruch auf 
Sachbezüge in Arbeitsentgelt umzurechnen. Dessen Höhe ist gem. 
§ 17 S. 1 Nr. 3 SGB IV nach der Sozialversicherungsentgeltverord-
nung zu ermitteln. 

 

Beispiele: 
Verpflegung, Unterkunft und Wohnung, aber auch z. B. 
Dienstwagen oder Handy auch zum privaten Gebrauch. 

 

Deckungsgleichheit 
(33.72) 

Übergang für den-
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(33.73) 

Kausalzusammen-
hang 
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Sachbezüge 
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Wegen § 107 Abs. 2 Satz 3 Gewerbeordnung (Truckverbot) sind 
Sachbezüge nur bis zur Höhe des pfändbaren Teils des Arbeitsent-
gelts rechtmäßig. 

(3) Nach §§ 412, 404 BGB behält der Arbeitgeber den Leistungsträ-
gern als neuen Gläubigern gegenüber alle Einwände, welche er 
hinsichtlich des Anspruchs gegenüber der leistungsberechtigten 
Person hatte (z. B. ganze oder teilweise Erfüllung nach § 362 BGB, 
Versäumung einer Ausschlussfrist, Verjährung oder Stundung). 

(4) Mit dem Übergang des Arbeitsentgeltanspruchs auf die Leis-
tungsträger ist die leistungsberechtigte Person in Höhe der erbrach-
ten Leistungen nicht mehr berechtigt, über den Anspruch zu verfü-
gen, z. B. durch Verzicht. 

(5) Da lediglich die Arbeitsentgeltansprüche der leistungsberechtig-
ten Person übergehen, verbleiben ihr sämtliche höchstpersönlichen 
Gestaltungsrechte (z. B. Recht zur Kündigung). Bei Streit über Be-
stand und Dauer des Arbeitsverhältnisses gilt dies auch für Verfü-
gungen mit Auswirkungen auf den bereits übergegangenen Arbeits-
entgeltanspruch. Die Grenze bildet auch hier eine gezielte sittenwid-
rige Belastung der Träger. 

(6) In Höhe des über die erbrachten Leistungen hinaus gehenden 
Betrages verbleibt ihr allerdings ihr Arbeitsentgeltanspruch (Restan-
spruch) zur freien Verfügung. 

 

7.3 Übergangsanzeige an den Arbeitgeber 

(1) Die Jobcenter haben dem Arbeitgeber zur Wahrung ihrer Rechte 
als Rechtsnachfolger den Übergang durch eine sog. „Übergangsan-
zeige“ nach §§ 412, 407 BGB möglichst gerichtsfest (etwa per Ein-
schreiben mit Rückschein) anzuzeigen. Gleichzeitig ist die leis-
tungsberechtigte Person durch Übersendung einer Durchschrift zu 
informieren. 

(2) Eine Zahlung des Arbeitgebers nach Übergang und vor Kenntnis 
- i. d. R vor Zugang (§ 130 BGB) der Übergangsanzeige - wird gem. 
§§ 11 -11b als Einkommen bei der leistungsberechtigten Person 
angerechnet. 

Der Arbeitgeber wird trotz Übergangs noch von seiner Verpflichtung 
nach § 362 Abs. 1 BGB frei, weil die Leistungsträger als neue Gläu-
biger gem. § 407 Abs. 1 BGB diese Leistung des Arbeitgebers an 
den alten Gläubiger (die leistungsberechtigte Person) gegen sich 
gelten lassen müssen, solange der Arbeitgeber als Schuldner den 
Übergang nicht „kennt“. 

Die leistungsberechtigte Person hat dem Jobcenter die Zahlung an 
sie  nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB I mitzuteilen. Auch hier ist 
ein Aufhebungs- und Erstattungsbescheid zuzustellen. 

(3) Zahlt der AG nach Zugang der Übergangsanzeige an die leis-
tungsberechtigte Person, hat sie an die Leistungsträger nochmals 
zu zahlen, weil er gem. §§ 412, 407 Abs. 1 BGB nach Kenntnis 
nicht mehr mit befreiender Wirkung gegenüber der leistungsberech-
tigten Person zahlen kann. Seine Zahlung ist ihm von der leistungs-
berechtigten Person gem. § 812 Abs. 1, 1. Var. BGB herauszuge-
ben. Auf Verbrauch nach § 818 Abs. 3 BGB kann sich die leistungs-
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beitgebers 
(33.77) 

Wegfall der Verfü-
gungsbefugnis 
(33.78) 
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gangsanzeige 
(33.82) 
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berechtigte Person gem. § 819 Abs. 1 BGB nicht berufen, sofern er 
Kenntnis vom Forderungsübergang hat. 

(4) Die Jobcenter können ggf. - u. U. auf Antrag des Arbeitgebers - 
die Zahlung des Arbeitgebers genehmigen und ihn damit nach §§ 
362 Abs. 2, 185 BGB von seiner Leistungspflicht befreien. Nach § 
182 Abs. 2 BGB reicht es dazu aus, wenn das Jobcenter dem Ar-
beitgeber formlos mitteilt, dass es den übergegangenen Anspruch 
bei der leistungsberechtigten Person geltend macht. Es ist ein Auf-
hebungs- und Erstattungsbescheid zuzustellen. 

 

7.4 Sonderfall: Lohnwucher 

(1) Einen Sonderfall der „Nichterfüllung“ eines Anspruches auf Ar-
beitsentgelt bildet die Zahlung eines zu geringen, sittenwidrigen 
Lohnes. Hier steht dem Arbeitnehmer ein Anspruch gegen den Ar-
beitgeber auf Zahlung der Differenz zur  üblichen Vergütung, §§ 612 
Abs. 2, 138 Abs. 2 BGB zu. 

(2) In Fällen auffälliger, sittenwidriger Lohnzahlungen sind die Leis-
tungsträger gehalten, die nach § 115 SGB X übergegangenen Ar-
beitsentgeltansprüche durchzusetzen. Als Arbeitshilfe hierzu dient 
der Leitfaden „Lohnwucher“, vgl. Anlage 1. 

 

Beispiel 1: 
 
H arbeitet als Hilfsarbeiter bei A in O und verrichtet ein-
fachste Tätigkeiten. Aus der Einkommensbescheinigung 
ergibt sich, dass die vereinbarte wöchentliche Arbeits-
zeit 14 Stunden (entspricht 56 Stunden im Monat – was 
H in einem Gespräch mit der Integrationsfachkraft be-
stätigt) beträgt. H und A haben eine monatliche Brutto-
vergütung von 162,40 € vereinbart. Der vereinbarte 
Bruttostundenlohn beträgt  mithin 2,90 €. Für die Tätig-
keit des H gibt es weder einen Mindestlohn noch einen 
für allgemeinverbindlich er-klärten Tarifvertrag. Die 
Grundsicherungsstelle hat für die Tätigkeit des H einen 
Bruttostundenlohn von 5 € als ortsüblich ermittelt. Der 
Lohn, den H mit seinem Arbeitgeber vereinbart hat, be-
trägt dem-nach weniger als 2/3 des ortsüblichen Loh-
nes. Auch die Würdigung der übrigen Einzelfallumstän-
de ergibt, dass die vereinbarte Vergütung sittenwidrig 
ist. 
 
Beispiel 2: 
 
K arbeitet bei B als Küchenhilfe. Der vereinbarte Brutto-
stundenlohn beträgt 3,30 €. B zahlt darüber hinaus we-
der Zusatzleistungen noch wendet er K sonstige geld-
werte Vorteile zu (z. B. freie Ver-pflegung). Die ortsübli-
che Vergütung für Küchenhilfen beträgt 6 € brutto pro 
Stunde. Die vereinbarte Vergütung beträgt damit 55 % 
der ortsüblichen. Auch nach der Gesamtwürdigung der 
Umstände des Einzelfalls  ist die vereinbarte Vergütung 
sittenwidrig. 
 
Beispiel 3: 
 

Genehmigung 
(33.83) 
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O arbeitet als Kellner zu einem mit seinem Arbeitgeber 
vereinbarten Bruttostundenlohn von 4 €. Ortsüblich ist 
ein Lohn von 7,30 € brut-to pro Stunde. Auch hier zahlt 
der Arbeitgeber wie in Beispiel 2 keine weiteren Zusatz-
leistungen. Der vereinbarte Lohn beträgt le-diglich 54,79 
% des ortsüblichen Lohnes und ist sittenwidrig. 
 

7.5 Durchsetzung 

(1) Die Jobcenter setzen für die Leistungsträger als neue Gläubiger 
gem. § 115 Abs. 1 SGB X den Arbeitsentgeltanspruch aus dem Ar-
beitsverhältnis i. V. m. § 611 BGB arbeitsrechtlich, zunächst - au-
ßergerichtlich - durch Zahlungsaufforderung unter Setzung einer 
angemessenen Frist gegenüber dem Arbeitgeber durch. Hierbei 
sind evt. Ausschlussfristen zu beachten, vgl. Rz. 33.69. 

(2) Liegt weder ein Urteil noch ein anderer vollstreckbarer sog. Titel 
i. S. v. § 794 Abs. 1 ZPO vor, haben die Jobcenter nach erfolgloser 
Zahlungsaufforderung zunächst Mahnbescheid zu beantragen. 
Verweigert der Arbeitgeber allerdings die Zahlung, ist sogleich 
Lohnklage nach dem ArbGG bzw. der ZPO beim zuständigen Ar-
beitsgericht zu erheben. 

(3) Besitzt die leistungsberechtigte Person bereits einen Titel (z. B. 
Urteil, Vollstreckungsbescheid), ist dieser auf das Jobcenter als 
Rechtsnachfolger nach § 727 ZPO beim Amtsgericht umschreiben 
zu lassen. 

(4) Ist der Übergang nach Rechtshängigkeit  einer eigenen Klage 
(ab Zustellung beim Arbeitgeber als Beklagtem) der leistungsbe-
rechtigten Person erfolgt, verbleibt ihr die Klagebefugnis hinsichtlich 
des gesamten Anspruchs. Zur Vermeidung einer Klageabweisung 
muss sie ihre Klage allerdings hinsichtlich des übergegangenen 
Anspruchs auf Zahlung an die Jobcenter umstellen. Ist der Über-
gang vor Rechtshängigkeit einer eigenen Lohnklage der leistungs-
berechtigten Person erfolgt, beschränkt sich ihre Klagebefugnis auf 
den Restanspruch (vgl. Rz. 33.80) und besteht nur, solange die 
Jobcenter nicht den auf die Leistungsträger übergegangenen An-
spruch einklagen. 

(5) Soweit ein tatsächliches Hindernis bei der Durchsetzung des 
übergegangenen Anspruchs besteht, z. B. Insolvenz des Arbeitge-
bers, hat die leistungsberechtigte Person nach analoger Anwen-
dung des § 116 Abs. 4 SGB X ein sog. Recht auf vorrangige Befrie-
digung seines Restanspruchs, vgl. Rz. 33.80. Deshalb haben die 
Jobcenter bei Vorliegen eines solchen Hindernisses von einer 
Durchsetzung abzusehen. 

 

7.6 Übergang nach § 116 SGB X 

§ 116 SGB X betrifft den Übergang von gesetzlichen Schadenser-
satzansprüchen (z. B. nach § 823 Abs. 1 BGB), soweit die Leis-
tungsträger aufgrund des Schadensereignisses Leistungen zu er-
bringen haben. 

 

Zahlungsaufforde-
rung 
(33.84) 

Titelbeschaffung 
(33.85) 

Titelumschreibung 
(33.86) 

Vorherige Lohnklage 
des Hilfebedürftigen 
(33.87) 

Tatsächliches 
Durchsetzungs-
hindernis 
(33.88) 

Übergang nach 
§ 116 SGB X 
(33.89) 
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8. Sonderfälle 

8.1 Aufenthalt im Frauenhaus 

Im Falle des Aufenthalts in einem Frauenhaus kann im Einzelfall 
vorläufig von der Geltendmachung des übergegangenen Unter-
haltsanspruches abgesehen werden, wenn die Zielsetzung der Hilfe 
im Frauenhaus – insbesondere Gewährung von Schutz und Zuflucht 
vor dem gewalttätigen Ehemann – durch die Geltendmachung ge-
fährdet erscheint. Das gleiche gilt, wenn eine zeitnahe Versöhnung 
der Parteien und eine Wiederherstellung der Lebensgemeinschaft 
möglich erscheinen und dies durch die Anhörung nachhaltig gefähr-
det würde. 

Zu beachten ist, dass Dritten unter keinen Umständen Auskünfte 
über den Aufenthaltsort der Frau erteilt werden dürfen. 

 

8.2 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
(UhVorschG) 

(1) Leistungen nach dem UhVorschG sind vorrangig vor einem An-
spruch nach dem SGB II, vgl. § 5 Abs. 1. Werden solche Leistungen 
bereits gewährt, sind sie als Einkommen des Kindes im Rahmen der 
§§ 7, 9 und 11 zu berücksichtigen. 

(2) Anspruch auf Leistungen nach dem UhVorschG haben Kinder: 

 bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres für höchstens 72 
Monate;  

 die im Geltungsbereich des Gesetzes bei einem Elternteil le-
ben,  

 der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder  

 von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt und  

 die von dem anderen Elternteil nicht oder nicht regelmäßig 
Unterhalt in Höhe des maßgeblichen Regelbetrages nach der 
Regelbetrag-Verordnung erhalten. 

 die von dem anderen Elternteil nicht oder nicht regelmäßig 
Unterhalt in Höhe des maßgeblichen Regelbetrages nach der 
Regelbetrag-Verordnung erhalten. 

(3) Die Ansprüche des Kindes gegen den unterhaltspflichtigen El-
ternteil gehen in Höhe der Unterhaltsvorschussleistung auf den Trä-
ger nach dem UhVorschG über, § 7 UhVorschG. Soweit ein darüber 
hinaus gehender Unterhaltsanspruch des Kindes besteht, geht die-
ser nach den Voraussetzungen des § 33 in Höhe der geleisteten 
Aufwendungen auf die Leistungsträger über. 

(4) Sollte dagegen noch keine Antragstellung auf Leistungen nach 
dem UhVorschG erfolgt sein, so ist darauf hinzuwirken, dass diese 
unverzüglich nachgeholt wird. Falls erforderlich, ist der Antrag ge-
mäß § 5 Abs. 3 durch den Träger zu stellen. Zugleich ist dem Ju-
gendamt (Unterhaltsvorschuss-Stelle) gegenüber ein Erstattungs-
anspruch nach § 104 SGB X anzuzeigen. 

(5) Durch die Vorleistung der Leistungsträger geht der Unterhalts-
anspruch nach den Voraussetzungen des § 33 in Höhe der geleiste-
ten Aufwendungen auf diese über. Der Übergang auf das Land 

Aufenthalt im 
Frauenhaus 
(33.90) 

UhVorschG 
(33.91) 

Vorrangigkeit 
Erstattung nach 
§ 104 SGB X 
(33.92) 
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(Träger UhVorschG) ist durch § 7 Abs. 1 Satz 2 UhVorschG ausge-
schlossen. Im Rahmen des o. g. Erstattungsverfahrens haben die 
Leistungsträger den auf sie übergegangenen Unterhaltsanspruch in 
Höhe des vom Land erstatteten Betrags abzutreten. Somit erhält 
das Land die Möglichkeit, den Unterhaltsschuldner in Regress zu 
nehmen (Wiederherstellung des Zustandes nach § 7 UhVorschG). 

(6) Grundsätzlich richtet sich die Höhe des Erstattungsanspruches 
nach § 104 Abs. 3 SGB X. Jedoch werden durch diese Vorschrift 
die Anrechnungsvorschriften des SGB II nicht beseitigt. Durch die 
Vorleistung sollen die SGB II-Leistungsträger nicht stärker belastet 
werden als bei rechtzeitiger Erbringung der Leistungen nach dem 
UhVorschG. 

(7) Daher hat das Land den nach den Vorschriften des SGB II zu 
bestimmenden Bedarf des Kindes bis zur Höhe des vollen Leis-
tungsbetrages nach dem UhVorschG zu erstatten. Dem Land muss 
dementsprechend nachgewiesen werden, dass der SGB II -Träger 
infolge der Nichtleistung durch den Unterhaltsschuldner insgesamt 
Aufwendungen in Höhe der UhVorschG- Leistung an das Kind und 
die mit ihm in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen geleistet hat 
("geleistete Aufwendungen"). Bei der rückwirkenden Bewilligung 
von Unterhaltsvorschuss muss der Erstattungsbetrag an die SGB II-
Träger so hoch sein, dass diese wirtschaftlich so gestellt werden, 
wie sie bei sofortiger  UhVorschG- Bewilligung gestanden hätten. 
Bei rechtzeitiger Leistung nach dem UhVorschG wäre der Unter-
haltsvorschuss nach § 11 in voller Höhe angerechnet worden. 

 
Beispiel: 
 
Sozialgeldanspruch des Kindes:    215,00 € 
anteilige KdU:               +   45,00 € 
Gesamtbedarf des Kindes:              = 260,00 € 
 
Anrechnung des Kindergeldes:                        ./. 184,00 € 
 
Unterhaltsvorschuss noch nicht bewilligt, daher 
Auszahlung für das Kind:             =    76,00 € 
 
Nachträglich wird ein Anspruch nach dem UhVorschG i. H. v. 133 € 
festgestellt. Es werden zunächst alle Einkünfte vom Bedarf des Kin-
des abgesetzt. Dies gilt auch für das Kindergeld, soweit es zur Siche-
rung des Lebensunterhaltes für das Kind benötigt wird. Entspr. § 11 
Abs. 1 Satz 1 und 3 ist der übersteigende Betrag des Kindergeldes 
auf die übrigen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft zu verlagern: 
 
Gesamtbedarf des Kindes (s. o.):            =  260,00 € 
 
abzüglich eigenen Einkommens (UhVorschG):          ./. 133,00 € 
Restbedarf (vor Abzug Kindergeld):           =  127,00 € 
 
abzüglich Kindergeld:             ./. 184,00 € 
Restbedarf des Kindes:             =      0,00 € 
 
übersteigender Betrag des Kindergeldes:           =    57,00 € 

Um diese 57,00 € ist der Bedarf der Mutter zu verringern. Im Rahmen des 
Erstattungsanspruches wird der gesamte Unterhaltsvorschuss  
i. H. v. 133,00 € geltend gemacht. Unerheblich ist, dass vor der Bewilligung 
des Unterhaltsvorschusses tatsächlich nur 76,- € ausgezahlt wurden. Die 

Höhe der Erstat-
tungsforderung 
(33.93) 
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SGB II-Träger sind so zu stellen, wie sie bei rechtzeitiger Bewilligung nach 
dem UhVorschG gestanden hätten. 
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Anlage 1: Leitfaden „Lohnwucher“ 

1. Einleitung 

Dieser Leitfaden dient dazu, Fälle sittenwidrigen Lohns zu erkennen und die übergegange-
nen Ansprüche rechtswirksam geltend zu machen. 

 

2. Sachverhaltsermittlung 

 

Werden im Rahmen des Profilings oder anhand von Abfragen über den operativen Daten-
satz, Neuanträgen etc. Fälle bekannt, in denen Kunden ein auffällig geringes Arbeitsentgelt 
erzielen und deshalb ergänzend auf den Bezug von SGB II-Leistungen angewiesen sind, 
sollten diese unter dem Gesichtspunkt des § 115 SGB X (Ansprüche gegen den Arbeitgeber) 
einer Prüfung unterzogen werden. 

 

In Erfahrung gebracht werden sollten dabei folgende Informationen: 

 in welcher Branche arbeitet der Kunde, 

 welcher Lohn wird monatlich exakt erzielt, 

 welche konkrete Arbeitsstundenzahl wird monatlich für den erhaltenen Lohn gearbei-
tet (Anzahl der Stunden absolut, aber auch Aufteilung derselben im entsprechenden 
Lohnabschnitt: gegebenenfalls Arbeitszeitkonto vom Kunden anfordern), Anhaltspunk-
te hierfür liefert zunächst die Einkommensbescheinigung, 

 welche Löhne werden in dieser Branche üblicherweise (laut Tarifvertrag; fehlt dieser: 
ortsüblich) gezahlt, 

 wie hoch ist die Abweichung des von dem Kunden erzielten/angegebenen Lohnes 
vom tarifvertraglichen/ortsüblichen Lohn. 

 

3. Auswertung 

Liegen die oben aufgeführten Informationen vor, ist zunächst zu prüfen, ob es sich hinsicht-
lich der Vergütungshöhe um eine sittenwidrige Abrede handelt. Gegebenenfalls kann auch 
das einseitige Ausnutzen einer Notlage (z. B. Arbeitslosigkeit) des Arbeitnehmers durch den 
Arbeitgeber vorliegen. 

 

3.1 Höhe der Vergütung bei Arbeitsverhältnissen 

Die Höhe der Vergütung richtet sich nach der Vereinbarung der Parteien im Arbeitsvertrag, 
wobei grundsätzlich - abgesehen von Fällen gesetzes- oder sittenwidriger Vereinbarung - 
Vertragsfreiheit besteht. 

Voraussetzung ist zunächst, dass der Arbeitgeber, zur Zahlung einer Vergütung verpflichtet 
ist (Vergütungspflicht). Diese Verpflichtung ergibt sich in den meisten Fällen aus dem zu-
grundeliegenden Arbeitsvertrag. Bei dessen Fehlen sind die Bedingungen des Arbeitsver-
hältnisses nach § 2 Abs. 1 NachwG innerhalb dessen ersten Monats vom Arbeitgeber zu 
dokumentieren. 

Fehlt eine Vereinbarung, gilt nach § 612 Abs. 1 BGB eine Vergütung als stillschweigend ver-
einbart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwar-
ten ist. 
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Hinweis: Fälle einer stillschweigenden Vergütungsabrede liegen vor, wenn Kunden regelmä-
ßig bei ihren Verwandten, Nachbarn oder Freunden z. B. in einem Restaurant „aushelfen“. 

Unentgeltlichkeit kann dagegen nur dann angenommen werden, wenn gelegentlich Arbeits-
leistungen, für Verwandte etc., erbracht werden. Die Beweislast, ob es sich um eine regel-
mäßige oder gelegentliche Arbeitsleistung handelt, liegt beim Leistungsträger. 

Üblich ist i. S. d. § 612 Abs. 2 BGB eine Vergütung, die an dem betreffenden Ort in gleichen 
oder ähnlichen Gewerben oder Berufen für gleiche oder ähnliche Dienstleistungen unter Be-
rücksichtigung der persönlichen Verhältnisse gewöhnlich gezahlt wird. 

Die Anerkennung der Üblichkeit setzt daher gleiche Verhältnisse in zahlreichen Einzelfällen 
voraus. 

In der Regel wird die übliche Vergütung eines Arbeitnehmers der einschlägigen tariflichen 
Vergütungsregelung zu entnehmen sein. 

Nur bei einer nichtigen, weil sittenwidrigen Vergütungsabrede wird auf § 612 Abs. 2 BGB 
zurückgegriffen, da in diesem Fall zumindest Anspruch auf die übliche Vergütung besteht. 

3.2 Sittenwidrigkeit der Vergütungsvereinbarung 

Ist für das Arbeitsverhältnis ein Tarifvertrag verbindlich (§§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 Tarifvertrags-
gesetz) oder ein durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales für allgemeinverbind-
lich erklärter Tarifvertrag (für sonst nicht tarifgebundenen Arbeitgeber oder Arbeitnehmer 
innerhalb des sachlichen und räumlichen Geltungsbereichs, § 5 TVG), oder ein Tarifvertrag 
im Arbeitsvertrag in Bezug genommen, dürfen die dort geregelten Bedingungen, insbesonde-
re die Entgelthöhe, nicht unterlaufen werden. Ansonsten ist die Entgeltabrede bereits wegen 
Verstoßes gegen den Tarifvertrag i. V. m. § 134 BGB nichtig. Und eine sog. Lohnklage auf 
die Differenz zum vereinbarten bzw. gezahlten Entgelt lässt sich direkt auf den Tarifvertrag i. 
V. m. dem Arbeitsverhältnis stützen. 

Hinweis: Im Intranet der BA sind unter dem Stichwort „Tarifübersicht“ Hilfsmittel zum Thema 
Tarifverträge zu finden. Ebenso bietet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf 
seiner Internetseite www.bmas.de Informationen zu dieser Thematik. 

Nach § 138 Abs. 1 BGB ist ein Rechtsgeschäft nichtig, das gegen die guten Sitten verstößt, 
also sittenwidrig ist. Dieses setzt einen Verstoß „gegen das Anstandsgefühl aller billig und 
gerecht Denkenden“ voraus. 

Eine Entgeltvereinbarung kann wegen Lohnwuchers oder wegen eines wucherähnlichen 
Rechtsgeschäfts nichtig sein. 

Hinweis: Nicht der gesamte Arbeitsvertrag ist sittenwidrig und damit nichtig, sondern lediglich 
die Entgeltabrede, wobei zur Anpassung der Vergütungshöhe auf § 612 Abs. 2 BGB zurück-
gegriffen wird (vgl. Kapitel 7.4). 

Für die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts setzen der zivilrechtliche Lohnwucher nach § 138 
Abs. 2 BGB und das wucherähnliche Rechtsgeschäft nach § 138 Abs. 1 BGB ein auffälliges 
Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung voraus. 

Das BAG hat mit Urteil vom 22.04.2009, 5 AZR 436/08, entschieden, dass ein auffälliges 
Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung und damit Sittenwidrigkeit gem. § 138 
Abs. 2 BGB vorliegt, wenn die Entlohnung nicht einmal 2/3 eines in der betreffenden Bran-
che und Wirtschaftsregion üblicherweise gezahlten Tariflohns erreicht. 

Maßstab für die Prüfung, ob ein auffälliges Missverhältnis vorliegt, ist das üblicherweise ge-
zahlte Tarifentgelt und zwar ohne tarifliche Zusatzleistungen. Dieses ist im Zweifel das Brut-
toentgelt. Die Üblichkeit einer Tarifvergütung kann angenommen werden, wenn mehr als 
50% der Arbeitgeber eines Wirtschaftsgebiets tarifgebunden sind oder wenn die organisier-
ten Arbeitgeber mehr als 50% der Arbeitnehmer eines Wirtschaftsgebiets beschäftigen. 

Hat sich der Tariflohn nicht durchgesetzt, ist von dem allgemeinen Lohnniveau im Wirt-
schaftsgebiet auszugehen. 
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Bei der Ermittlung des ortsüblichen Lohnes kann das Jobcenter auch auf Informationen der 
Bundesagentur für Arbeit, Feststellungen des jeweiligen Statistischen Landesamtes, Erhe-
bungen der Hans-Böckler-Stiftung oder ähnliche Verdienststrukturerhebungen zurückgreifen. 
Liegt kein vergleichbarer Tarifvertrag vor, kann auch die Verdienststrukturerhebung aus dem 
Jahr 2006 des Statistischen Bundesamtes einen ersten Anhaltspunkt für die Feststellung der 
ortsüblichen Vergütung liefern. 

Besondere Einzelfallumstände können, gerade in Grenzfällen, zu einer Abweichung von der 
2/3 Grenze führen. Diese Umstände können geldwerte oder nicht geldwerte Arbeitsbedin-
gungen sein. Abschläge vom Wert der Arbeitsleistung kommen insbesondere bei besonders 
einfachen Tätigkeiten oder bei besonders erheblichen Leistungsdefiziten in Betracht. Auch 
Dauer und Lage der Arbeitszeit (z. B. überlange, gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßende 
und unregelmäßige Arbeitszeiten) können die Beurteilung der Sittenwidrigkeit beeinflussen. 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Sittenwidrigkeit ist grundsätzlich der Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses.  

4. Verfahrensrechtliche Vorgehensweise 

4.1 Grundsätzliches 

Bei der Vorschrift des § 115 SGB X handelt es sich um einen gesetzlichen Forderungsüber-
gang, so dass dieser mit Leistungserbringung eintritt. 

Dennoch ist aus Gründen der Rechtssicherheit dem Schuldner/Arbeitgeber eine Übergangs-
anzeige zuzustellen (§§ 412, 407 BGB), vgl. Rz. 33.81. 

Im Rahmen der „Nichterfüllung“ des Anspruches auf Arbeitsentgelt werden nicht nur die Fälle 
eingeschlossen, in denen der Arbeitgeber das geschuldete Arbeitsentgelt nicht, sondern 
auch sittenwidrig betragsmäßig zu wenig zahlt, vgl. Kapitel 7.4. 

Hinweis: Bevor rechtliche Schritte (Mahnverfahren, Klage) eingeleitet werden, ist zunächst 
der Arbeitgeber unter Fristsetzung schriftlich aufzufordern, die übergegangenen Arbeitsent-
geltansprüche zu zahlen, vgl. 33.84. 

4.2 Prozessuale Voraussetzungen 

Aufgrund des gesetzlichen Forderungsüberganges ist der Leistungsträger in Höhe der er-
brachten Leistungen als materiell-rechtlicher Inhaber des Rechts nunmehr aktivlegitimiert. 
Dieses Recht kann er im eigenen Namen aus übergegangenem Recht einklagen (Klagebe-
fugnis). 

Nach den Grundsätzen des Zivilprozessrechts muss das Jobcenter darlegen und beweisen, 
dass die Vergütung sittenwidrig ist. Dies schließt den Nachweis der Höhe der ortsüblichen 
Vergütung mit ein.  

Lässt sich eine übliche Vergütung nicht bestimmen, richtet sich die Höhe des Entgeltan-
spruchs nach billigem Ermessen (§§ 315, 316 BGB). Die Konkretisierung ist dann vom er-
kennenden Gericht vorzunehmen.  

4.3 Gerichtszweig; sachliche und örtliche Zuständigkeit 

Bei den nach § 115 SGB X übergegangenen Ansprüchen handelt es sich um solche aus 
Arbeitsverträgen, so dass der Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten eröffnet ist, § 2 Abs. 1 Nr. 
3a ArbGG. 

Sachlich zuständig ist das Arbeitsgericht (§ 8 Abs. 1 ArbGG). 

Die örtliche Zuständigkeit bestimmt sich nach §§ 12, 17 ZPO, also grundsätzlich nach dem 
Gerichtsstand der beklagten Partei (= des Arbeitgebers). 
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Hinweis: Nach § 48 Abs. 1a Satz 1 ArbGG ist für Streitigkeiten u. a. nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 
auch das Arbeitsgericht zuständig, in dessen Bezirk der Arbeitnehmer gewöhnlich seine Ar-
beit verrichtet oder zuletzt gewöhnlich verrichtet hat. 

4.4 Einleitung Mahnverfahren 

Vor Erhebung einer zeit- und kostenaufwändigen Klage sollte geprüft werden, ob im Einzel-
fall die Durchführung des gerichtlichen Mahnverfahrens zweckmäßig ist. 

Das gerichtliche Mahnverfahren ist eine Möglichkeit, schnell und einfach einen Vollstre-
ckungstitel (Vollstreckungsbescheid) über eine Geldforderung zu erwirken, wenn Einwen-
dungen des Antragsgegners noch nicht vorliegen oder nicht zu erwarten sind. 

Im Verfahren vor den Gerichten für Arbeitssachen gelten entsprechend § 46a ArbGG die 
Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Mahnverfahren. 

Zuständig für die Durchführung des Mahnverfahrens ist das Arbeitsgericht, das für die im 
Urteilsverfahren erhobene Klage zuständig sein würde (§ 46a Abs. 2 ArbGG), vgl. Rz. 33.85. 

Hinweis: Der Internetseite www.mahngerichte.de, können weitere aktuelle Informationen 
entnommen werden. So können dort auch die jeweils zuständigen Arbeitsgerichte ebenso in 
Erfahrung gebracht werden, wie Ausfüllhinweise und –hilfen für die Antragsformulare (diese 
selbst sind unter anderem auch im Buchhandel erhältlich). 

4.5 Fristeinhaltung 

Die klageweise Geltendmachung des Anspruches auf Restlohn unterliegt grundsätzlich Fris-
ten. Üblicherweise sind in Tarifverträgen oder im Arbeitsvertrag Ausschlussfristen (auch Ver-
fall- oder Präklusivfristen genannt) erwähnt. Diese Ausschlussfristen sind nicht mit den Ver-
jährungsfristen zu verwechseln, wobei letztere lediglich eine Möglichkeit der Einrede des 
Schuldners darstellen und nicht von Amts wegen geprüft werden. 

Innerhalb der Ausschlussfristen, die hingegen von Amts wegen zu prüfen sind, sind Ansprü-
che gerichtlich geltend zu machen. 

Nach ständiger Rechtsprechung des BAG darf die Ausschlussfrist nicht kürzer bemessen 
sein als 3 Monate (Urteil des BAG vom 25.05.2005, 5 AZR 572/04; Urteil des BAG vom 
28.09.2005, 5 AZR 52/05). 

Hinweis: Klagen sollten vorsorglich innerhalb von 3 Monaten ab Fälligkeit des Anspruchs 
beim zuständigen Arbeitsgericht eingereicht werden. 

4.6 Vollstreckung 

Aus den Urteilen, Vergleichen und Beschlüssen (Titel) der Arbeitsgerichte kann die Zwangs-
vollstreckung betrieben werden, wenn sie einen vollstreckungsfähigen Inhalt haben. Voraus-
setzung für die Zwangsvollstreckung aus den Titeln ist unter anderem die Rechtskraft der 
Entscheidung. Urteile der Arbeitsgerichte, gegen die Einspruch oder Berufung zulässig ist, 
sind vorläufig vollstreckbar. 

Im Falle der vorläufigen Vollstreckbarkeit kann sofort aus den Titeln vollstreckt werden, ob-
wohl die Gegenseite noch die Möglichkeit der Einlegung des Rechtsmittels hat. 

Auf die Zwangsvollstreckung aus arbeitsgerichtlichen Urteilen, Vergleichen oder Voll-
streckungsbescheiden finden die Vorschriften der ZPO Anwendung (§ 62 Abs. 2 ArbGG, §§ 
704 ff ZPO). 

Nach § 62 Abs. 2 Satz 1 ArbGG finden im Übrigen auf die Zwangsvollstreckung die Vor-
schriften des Achten Buchs der Zivilprozessordnung (§§ 704 bis 945 ZPO) Anwendung. 

Für die Durchführung der Zwangsvollstreckung sind grundsätzlich die Amtsgerichte im Bezirk 
des Schuldners (= Arbeitgeber) oder der dort zuständige Gerichtsvollzieher das Vollstre-
ckungsorgan. Nur in einzelnen Fällen ist das Arbeitsgericht das Vollstreckungsgericht wie 
z.B. bei der Durchsetzung der Zeugniserteilung. 
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4.7 Strafrechtliche Aspekte 

Gegebenenfalls sind folgende Straftat- bzw. OWiG-Tatbestände verwirklicht:  

 § 291 Abs. 1 Nr. 3 StGB (Lohnwucher), 

 § 263 StGB (Leistungsbetrug), 

 § 266a StGB (Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt), 

 § 271 StGB (Mittelbare Falschbeurkundung), 

§ 9 Schwarz-ArbG (Erschleichen von Sozialleistungen im Zusammenhang mit der Erbrin-
gung von Dienst- oder Werkleistungen). 
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Anlage 2: Muster einer Restlohnklage vor dem Arbeitsgericht (am Beispiel ei-
ner in der Praxis erfolgreich durchgeführten Klage) 

Briefkopf 

 

 

Adressat: Arbeitsgericht  

Adresse 

 

 

Klage 

 

 

des Jobcenters…. 

vertreten durch den Geschäftsführer, 

Adresse,          -Klägerin- 

 

 

gegen 

 

 

Name und Adresse der verklagten Partei,               -Beklagte- 

 

 

wegen: Zahlung von angemessener Vergütung aus übergegangenem Recht 

 

vorläufiger Streitwert: (hier ist aufgrund des angenommenen angemessenen Bruttoloh-
nes der Differenzbetrag zu  dem tatsächlich gewährten Bruttolohn für den streitbefange-
nen Zeitraum = Leistungszeitraum für maximal die letzten 3 zurückliegenden Jahre ein-
zutragen) 

 

Im Namen der Klägerin erhebe ich Klage mit dem Antrag, 

 

die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin xxxx € brutto nebst Zinsen in Höhe von 
5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit Rechtshängigkeit zu zahlen. 

Begründung 

 

Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Zahlungsanspruch in Höhe von xxxx € aus 
dem übergegangenen Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin xxxx 
(= Leistungsempfänger/in) für den Zeitraum vom xx bis xx gemäß § 115 Abs. 1 SGB X  
i. V. m. § 612 Abs. 2 BGB. 

I. Sachverhaltsschilderung (Seit wann arbeitet der Leistungsempfänger bei der Beklag-
ten, welcher Lohn wurde für welche Arbeit und Arbeitszeit geleistet,…….,  

Beweis: z. B: Entgeltbescheinigung von Monat x bis Monat y 2009, Anlage x 
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….. welche Leistungen wurden durch die Klägerin im streitbefangenen Zeitraum ergän-
zend erbracht…. 

Beweis:…….. 

II. Die Klägerin hat gegen die Beklagte hinsichtlich der übergegangenen Vergütungsan-
sprüche des Arbeitnehmers xx einen Anspruch auf Zahlung in Höhe von insgesamt xxx € 
gemäß § 115 Abs. 1 SGB X i. V. m. § 612 Abs. 2 BGB. 

Gemäß § 115 Abs. 1 SGB X geht, soweit der Arbeitgeber den Anspruch des Arbeitneh-
mers auf Arbeitsentgelt nicht erfüllt und deshalb ein Leistungsträger Sozialleistungen erb-
racht hat, der Anspruch des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber auf den Leistungsträ-
ger bis zur Höhe der erbrachten Sozialleistungen über. 

Nunmehr sind weitere Ausführungen darzustellen, aus welchen sich die Sittenwidrigkeit 
und somit die Nichtigkeit der zwischen den Arbeitsparteien getroffenen Vergütungsver-
einbarung ergibt…z. B.: 

Die Beklagte hat den dem Arbeitnehmer x zustehenden Anspruch auf Zahlung von Ver-
gütung nicht in voller Höhe erfüllt. Dem Arbeitnehmer steht gegen die Beklagte für die 
streitgegenständlichen Monate eine höhere Vergütung als die von der Beklagten verein-
barungsgemäß gezahlten xx € im Monat zu, § 612 BGB. Die zwischen den Arbeitsver-
tragsparteien getroffene Vergütungsregelung ist unangemessen gering, weshalb dem 
Arbeitnehmer und damit der Klägerin Ansprüche auf Zahlung von Vergütung in ange-
messener Höhe entstanden sind (vgl. BAG Urteil vom 22.04.2009 – 5 AZR 436/08; BAG, 
Urteil vom 19.02.2008 – 9 AZR 1091/06). 

Ein auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung liegt nach allgemei-
ner Rechtsprechung vor, wenn die Arbeitsvergütung nicht einmal 2/3 der üblichen Vergü-
tung erreicht (BGH, Urteil vom 22.04.1997- 1 StR 701/96-; LAG Berlin vom 20.02.1998 – 
6 Sa 145/97;  BAG, Urteil vom 19.02.2008 – 9 AZR 1091/06; LAG Bremen vom 
17.06.2008 – 1 Sa 29/08; BAG Urteil vom 22.04.2009 – 5 AZR 436/08-). 

Die Üblichkeit der Vergütung bestimmt sich nach der tariflichen Vergütung. Dass heißt, 
der jeweils geltende Tarifvertrag indiziert, welche Vergütung als angemessen anzusehen 
ist (BGH, Urteil vom 22.04.1997 – 1 StR 701/96-; BAG, Urteil vom 22.04.2009 – 5 AZR 
436/08; BAG, Urteil vom 19.02.2008 – 9 AZR 1091/06; LAG Berlin, Urteil vom 
20.02.1998 – 6 Sa 145/97; LAG Bremen, Urteil vom 17.06.2008 – 1 Sa 29/08 -; ArbG 
Wuppertal, Urteil vom 24.07.2008 – 7 Ca 1177/08). 

Vorliegend steht die von der Beklagten an x vereinbarungsgemäß gezahlte Vergütung in 
einem auffälligen Missverhältnis zu dessen Arbeitsleistung. Die Unangemessenheit die-
ser Vereinbarung ergibt sich daraus, dass die Beklagte an den Arbeitnehmer für die von 
ihm im Zeitraum von xx.xx. 200x bis xx.xx.200x geleistete Arbeit eine Vergütung von le-
diglich  xx € und xx € brutto pro Stunde gezahlt hat. 

 

Für die ausgeübte Tätigkeit als xxx sieht der Entgelttarifvertrag für das xx- Gewerbe in xx 
die Tarifgruppen x und y vor. Die von der Klägerin angewendete Tarifgruppe x sieht für 
das Jahr 200x eine monatliche Vergütung in Höhe von xx € brutto und für das Jahr 200x 
eine monatliche Vergütung in Höhe von xx € brutto vor. Daraus ergibt sich ein Stunden-
lohn in Höhe von xx € für das Jahr 200x und in Höhe von xx für das Jahr 200x. 

Beweis: z. B. Entgelttarifvertrag für das xx- Gewerbe in xxx für das Jahr xxx, Anlage A2 

Der von der Beklagten an den Arbeitnehmer x gezahlte Stundenlohn liegt ganz erheblich 
darunter. Die gezahlte Vergütung erreicht noch nicht einmal die Hälfte der tariflichen Ver-
gütung. Vielmehr zahlte die Beklagte dem Arbeitnehmer nur jeweils xx % und yy % des 
im Entgelttarifvertrag für das xx- Gewerbe in xx ausgewiesenen Tariflohns. Somit ist die 
vorliegende Vergütungsvereinbarung unangemessen.  

Aufgrund der Unangemessenheit ist die Vergütungsvereinbarung sittenwidrig und damit 
nichtig, § 138 BGB. Anstelle der sittenwidrigen Vergütung tritt die üblicherweise gezahlte 
Vergütung gemäß § 612 Abs. 2 BGB (BAG, Urteil vom 26.04.2006, 5 AZR 549/05). Die 
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übliche Vergütung im Sinne von § 612 Abs. 2 BGB ergibt sich aus dem oben bezeichne-
ten und als Anlage x eingereichten Entgelttarifvertrag für das xx- Gewerbe in xx für das 
Jahr 200x und 200x. Die Berechnung der Forderungshöhe von xx € ergibt sich aus der 
von der Klägerin erstellten Berechnungstabelle. 

Beweis: Berechnungstabelle Arbeitnehmer x für den Zeitraum Monat/Jahr xx bis Mo-
nat/Jahr xx, Anlage xx. 

Gemäß des unter der Tarifgruppe x (Spalte x) ausgewiesenen monatlichen Entgelts 
(Spalte x) wurde entsprechend der im betreffenden Monat (Spalte x) geleisteten Arbeits-
stunden des Arbeitnehmers (Spalte x) der jeweils anteilige Tarif, mithin das monatlich zu 
zahlende Arbeitsentgelt berechnet (Spalte x). Unter Abzug der von der Beklagten bereits 
gezahlten Arbeitsvergütung (Spalte x) ergibt sich der monatlich ausstehende Restlohn-
anspruch des Arbeitnehmers (Spalte x), welcher gemäß § 115 Abs. 1 SGB X mit monatli-
cher Leistungserbringung durch die Klägerin an den Arbeitnehmer bis zur Höhe der er-
brachten Sozialleistungen (Spalte x), auf diese übergegangen ist. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Entgelte der entsprechenden Monate nach den 
Anrechnungsvorschriften des SGB II jeweils in dem Monat anzurechnen sind, in denen 
die Auszahlung der Sozialleistung zu erfolgen hat. Die Addition der jeweils monatlich 
übergegangenen Vergütungsansprüche ergibt dann die Forderungshöhe. 

III. Mit Schreiben vom xxx wurde die Beklagte von der Klägerin unter Fristsetzung aufge-
fordert, die bis dahin auf sie übergegangenen Arbeitsentgeltansprüche zu zahlen. 

Beweis: Zahlungsaufforderung vom xx, Anlage x 

Am xxx verweigerte die Beklagte ernsthaft und endgültig die Erfüllung der geltend ge-
machten Ansprüche mit Schreiben vom xxx. 

Beweis: Schreiben der Beklagten vom xxx, Anlage x 

Somit war Klage geboten. 

IV. Der Anspruch auf Zahlung von Zinsen beruht auf den §§ 288, 291 BGB. 

 

Unterschrift 

 

 


